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ERSTER TEIL — Allgemeine Vorschriften

8§ 1 Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt fur bauliche Anlagen und Bauprodukte. Es gilt auch fir Grundstiicke sowie fur sonstige
Anlagen und Einrichtungen, an die in diesem Gesetz oder in Vorschriften auf Grund dieses Gesetzes Anforde-
rungen gestellt werden.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht for

1. Anlagen des offentlichen Verkehrs einschliefdlich Zubehdr, Nebenanlagen und Nebenbetrieben, ausgenom-
men Gebdude,

2. Anlagen, die der Bergaufsicht unterliegen, ausgenommen Gebaude,

3. Leitungen, die der dffentlichen Versorgung mit Wasser. Gas, Elektrizitét, Warme, der 6ffentlichen  Ab-
wasserentsorgung oder der Telekommunikation dienen, einschliefdlich ihrer Masten, Unterstiitzungen sowie
ihrer unterirdischen Anlagen und Einrichtungen,

4. Rohrleitungen, die dem Ferntransport von Stoffen dienen, einschliefdlich ihrer unterirdischen Anlagen und
Einrichtungen,

5. Krédne und Krananlagen,
Messestdnde in Messe- und Ausstellungsgebauden,

7. Regale und Regalanlagen in Gebauden, die nicht Teil der Gebaudekonstruktion sind oder keine Erschlie-
ungsfunktion haben.

o

§ 2 Begriffe

(1) Anlagen sind bauliche Anlagen und sonstige Anlagen und Einrichtungen im Sinne des 8 1 Abs. 1 Satz 2.
Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene, aus Bauprodukten hergestellte Anlagen; eine Verbindung
mit dem Boden besteht auch dann, wenn die Anlage durch eigene Schwere auf dem Boden ruht oder auf ortsfes-
ten Bahnen begrenzt beweglich ist oder wenn die Anlage nach ihrem Verwendungszweck dazu bestimmt ist,
Uberwiegend ortsfest benutzt zu werden. Bauliche Anlagen sind auch

Aufschittungen und Abgrabungen,

Lagerplétze, Abstellplétze und Ausstellungspldize,

Sport- und Spielfléachen,

Campingplétze, Wochenendpl &tze und Zeltplétze,

Freizeit- und Vergniigungsparks,

Stellplétze fur Kraftfahrzeuge und Abstellplétze fir Fahrréder,
Gerlste,

Hilfseinrichtungen zur statischen Sicherung von Bauzusténden
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(2) Gebaude sind selbstandig benutzbare, tiberdeckte bauliche Anlagen, die von Menschen betreten werden kon-
nen und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen.

(3) Gebaude werden in folgende Gebaudekl assen eingeteilt:
1. Gebaudeklasse 1:

a) freistehende Gebaude mit einer Hohe bis zu 7 m und nicht mehr als zwel Nutzungseinheiten von insge-
samt nicht mehr als 400 m? Brutto-Grundfl&che und

b) freistehende Land- oder forstwirtschaftlich genutzte Gebaude,
2. Gebdudeklasse 2:

Gebdude mit einer Hohe bis zu 7 m und nicht mehr als zwel Nutzungseinheiten von insgesamt nicht mehr
als 400 m? Brutto-Grundfléche.

3. Gebdudeklasse 3:
sonstige Gebaude mit einer Héhe biszu 7 m,
4. Gebaudeklasse 4

Gebdude mit einer Hohe bis zu 13 m und Nutzungseinheiten mit jeweils nicht mehr as 400 m2 Brutto-
Grundfl&che,



5. Gebdudeklasse 5:
sonstige Gebaude einschliefdlich unterirdischer Gebaude.

Hohe im Sinne des Satzes 1 ist das Mal3 der FuRbodenoberkante des hichstgelegenen Geschosses, in dem ein
Aufenthaltsraum méglich ist, Uber der Gelandeoberfldche im Mittel. Die Brutto-Grundflache umfasst die gesam-
te Flache der Nutzungseinheit einschliefdlich der Umfassungswénde; bel der Berechnung der Brutto-Grundfléche
nach Satz 1 bleiben Flachen in Kellergeschossen aul3er Betracht. Wird ein Nebengebdude an Gebdude der Ge-
baudeklasse 1 angebaut, veréndert sich die Gebdudeklasse nicht, wenn das Nebengebéaude nach 8§ 61 Absatz 1
Nummer 1 Buchstabe a oder b verfahrensfrei ist.

(4) Sonderbauten sind Anlagen und Raume besonderer Art oder Nutzung, die einen der nachfolgenden Tatbe-
sténde erfillen:

1. Hochhéuser (Gebdude mit einer Hohe nach Absatz 3 Satz 2 von mehr as 22 m),
2. bauliche Anlagen mit einer Hohe von mehr s 30 m,

3. Gebdude mit mehr as 1 600 m? Brutto-Grundfléche des Geschosses mit der grofdten Ausdehnung, ausge-
nommen Wohngebaude und Garagen,

4. Verkaufsstétten, deren Verkaufsrdume und Ladenstral3en eine Brutto-Grundfl&che von insgesamt mehr als
800 m? haben,

5. Gebdude mit Raumen, die ener Biro- oder Verwaltungsnutzung dienen und einzeln eine Brutto-
Grundflache von mehr als 400 n haben,

6. Gebdude mit R&umen, die einzeln fir die Nutzung durch mehr as 100 Personen bestimmt sind,
7. Versammlungsstétten

a) mit Versammlungsrdumen, die insgesamt mehr a's 200 Besucherinnen und Besucher fassen, wenn diese
Versammlungsraume gemeinsame Rettungswege haben,

b) im Freien mit Szenenflachen sowie Freisportanlagen jeweils mit Tribiinen, die keine Fliegenden Bauten
sind und insgesamt mehr als 1000 Besucherinnen und Besucher fassen,

8. Schank- und Speisegaststétten mit mehr als 40 Gastplétzen in Gebduden oder mehr als 1000 Gastplétzen im
Freien, Beherbergungsstétten mit mehr a's 12 Betten und Spielhallen sowie Wettbiros mit jeweils mehr as
150 Quadratmeter Brutto-Grundfl&che,

9. Gebdude mit Nutzungseinheiten zum Zwecke der Pflege oder Betreuung von Personen mit Pflegebedurftig-
keit oder Behinderung, deren Selbstrettungsfahigkeit eingeschrankt ist, wenn die Nutzungseinheiten

a) einzeln fur mehr als acht Personen, oder

b) fir Personen mit Intensvpflegebedarf bestimmt sind, oder

C) enen gemeinsamen Rettungsweg haben und fir insgesamt mehr als 16 Personen bestimmt sind,
10. Krankenhduser,
11. Wohnheime,

12. Tageseinrichtungen fur Kinder, Menschen mit Behinderung und alte Menschen, sonstige Einrichtungen zur
Unterbringung von Personen, ausgenommen Tagesei nrichtungen einschliefdlich Tagespflege fir nicht mehr
als zehn Kinder,

13. Schulen, Hochschulen und &hnliche Einrichtungen,

14. Justizvollzugsangaten und bauliche Anlagen fir den Mal¥regelvollzug,
15. Camping- und Wochenendplé&tze,

16. Freizeit- und Vergnigungsparks,

17. Hiegende Bauten, soweit sie einer Ausfilhrungsgenehmigung bedirfen,
18. Regallager mit einer Oberkante Lagerguthéhe von mehr als 7,50 m.

19. bauliche Anlagen, deren Nutzung durch Umgang mit oder Lagerung von Stoffen mit Explosions- oder er-
hohter Brandgefahr verbunden i<,

20. Anlagen und Rdume, diein den Nummern 1 bis 19 nicht aufgefiihrt und deren Art oder Nutzung mit ver-
gleichbaren Gefahren verbunden sind.

(5) Aufenthaltsraume sind R&ume, die zum nicht nur voribergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt oder
geeignet Sind.

(6) Geschosse sind oberirdische Geschosse, wenn ihre Deckenoberkanten im Mittel mehr als 1,40 m Uber die
Gel andeoberflache hinausragen; im Ubrigen sind sie Kellergeschosse. Hohlrdume zwischen der obersten Decke
und der Bedachung, in denen Aufenthaltsr&ume nicht mdglich sind, sind keine Geschosse.



(7) Stellplédtze sind Flachen, die dem Abstellen von Kraftfahrzeugen aul3erhalb der 6ffentlichen Verkehrsflachen
dienen. Garagen snd Gebaude oder Gebdudeteile zum Abstellen von Kraftfahrzeugen. Ausstellungs-, Verkaufs-,
Werk- und Lagerrédume fir Kraftfahrzeuge sind keine Stellplétze oder Garagen. Die Nutzflache einer Garage ist
die Summe aller miteinander verbundenen Fléchen der Garagenstelplédtze und der Verkehrsfl&chen.

(8) Feuerstétten sind in oder an Gebauden ortsfest benutzte Anlagen oder Einrichtungen, die dazu bestimmt sind,
durch Verbrennung Wéarme zu erzeugen.

(9) Barrierefrel sind bauliche Anlagen, wenn sie fir Menschen mit Behinderung in der allgemein Ublichen Weise
ohne besondere Erschwernisse und grundsétzlich ohne fremde Hilfe zuganglich und nutzbar sind.

(10) Bauprodukte sind

1. Produkte, Baustoffe, Bauteile und Anlagen sowie Bausdtze gemal Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung
(EU) Nr. 305/2011 des Européi schen Parlaments und des Rates vom 9. Mé&rz 2011 zur Festlegung harmoni-
sierter Bedingungen fur die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG
des Rates (ABI. L 88 vom 4.4.2011, S. 5) die hergestellt werden, um dauerhaft in bauliche Anlagen einge-
baut zu werden,

2. aus Produkten, Baustoffen, Bauteilen sowie Bausdtzen gemald Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 vorgefertigte Anlagen, die hergestellt werden, um mit dem Erdboden verbunden zu werden

und deren Verwendung sich auf die Anforderungen nach 8 3 Satz 1 auswirken kann.

(11) Bauart ist das Zusammenfiigen von Bauprodukten zu baulichen Anlagen oder Teilen von baulichen Anla-
gen.

(12) Vollgeschosse sind Geschosse, deren Oberkante im Mittel mehr als 1,40 m Uber die Geldndeoberfldche
hinausragt und die Uber mindestens zwei Drittel ihrer Grundfléche eine lichte Héhe von mindestens 2,30 m ha-
ben. Ein gegentiber den AulRenwanden zuriickgesetztes oberstes Geschoss (Staffelgeschoss) und Geschosse im
Dachraum sind nur dann Vollgeschosse, wenn sie die lichte Hohe gemal} Satz 1 tiber mindestens zwei Drittel der
Grundflache des darunter liegenden Geschosses haben.

§ 3 Allgemeine Anfor der ungen

Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu andern und instand zu haten, dass die dffentliche Sicherheit und
Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natiirlichen Lebensgrundiagen, nicht gefahrdet werden, die
natirlichen Ressourcen nachhaltig genutzt werden, umweltvertragliche Rohstoffe und Sekundérstoffe verwendet
werden, und sie die allgemeinen Anforderungen ihrem Zweck entsprechend dauerhaft erfiillen und die Nutzbar-
keit fur alle Menschen gewdahrleistet ist; dabei sind die Grundanforderungen an Bauwerke geméf Anhang | der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zu beachten. Dies gilt auch fiir die Beseitigung von Anlagen und bei der Ande-
rung ihrer Nutzung. Verwendete Baustoffe und Teile des Bauwerks miissen weitestmdglich nach dem Abbruch
wiederverwendet oder recycelt werden kdnnen.

ZWEITER TEIL —Das Grundstiick und seine Bebauung

§ 4 Bebauung der Grundstiicke mit Gebauden

(1) Gebéude durfen nur errichtet werden, wenn das Grundstiick in angemessener Breite an einer befahrbaren
offentlichen Verkehrsflache liegt oder wenn das Grundstiick eine befahrbare offentlich-rechtlich gesicherte Zu-
fahrt zu einer befahrbaren dffentlichen Verkehrsflache hat.

(2) Ein Gebdude auf mehreren Grundstiicken ist nur zuléssig. wenn offentlich-rechtlich gesichert ist, dass da-
durch keine Verhdltnisse eintreten konnen, die Vorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes
widersprechen. Satz 1 gilt nicht bel bestehenden Gebduden fir eine Aulenwand- und Dachddmmung, die Uber
die Bauteilanforderungen der Energieeinsparverordnung vom 24. Juli 2007 (BGBI. | S. 1519), die zuletzt durch
Artikd 3 der Verordnung vom 24. Oktober 2015 (BGBI. 1 S. 1789) gedndert worden ist, in der jeweils geltenden
Fassung, fir bestehende Gebaude nicht hinausgeht. Satz 2 gilt entsprechend fir die mit der Warmeddmmung
zusammenhangenden notwendigen Anderungen von Bauteilen.



8 5 Zugange und Zufahrten auf den Grundstiicken

(1) Von offentlichen Verkehrsflachen ist inshesondere fir die Feuerwehr ein geradliniger Zu- oder Durchgang zu
rickwaértigen Gebduden zu schaffen; zu anderen Gebduden ist er zu schaffen, wenn der zweite Rettungsweg
dieser Gebdude Uiber Rettungsgeréte der Feuerwehr fihrt. Zu Gebduden, bei denen die Oberkante der Bristung
von zum Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen mehr als 8,00 m Uber Gelande liegt, ist in den Féllen des
Satzes 1 angelle eines Zu- oder Durchganges eine Zu- oder Durchfahrt zu schaffen. Ist fur die Personenrettung
der Einsatz von oder Hubrettungsfahrzeugen erforderlich, sind die dafiir erforderlichen Aufstell- und Bewe-
gungsflachen vorzusehen. Bei Gebduden, die ganz oder mit Teilen mehr as 50 m von einer offentlichen Ver-
kehrsflache entfernt sind, sind Zufahrten oder Durchfahrten nach Satz 2 zu den vor und hinter den Geb&uden
gelegenen Grundstiicksteilen und Bewegungsflachen herzustellen, wenn sie aus Griinden des Feuerwehreinsatzes
erforderlich sind.

(2) Zu- und Durchfahrten, Aufstellflachen und Bewegungsflachen miissen fir Feuerwehrfahrzeuge ausreichend
befestigt und tragfahig sein; sie sind a's solche zu kennzeichnen und standig frel zu halten; die Kennzeichnung
von Zufahrten muss von der 6ffentlichen Verkehrsflache aus sichtbar sein. Fahrzeuge dirfen auf den Fléchen
nach Satz 1 nicht abgestellt werden.

8 6 Abstandsflachen, Abstande

(1) Vor den AuRBenwanden und Dé&chern von Gebduden snd Abstandsfl&chen von oberirdischen Gebauden frei-
zuhaten. Satz 1 gilt entsprechend fir andere Anlagen, von denen Wirkungen wie von Gebduden ausgehen, ge-
genuiber Gebduden und Grundstiicksgrenzen. Eine Abstandsfléche ist nicht erforderlich vor AulRenwéanden, die
an Grundstiicks-grenzen errichtet werden, wenn nach planungsrechtlichen Vorschriften an die Grenze gebaut
werden muss oder gebaut werden darf.

(2) Abstandsflachen sowie Absténde nach 8 30 Abs. 2 Nr. 1 und 8 32 Abs. 2 miissen auf dem Grundstiick selbst
liegen. Sie dirfen auch auf offentlichen Verkehrs-, Griin- und Wasserflachen liegen, jedoch nur bis zu deren
Mitte. Abstandsfléchen sowie Absténde im Sinne des Satzes 1 dirfen sich ganz oder teilweise auf andere Grund-
stiicke erstrecken, wenn offentlich-rechtlich gesichert ist, dass sie nicht tberbaut werden; Abstandsflachen diir-
fen auf die auf diesen Grundstiicken erforderlichen Abstandsfléachen nicht angerechnet werden.

(3) Die Abstandsfl &chen dirfen sich nicht tiberdecken; dies gilt nicht fur
1. AuRenwande, diein enem Winke von mehr als 75 Grad zueinander stehen,

2. AuBRenwénde zu einem fremder Sicht entzogenen Gartenhof bel Wohngebduden der Gebaudeklassen 1
und 2,

3. Gebdude und andere bauliche Anlagen, die in den Abstandsfléchen zul&ssig sind.

(4) Die Tiefe der Abstandsflache bemisst sich nach der Hohe H. Die Héhe H ist das lotrechte Mal3 von jedem
Punkt

a) desaoberen Abschlusses der Wand oder
b) der Dachhaut

bis zur Gelandeoberflache. Die Abstandsflache wird von dem Punkt der Gelandeoberflache, an dem H ermittelt
wird, senkrecht zur Wand gemessen.

(5) Die Tiefe der Abstandsflachen betrégt 0,4 H, mindestens 3 m. In Gewerbe- und Industriegebieten gentigt eine
Tiefe von 0,2 H, mindestens 3 m. Vor den AulRenwanden von Gebduden der Gebaudeklassen 1 und 2 mit nicht
mehr a's drei oberirdischen Geschossen gendigt als Tiefe der Abstandsfléache 3 m. Soweit sich durch Festsetzung
der Grundflachen der Gebaude mittels Baulinien oder Baugrenzen in Verbindung mit der Festsetzung der Zahl
der Vollgeschosse oder durch andere ausdriickliche Festsetzungen in eéinem Bebauungsplan geringere Abstands-
fléachen ergeben, hat es damit sein Bewenden.

(6) Bei der Bemessung der Abstandsflachen bleiben auf3er Betracht

1. vor die AulRenwand vortretende Bauteile wie Gesimse und Dachiibersténde,

2. Vorbauten, wenn sie
a) insgesamt nicht mehr alsein Drittel der Breite der jeweiligen AufRenwand in Anspruch nehmen und
b) nicht mehr als 1,50 m vor diese Auf3enwand vortreten und



¢) mindestens 2 Meter von der gegeniiberliegenden Nachbargrenze entfernt bleiben,

3. be Gebduden an der Grundstiicksgrenze die Seitenwénde von Vorbauten und Dachaufbauten, auch wenn sie
nicht an der Grundstiicksgrenze errichtet werden.

(7) Bel der Bemessung der Abstandsfléchen bleiben Mafinahmen zum Zwecke der Energieeinsparung und Solar-
anlagen an bestehenden Gebauden unabhéngig davon, ob diese den Anforderungen der Absétze 2 bis 6 entspre-
chen, aul3er Betracht, wenn sie

1. eine Stérke von nicht mehr als 0,30 Meter aufweisen und

2. mindestens 2,50 Meter von der Nachbargrenze zuriickbl eiben.

(8) In den Abstandsflachen eines Gebdudes sowie ohne eigene Abstandsfl&chen sind, auch wenn sie nicht an die

Grundstticksgrenze oder an das Gebdude angebaut werden, zulassig

1. Garagen und Gebaude ohne Aufenthaltsrdume und Feuerstdtten mit einer mittleren Wandhohe bis zu 3 m
und einer Gebaude énge einschliefdlich Dachiberstand je Grundstiicksgrenze von 9 m; die Dachneigung darf
45 Grad nicht Uberschreiten,

2. gebdudeunabhéngige Solaranlagen mit einer Hohe bis zu 3 m und einer Gesamtlénge je Grundstiicksgrenze
von 9m,

3. Stitzmauern und geschlossene Einfriedungen in Gewerbe- und Industriegebieten, auf3erhalb dieser Bauge-
biete mit einer Hohe biszu 2 m.

Die Lange der die Abstandsflachentiefe gegentiber den Grundstiicksgrenzen nicht einhaltenden Bebauung nach

den Nummern 1 und 2 darf auf einem Grundstiick insgesamt 15 m nicht tiberschreiten.

(9) Bel rechtméldig bestehenden Gebauden, die das Abstandsflachenrecht nicht einhaten, sind die Abstandsfl&-
chen in folgenden Fallen unbeachtlich:

1. Anderungen innerhalb des Gebiudes,

2. Nutzungsanderungen, wenn der Abstand des Gebaudes zu den Nachbargrenzen mindestens 2,50 Meter be-
tragt oder die AulRenwand als Gebaudeabschlusswand ausgebildet ist,

3. dieErrichtung und Anderung von Vor- und Anbauten, die fir sich genommen die Tiefe der Abstandsflachen
nach Absatz 5 einhalten,

4. die nachtrégliche Errichtung von Dach- und Staffelgeschossen, wenn deren Abstandsfl&chen innerhalb der
Abstandsflachen des bestehenden Gebaudes liegen,

5. der Ersatz von Dachrdumen, Dach- oder Staffel geschossen innerhalb der bisherigen Abmessungen, und

6. der Ersatz bestehender Gebaude innerhalb der bisherigen Abmessungen; bei Gebauden mit Wohnraum der
Ersatz nur unter der Voraussetzung der Beibehaltung des Mal3es der baulichen Nutzung.

Satz 1 nicht fir Gebaude nach Absatz 8.

(10) An bestehenden Gebauden kénnen bel der nachtraglichen Errichtung vor die Aul3enwand vortretender Auf-
zlge, Treppen und Treppenrdume geringere Tiefen von Abstandsfléchen zugelassen werden, wenn wesentliche
Beeintrachtigungen angrenzender oder gegeniiberliegender Raume nicht zu befirchten sind und zu Nachbar-
grenzen ein Abstand von mindestens 3 Meter eingehalten wird.

(11) Eine Abweichung von den Abstandsfl&chen und Abstdnden kann nach 8 67 zugelassen werden, wenn deren
Schutzziele gewahrt bleiben. Eine atypische Grundstiickssituation ist nicht erforderlich.

§ 6a Abstandsflachen, Abstande fir Lauben in Kleingarten

(1) Lauben in Kleingérten im Sinne von 8§ 1 des Bundeskleingartengesetzes dirfen innerhalb von Abschnitten
mit héchstens 30 Lauben zu den Grenzen der Einzelgérten (Parzellengrenzen) in einem Abstand von mindestens
1,5 m errichtet werden. Zuléssig ist auch die Errichtung von Lauben bis an die Parzellengrenzen, wenn auf ande-
re Weise sichergestellt ist, dass der Abstand zwischen den benachbarten Lauben mindestens 3 m betragt.

(2) Zwischen den Lauben verschiedener Abschnitte sind mindestens 8 m breite Flachen (freizuhaltende Flachen)
vorzusehen, die von baulichen Anlagen, mit Ausnahme von Einfriedungen, sowie von Nadelgehdlzen und Gar-
tenabféllen freizuhalten sind.

(3) Die Vorschriften dieses Gesetzes tiber Absténde und Abstandsfléchen zu angrenzenden Grundstiicken, die
nicht zu Kleingartenanlagen gehdren, bleiben unberhrt.



8 7 Teilung von Grundstiicken

Durch die Teillung eines Grundstiicks, das bebaut ist oder auf Grund einer Baugenehmigung oder einer Geneh-
migungsfreistellung nach 8§ 62 bebaut werden darf, dirfen keine Verhdtnisse geschaffen werden, die den Vor-
schriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes widersprechen. Entspricht die Teilung eines Grund-
stiicks, das bebaut oder dessen Bebauung genehmigt ist, nicht den Anforderungen des Satzes 1 oder des § 19
Absatz 2 des Baugesetzbuchs, so darf eine die Teilung vorbereitende Liegenschaftsvermessung nur vorgenom-
men werden, wenn die erforderliche Abweichung nach § 67 zugelassen oder die erforderliche Befreiung erteilt
ist.

§ 8 Nicht Uberbaute Flachen der bebauten Grundstiicke, Kinder spielplétze

(1) Die nicht mit Gebauden oder vergleichbaren baulichen Anlagen Uberbauten Fléchen der bebauten Grundstii-
cke sind

1. wasseraufnahmefadhig zu belassen oder herzustellen und
2. zu begrinen oder zu bepflanzen,

soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen zulassigen Verwendung der Flachen entgegenstehen. Satz 1
findet keine Anwendung, soweit Bebauungspldne oder andere Rechtsverordnungen abweichende Regelungen
enthalten.

(2) Bei der Errichtung von Gebauden mit mehr a's sechs Wohnungen ist ein Spielplatz fir Kinder anzulegen und
instand zu halten (notwendiger Kinderspielplatz); Abweichungen kdnnen zugelassen werden, wenn nach der
Zweckbestimmung des Gebdudes mit der Anwesenheit von Kindern nicht zu rechnen ist. Der Spielplatz muss
auf dem Baugrundstiick liegen; er kann auch auf einem unmittelbar angrenzenden Grundstiick gestattet werden,
wenn seine Benutzung zugunsten des Baugrundstiicks offentlich-rechtlich gesichert ist. Spielplétze sind zweck-
entsprechend und so anzulegen und instand zu halten, dass fur die Kinder Gefahren oder unzumutbare Bel&sti-
gungen nicht entstehen. Je Wohnung sollen mindestens 4 m? nutzbare Spielfl&che vorhanden sein; der Spielplatz
muss jedoch mindestens 50 m? grof3 und mindestens fir Spiele von Kleinkindern geeignet sein.

Bel Bauvorhaben mit mehr als 75 Wohnungen muss der Spielplatz auch fir Spiele dlterer Kinder geeignet sein.
Bel bestehenden Gebduden nach Satz 1 soll die Herstellung oder Erweiterung und die Instandhaltung von Kin-
derspielpldtzen verlangt werden, wenn nicht im Einzelfall schwerwiegende Belange der Eigentimerin oder des
Eigentiimers entgegenstehen.

(3) Kann die Bauherrin oder der Bauherr den Kinderspielplatz nicht oder nur unter sehr grof3en Schwierigkeiten
auf dem Baugrundstiick herstellen, so kann die Bauaufsi chtsbehdrde durch dffentlich-rechtlichen Vertrag mit der
Bauherrin oder dem Bauherrn vereinbaren, dass die Bauherrin oder der Bauherr ihre oder seine Verpflichtung
nach Absatz 2 durch Zahlung eines Geldbetrags an das Land Berlin erfiillt. Der Geldbetrag soll den durchschnitt-
lichen Herstellungs- und Instandhaltungskosten eines Kinderspiel platzes einschlief3dich der Kosten des Grunder-
werbs entsprechen. Der Geldbetrag ist ausschliefdlich fur die Herstellung, Erweiterung oder Instandhaltung eines
der Allgemeinheit zuganglichen Kinderspielplatzes in der Néhe des Baugrundstiicks zu verwenden.

DRITTER TEIL —Bauliche Anlagen
Erster Abschnitt — Gestaltung

8§ 9 Gestaltung

(1) Bauliche Anlagen missen nach Form, Mal3stab, Verhdtnis der Baumassen und Bauteile zueinander, Werk-
stoff und Farbe so gestaltet sein, dass sie nicht verunstaltet wirken.

(2) Bauliche Anlagen dirfen das Straf3en-, Orts- oder Landschaftshild nicht verunstalten.

(3) Farbschmierereien, unzulassige Beschriftungen, Beklebungen, Plakatierungen und Ahnliches an Aulen-
flachen von Anlagen im Sinne des § 1, die von Verkehrswegen oder allgemein zugénglichen Stétten aus wahr-
nehmbar sind, sind verunstaltend und missen entfernt werden. Hierzu kann die fir das Bauwesen zusténdige
Senatsverwaltung auch durch Allgemeinverfiigung anordnen, dass Eigentimerinnen oder Eigentimer und Nut-



zungsberechtigte Malinahmen zur Beseitigung der Verunstaltungen nach Satz 1 zu dulden haben. Die Duldungs-
anordnung muss Art und Umfang der zu duldenden Malinahmen umschreiben und angeben, von wem und in
welcher Zeit die Malinahmen durchgefiihrt werden. Auf Antrag kann eine Abweichung von der Pflicht nach
Satz 1 zugelassen werden, soweit diese fur die Verpflichtete oder den Verpflichteten eine besondere Hérte dar-
stellt und 6ffentliche Belange nicht entgegenstehen.

8 10 Anlagen der AulRenwer bung, Warenautomaten

(1) Anlagen der AuRRenwerbung (Werbeanlagen] sind alle ortsfesten Einrichtungen, die der Ankiindigung oder
Anpreisung oder als Hinweis auf Gewerbe oder Beruf dienen und vom 6ffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar
sind. Hierzu zédhlen insbesondere Schilder, Beschriftungen, Bemalungen, Lichtwerbungen, Schaukasten sowie
fur Zettelanschlége und Bogenanschlége oder Lichtwerbung bestimmte Séulen, Tafeln und Flachen.

(2) Fir Werbeanlagen, die bauliche Anlagen sind, gelten die in diesem Gesetz an bauliche Anlagen gestellten
Anforderungen. Werbeanlagen, die keine baulichen Anlagen sind, dirfen weder bauliche Anlagen noch das
Stral3en-, Orts- oder Landschaftshild verunstalten oder die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs geféhrden.
Die storende Haufung von Werbeanlagen ist unzuldssig. Baugeruste dirfen fir Werbeanlagen héchstens fir die
Dauer von sechs Monaten genutzt werden; dies gilt nicht fir Werbeanlagen nach 8§ 61 Absatz 1 Nummer 12
Buchstabe a und b.

(3) AulRerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile sind Werbeanlagen unzuldssig. Ausgenommen sind,
soweit in anderen Vorschriften nichts anderes bestimmt ist,

1. Werbeanlagen an der Stétte der Leistung,

2. enzelne Hinweiszeichen an Verkehrsstrallen und Wegabzweigungen die im Interesse des Verkehrs auf
versteckt liegende Betriebe oder versteckt liegende Stétten aufmerksam machen,

3. Schilder, die Inhaberinnen oder Inhaber und Art gewerblicher Betriebe kennzeichnen (Hinweisschilder),
wenn se vor Ortsdurchfahrten auf einer Tafel zusammengefasst sind,

4. Werbeanlagen an und auf Flugplétzen, Sportanlagen und Versammlungsstétten, soweit sie nicht in die freie
Landschaft wirken,

5.  Werbeanlagen auf Ausstellungs- und Messegel &nden,
6. Werbeanlagen auf ¢ffentlichen Stral3en und an Haltestellen des 6ffentlichen Personennahverkehrs.

(4) In Kleindedlungsgehieten, Dorfgebieten, reinen Wohngebieten und allgemeinen Wohngebieten sind Werbe-
anlagen nur zuldssig an der Stétte der Leistung sowie Anlagen fur amtliche Mitteilungen und zur Unterrichtung
der Bevdlkerung tber kirchliche, kulturelle politische, sportliche und &hnliche Veranstaltungen; die jeweils freie
Flache dieser Anlagen darf auch fir andere Werbung verwendet werden. In reinen Wohngebieten darf an der
Statte der Leistung nur mit Hinweisschildern geworben werden. Auf 6ffentlichen Stral3en und im unmittelbaren
Bereich von Haltestellen des dffentlichen Personennahverkehrs sind auch andere Werbeanlagen zuléssig, soweit
diese die Eigenart des Gebietes und das Orts- oder Landschaftshild nicht beeintréchtigen.

(5) Die Absétze 1, 2 und 4 gelten fir Warenautomaten entsprechend.

(6) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind nicht anzuwenden auf

1. Anschldge und Lichtwerbung an daftir genehmigten Saulen Tafeln und Flachen,
2. Werbemittel an Zeitungsverkaufsstellen und Zeitschriftenverkaufsstellen,

3. Ausagen und Dekorationen in Fenstern und Schaukasten.

4. Wahlwerbung fur die Dauer eines Wahlkampfes.

Zweiter Abschnitt — Allgemeine Anforderungen an die Bauausfiihrung
811 Baustelle

(1) Baustellen sind so einzurichten, dass bauliche Anlagen ordnungsgemal} errichtet, geBndert oder beseitigt
werden kénnen und Gefahren oder vermeidbare Bel &stigungen nicht entstehen.



(2) Bei Bauarbeiten, durch die unbeteiligte Personen geféhrdet werden kénnen, ist die Gefahrenzone abzugren-
zen oder durch Warnzeichen zu kennzeichnen. Soweit erforderlich, sind Baustellen mit einem Bauzaun abzu-
grenzen, mit Schutzvorrichtungen gegen herabfallende Gegensténde zu versehen und zu beleuchten.

(3) Bei der Ausfuihrung nicht verfahrensfreier Bauvorhaben hat die Bauherrin oder der Bauherr an der Baustelle
ein Schild, das die Bezeichnung des Bauvorhabens sowie die Namen und Anschriften der Entwurfsverfasserin
oder des Entwurfsverfassers, der Bauleiterin oder des Bauleiters und der Unternehmerin oder des Unternehmers
fur den Rohbau enthalten muss, dauerhaft und von der 6ffentlichen Verkehrsfléche aus sichtbar anzubringen.

(4) Baume, Hecken und sonstige Bepflanzungen, die auf Grund anderer Rechtsvorschriften zu erhaten sind,
mussen wahrend der Bauausfiihrung geschiitzt werden.

8 12 Standsicher heit

(1) Jede bauliche Anlage muss im Ganzen und in ihren einzelnen Teilen fir sich allein standsicher sein. Die
Standsicherheit anderer baulicher Anlagen und die Tragfahigkeit des Baugrundes der Nachbargrundstiicke dir-
fen nicht gefahrdet werden.

(2) Die Verwendung gemeinsamer Bauteile fir mehrere bauliche Anlagen ist zuldssig, wenn offentlich-rechtlich
gesichert ist, dass die gemeinsamen Bauteile bel der Beseitigung einer der baulichen Anlagen bestehen bleiben
konnen.

§ 13 Schutz gegen schadliche Einfllsse

Bauliche Anlagen miissen so angeordnet, beschaffen und gebrauchstauglich sein, dass durch Wasser, Feuchtig-
keit, pflanzliche und tierische Schadlinge sowie andere chemische, physikalische oder biologische Einflisse
Gefahren oder unzumutbare Bel &stigungen nicht entstehen. Baugrundstiicke missen fir bauliche Anlagen geeig-
net sein.

§ 14 Brandschutz

Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu 8ndern und instand zu halten, dass der Entstehung eines
Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird und bel einem Brand
die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Ldscharbeiten moglich sind.

§ 15 Wérme-, Schall-, Erschiitter ungsschutz

(1) Gebdude missen einen ihrer Nutzung und den klimatischen Verhaltnissen entsprechenden Wéarmeschutz
haben.

(2) Gebdude missen einen ihrer Nutzung entsprechenden Schallschutz haben. Gerdusche, die von ortsfesten
Einrichtungen in baulichen Anlagen oder auf Baugrundstiicken ausgehen, sind so zu démmen, dass Gefahren
oder unzumutbare Bel &stigungen nicht entstehen.

(3) Erschiitterungen oder Schwingungen, die von ortsfesten Einrichtungen in baulichen Anlagen oder auf Bau-
grundstiicken ausgehen, sind so zu ddmmen, dass Gefahren oder unzumutbare Bel astigungen nicht entstehen.

8 16 Verkehrssicher heit

(1) Bauliche Anlagen und die dem Verkehr dienenden nicht Uberbauten Fléchen von bebauten Grundstiicken
miissen verkehrssicher sain.

(2) Die Sicherheit und Leichtigkeit des offentlichen Verkehrs darf durch bauliche Anlagen oder deren Nutzung
nicht geféhrdet werden.



8 16a Bauarten

(1) Bauarten dirfen nur angewendet werden, wenn bel ihrer Anwendung die baulichen Anlagen bel ordnungs-
gemaler Instandhaltung wahrend einer dem Zweck entsprechenden angemessenen Zeitdauer die Anforderungen
dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes erfiillen und fur ihren Anwendungszweck tauglich sind.

(2) Bauarten, die von Technischen Baubestimmungen nach § 86a Absatz 2 Nummer 2 oder Nummer 3 Buchsta-
be a wesentlich abweichen oder fur die es allgemein anerkannte Regeln der Technik nicht gibt, durfen bei der
Errichtung, Anderung und Ingtandhaltung baulicher Anlagen nur angewendet werden, wenn fir sie

1. eneallgemeine Bauartgenehmigung durch das Deutsche Ingtitut fir Bautechnik oder
2. enevorhabenbezogene Bauartgenehmigung durch die fir das Bauwesen zugténdige Senatsverwaltung
erteilt wordenist. 8§ 18 Absatz 2 bis 7 gilt entsprechend.

(3) Anstelle einer allgemeinen Bauartgenehmigung gentigt ein algemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis fir
Bauarten, wenn die Bauart nach allgemein anerkannten Prifverfahren beurteilt werden kann. In der Verwal-
tungsvorschrift nach 8 86a Absatz 1 werden diese Bauarten mit der Angabe der mal3gebenden technischen Re-
geln bekannt gemacht. § 19 Absatz 2 gilt entsprechend.

(4) Wenn Gefahren im Sinne des 8 3 Satz 1 nicht zu erwarten sind, kann die fir das Bauwesen zusténdige Se-
natsverwaltung im Einzelfall oder fir genau begrenzte Félle allgemein festlegen, dass eine Bauartgenehmigung
nicht erforderlich ist.

(5) Bauarten bediirfen einer Bestétigung ihrer Ubereingtimmung mit den Technischen Baubestimmungen nach
8§ 86a Absatz 2, den allgemeinen Bauartgenehmigungen, den allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen fir
Bauarten oder den vorhabenbezogenen Bauartgenehmigungen; as Ubereingimmung gilt auch eine Abweichung,
die nicht wesentlich ist. § 21 Absatz 2 gilt fir den Anwender der Bauart entsprechend.

(6) Bel Bauarten, deren Anwendung in auf3ergewohnlichem Mal3 von der Sachkunde und Erfahrung der damit
betrauten Personen oder von einer Ausstattung mit besonderen Vorrichtungen abhadngt, kann in der Bauartge-
nehmigung oder durch Rechtsverordnung der fir das Bauwesen zustdndigen Senatsverwaltung vorgeschrieben
werden, dass der Anwender Uber solche Fachkréfte und Vorrichtungen verfigt und den Nachweis hieriiber ge-
genuiber einer Priifstelle nach § 24 Satz 1 Nummer 6 zu erbringen hat. In der Rechtsverordnung kénnen Mindest-
anforderungen an die Ausbildung, die durch Prifung nachzuweisende Befdhigung und die Aushildungsstétten
einschliefdich der Anerkennungsvoraussetzungen gestellt werden.

(7) Fur Bauarten, die einer auRergewthnlichen Sorgfalt bei Ausfiihrung oder Instandhaltung bediirfen, kann in
der Bauartgenehmigung oder durch Rechtsverordnung der fir das Bauwesen zusténdigen Senatsverwaltung die
Uberwachung dieser Tétigkeiten durch eine Uberwachungsstelle nach § 24 Satz 1 Nummer 5 vorgeschrieben
werden.

Dritter Abschnitt —Bauprodukte

8 16b Allgemeine Anforderungen fir die Verwendung von Bauprodukten

(1) Bauprodukte dirfen nur verwendet werden, wenn bei ihrer Verwendung die baulichen Anlagen bei ord-
nungsgemalier Instandhaltung wahrend einer dem Zweck entsprechenden angemessenen Zeitdauer die Anforde-
rungen dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes erfiillen und gebrauchstauglich sind.

(2) Bauprodukte, die in Vorschriften anderer Vertragsstaaten des Abkommens vom 2. Mai 1992 ber den euro-
paischen Wirtschaftsraum genannten technischen Anforderungen entsprechen, dirfen verwendet werden, wenn
das geforderte Schutzniveau gemdl 8 3 Satz 1 gleichermalien dauerhaft erreicht wird.

§ 16¢ Anforderungen fur die Verwendung von CE-gekennzeichneten Bauprodukten

Ein Bauprodukt, das die CE-Kennzeichnung tragt, darf verwendet werden, wenn die erkldrten Leistungen den in
diesem Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes festgelegten Anforderungen fir diese Verwendung entsprechen.



Die 88 17 his 25 Absatz 1 gelten nicht fur Bauprodukte, die die CE-Kennzeichnung auf Grund der Verordnung
(EU) Nr. 305/2011 tragen.

8 17 Verwendbar keitsnachweise

(1) Ein Verwendbarkeitsnachwel s (88 18 bis 20) ist fir ein Bauprodukt erforderlich, wenn
1. eskeine Technische Baubestimmung und keine allgemein anerkannte Regel der Technik gibt,

2. das Bauprodukt von einer Technischen Baubestimmung (8 86a Absatz 2 Nummer 3) wesentlich abwei cht
oder

3. eneVerordnung nach 8 86 Absatz 4a es vorsieht.

(2) Ein Verwendbarkeitsnachweis ist nicht erforderlich fir ein Bauprodukt,
1. dasvon einer allgemein anerkannten Regel der Technik abweicht oder
2. dasfur die Erfullung der Anforderungen dieses Gesetzes

oder auf Grund dieses Gesetzes nur eine untergeordnete Bedeutung hat.

(3) Die Technischen Baubestimmungen nach § 86a enthalten eine nicht abschlie3ende Liste von Bauprodukten,
die keines Verwendbarkeitsnachwei ses nach Absatz 1 bediirfen.

§ 18 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

(1) Das Deutsche Ingtitut fir Bautechnik erteilt unter den Voraussetzungen des 8 17 Absatz 1 eine algemeine
bauaufsichtliche Zulassung fir Bauprodukte, wenn deren Verwendbarkeit im Sinne des § 16b Absatz 1 nachge-
wiesen ig.

(2) Die zur Begriindung des Antrags erforderlichen Unterlagen sind beizufiigen. Soweit erforderlich, sind Probe-
stiicke von der Antragstellerin oder vom Antragsteller zur Verfligung zu stellen oder durch Sachversténdige, die
das Deutsche Ingtitut fir Bautechnik bestimmen kann, zu enthehmen oder Probeausfiihrungen unter Aufsicht der
Sachversténdigen herzustellen. 8 69 Absatz 1 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.

(3) Das Deutsche Institut fir Bautechnik kann fir die Durchfiihrung der Priifung die sachverstandige Stelle und
fur Probeausfiihrungen die Ausfihrungsstelle und Ausfiihrungszeit vorschreiben.

(4) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich und fir eine bestimmte Frigt erteilt, die in der
Regel funf Jahre betrégt. Die Zulassung kann mit Nebenbestimmungen erteilt werden. Sie kann auf Antrag in der
Regel um finf Jahre verlangert werden; 8§ 73 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(5) Die Zulassung wird unbeschadet der privaten Rechte Dritter erteilt.

(6) Das Deutsche Ingtitut fir Bautechnik macht die von ihm erteilten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen
nach Gegenstand und wesentlichem Inhalt 6ffentlich bekannt.

(7) Allgemeine bauaufsi chtliche Zulassungen nach dem Recht anderer Lander gelten auch im Land Berlin.

8 19 Allgemeines bauaufsichtliches Pr tifzeugnis

(1) Bauprodukte, die nach allgemein anerkannten Prifverfahren beurteilt werden, bedirfen anstelle einer allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses. Dies wird mit der
Angabe der mai3gebenden technischen Regeln in den Technischen Baubestimmungen nach 8§ 86a bekannt ge-
macht.

(2) Ein allgemeines bauaufsi chtliches Prifzeugnis wird von einer Prifstelle nach 8§ 24 Satz 1 Nummer 1 fir nicht
geregelte Bauprodukte nach Absatz 1 erteilt, wenn deren Verwendbarkeit im Sinne des 8§ 16b Absatz 1 nachge-
wiesen ist. 8 18 Absatz 2, 4 bis 7 gilt entsprechend. Die Anerkennungsbehérde fir Stellen nach § 24 Satz 1
Nummer 1, 8§ 86 Absatz 4 Nummer 2 kann allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnisse zuriicknehmen oder wi-
derrufen.



§ 20 Nachweis der Verwendbar keit von Bauprodukten im Einzelfall

Mit Zustimmung der fir das Bauwesen zusténdigen Senatsverwaltung dirfen unter den Voraussetzungen des
8§ 17 Absatz 1 im Einzelfall Bauprodukte verwendet werden, wenn ihre Verwendbarkeit im Sinne des § 16b
Absatz 1 nachgewiesen ist. Wenn Gefahren im Sinne des 8 3 Satz 1 nicht zu erwarten sind, kann die fir das
Bauwesen zusténdige Senatsverwaltung im Einzelfall erkldren, dassihre Zustimmung nicht erforderlich ig.

§ 21 Uber einstimmungsbestétigung

(1) Bauprodukte bediirfen einer Bestdtigung ihrer Ubereinstimmung mit den Technischen Baubestimmungen
nach 8§ 86a Absatz 2, den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, den allgemeinen bauaufsichtlichen Prif-
zeugnissen oder den Zustimmungen im Einzelfall; als Ubereinstimmung gilt auch eine Abweichung, die nicht
wesentlich ist.

(2) Die Bestatigung der Ubereinstimmung erfolgt durch Ubereinstimmungserklarung des Herstellers (8 22).

(3) Die Ubereinstimmungserklérung hat die Herstellerin oder der Hersteller durch Kennzeichnung der Baupro-
dukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

(4) Das U-Zeichen ist auf dem Bauprodukt, auf einem Beipackzettel oder auf seiner Verpackung oder, wenn dies
Schwierigkeiten bereitet, auf dem Lieferschein oder auf einer Anlage zum Lieferschein anzubringen.

(5) U-Zeichen aus anderen Landern und aus anderen Staaten gelten auch im Land Berlin.

§ 22 Ubereinstimmungser klarung der Herstellerin oder desHerstellers

(1) Die Herstellerin oder der Hersteller darf eine Ubereinstimmungserklarung nur abgeben, wenn sie oder er
durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt hat, dass das von ihr oder ihm hergestellte Bauprodukt
den maf3gebenden technischen Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauauf-
sichtlichen Priifzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall entspricht.

(2) In den Technischen Baubestimmungen nach § 86a in den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, in den
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnissen oder in den Zustimmungen im Einzelfall kann eine Prifung der
Bauprodukte durch eine Priifstelle vor Abgabe der Ubereinstimmungserklarung vorgeschrieben werden, wenn
dies zur Sicherung einer ordnungsgemaiien Herstellung erforderlich ist. In diesen Féllen hat die Prifstelle das
Bauprodukt daraufhin zu Uberprifen, ob es den mal3gebenden technischen Regeln, der algemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall entspricht.

(3) In den Technischen Baubestimmungen nach 8 86a, in den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen oder in
den Zustimmungen im Einzelfall kann eine Zertifizierung vor Abgabe der Ubereinstimmungserkldrung vorge-
schrieben werden, wenn dies zum Nachweis einer ordnungsgemalien Herstellung eines Bauproduktes erforder-
lich ist. Diefir das Bauwesen zustandige Senatsverwaltung kann im Einzelfall die Verwendung von Bauproduk-
ten ohne Zertifizierung gestatten, wenn nachgewiesen ist, dass diese Bauprodukte den technischen Regeln, Zu-
lassungen, Priifzeugnissen oder Zustimmungen nach Absatz 1 entsprechen.

(4) Bauprodukte, die nicht in Serie hergestellt werden, bediirfen nur einer Ubereinstimmungserkldrung nach
Absatz 1, sofern nichts anderes bestimmt ist.

§ 23 Zertifizierung

(1) Der Herstellerin oder dem Hersteller ist éin Ubereinstimmungszertifikat von einer Zertifizierungsstelle nach
8 24 zu erteilen, wenn das Bauprodukt

1. den Technischen Baubestimmungen nach § 86a Absatz 2, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung,
dem algemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall entspricht und

2. ene werkseigenen Produktionskontrolle sowie einer Fremdiberwachung nach Maligabe des Absatzes 2
unterliegt.



(2) Die Fremdilberwachung ist von Uberwachungsstellen nach § 24 durchzufiihren. Die Fremdiiberwachung hat
regelmaflig zu Uberprifen, ob das Bauprodukt den Technischen Baubestimmungen nach § 86a Absatz 2, der
allgemeinen bauaufsi chtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsi chtlichen Priifzeugnis oder der Zustimmung
im Einzelfall entspricht.

8§ 24 Priif-, Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen

Die fur das Bauwesen zusténdige Senatsverwaltung kann eine natiirliche oder juristische Person als
Prifstelle fir die Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Prifzeugnisse (8 19 Absatz 2),

Prufstelle fir die Uberpriifung von Bauprodukten vor Bestdtigung der Ubereinstimmung (8 22 Absatz 2),
Zertifizierungsstelle (8 23 Absatz 1),

Uberwachungsstelle fiir die Fremdiiberwachung (8 23 Absatz 2),

Uberwachungsstelle fiir die Uberwachung nach § 16a Absatz 7 und § 25 Absatz 2 oder

Prifstelle fir die Uberpriifung nach § 16a Absatz 6 und § 25 Absatz 1

anerkennen, wenn sie oder die bei ihr Beschéftigten nach ihrer Ausbildung, Fachkenntnis, personlichen Zuver-
|&ssigkeit, ihrer Unparteilichkeit und ihren Leistungen die Gewéhr dafirr bieten, dass diese Aufgaben den offent-
lich-rechtlichen Vorschriften entsprechend wahrgenommen werden, und wenn sie tiber die erforderlichen Vor-
richtungen verfiigen. Satz 1 ist entsprechend auf Behdrden anzuwenden, wenn sie ausreichend mit geeigneten
Fachkréften besetzt und mit den erforderlichen Vorrichtungen ausgestattet sind. Die Anerkennung von Prif-,
Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen anderer Lander gilt auch im Land Berlin.
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§ 25 Besonder e Sachkunde- und Sor gfaltsanfor der ungen

(1) Bei Bauprodukten, deren Herstellung in aufRergewthnlichem Mal3 von der Sachkunde und Erfahrung der
damit betrauten Personen oder von einer Ausstattung mit besonderen Vorrichtungen abhangt, kann in der allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall oder durch Rechtsverordnung der fir das
Bauwesen zusténdigen Senatsverwaltung vorgeschrieben werden, dass der Hersteller Uber solche Fachkréfte und
Vorrichtungen verfiigt und den Nachweis hiertiber gegentiber einer Prifstelle nach § 24 Satz 1 Nummer 6 zu
erbringen hat. In der Rechtsverordnung kénnen Mindestanforderungen an die Ausbhildung, die durch Prifung
nachzuwei sende Befahigung und die Ausbildungsstétten einschliefdich der Anerkennungsvoraussetzungen ge-
stellt werden.

(2) Fur Bauprodukte, die wegen ihrer besonderen Eigenschaften oder ihres besonderen Verwendungszwecks
einer aulRergewohnlichen Sorgfalt bei Einbau, Transport, Instandhaltung oder Reinigung bediirfen, kann in der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall oder durch Rechtsverordnung der
obersten Bauaufsichtsbehérde die Uberwachung dieser Tatigkeiten durch eine Uberwachungsstelle nach § 24
Satz 1 Nummer 5 vorgeschrieben werden, soweit diese Tétigkeiten nicht bereits durch die Verordnung (EU) Nr.
305/2011 erfasst sind.

Vierter Abschnitt — Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen:
Wande, Decken, Dacher

§ 26 Allgemeine Anfor der ungen an das Brandver halten von Baustoffen und Bauteilen

(1) Baustoffe werden nach den Anforderungen an ihr Brandverhalten unterschieden in
1. nichtbrennbare Baustoffe,

2. schwerentflammbare Baustoffe,

3. normalentflammbare Baustoffe.

Baustoffe, die nicht mindestens normal entflammbar sind (leichtentflammbare Baustoffe), dirfen nicht verwendet
werden; dies gilt nicht, wenn siein Verbindung mit anderen Baustoffen nicht | el chtentflammbar sind.

(2) Bauteile werden nach den Anforderungen an ihre Feuerwiderstandsfahigkeit unterschieden in
1. feuerbesténdige Bauteile,
2. hochfeuerhemmende Bauiteile,



3. feuerhemmende Bauteilg;

die Feuerwiderstandsfahigkeit bezieht sich bei tragenden und aussteifenden Bauteilen auf deren Standsicherheit
im Brandfall, bei raumabschliefienden Bauteilen auf deren Widerstand gegen die Brandausbreitung. Bauteile
werden zusétzlich nach dem Brandverhalten ihrer Baustoffe unterschieden in

1. Bautelle aus nichtbrennbaren Baustoffen.

2. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und die bei raum-
abschlief3enden Bauteilen zusdtzlich eine in Bauteilebene durchgehende Schicht aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen haben,

3. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus brennbaren Baustoffen bestehen und die allseitig eine
brandschutztechnisch wirksame Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen (Brandschutzbekleidung) und
Dammstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen haben,

4. Bauteile aus brennbaren Baustoffen.

Soweit in diesem Gesetz oder in Vorschriften auf Grund dieses Gesetzes nichts anderes bestimmt ist, missen
1. Bautelle, diefeuerbestdndig sein miissen, mindestens den Anforderungen des Satzes 2 Nr. 2,

2. Bauteile, die hochfeuerhemmend sein miissen, mindestens den Anforderungen des Satzes 2 Nr. 3
entsprechen.

(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 3 sind tragende oder aussteifende sowie raumabschlie3ende Bauteile, die
hochfeuer-hemmend oder feuerbesténdig sein miissen, in Holzbauweise zul&ssig, wenn die erforderliche Feuer-
widerstandsfahigkeit gewahrleistet wird.

8§ 27 Tragende Wande, Stiitzen

(1) Tragende und aussteifende Wande und Stiitzen missen im Brandfall ausreichend lange standsicher sein. Sie
mussen

1. in Gebduden der Gebdudeklasse 5 feuerbestandig,

2. in Gebduden der Gebaudeklasse 4 hochfeuerhemmend,

3. in Gebduden der Gebaudeklassen 2 und 3 feuerhemmend

sein. Satz 2 gilt

1. fir Geschosse im Dachraum nur, wenn dariiber noch Aufenthaltsraume mdglich sind; 8§ 29 Abs. 4 bleibt
unberdihrt,

2. nicht fir Balkone, ausgenommen offene Gange, die al's notwendige Flure dienen.

(2) Im Kellergeschoss missen tragende und aussteifende Wénde und Stiitzen
1. in Gebduden der Gebdudeklassen 3 bis 5 feuerbestandig,
2. in Gebduden der Gebaudeklassen 1 und 2 feuerhemmend sein.

8 28 AulRenwande

(1) AuRenwéande und Aullenwandteile wie Bristungen und Schirzen sind so auszubilden, dass eine Brandaus-
breitung auf und in diesen Bauteilen ausrei chend lange begrenzt ist.

(2) Nichttragende Aulenwande und nichttragende Teile tragender AufRenwadnde miissen aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen; sie sind aus brennbaren Baustoffen zulassig, wenn sie als raumabschliel3}ende Bauteile
feuerhemmend sind. Satz 1 gilt nicht fir

1. Tiren und Fenster,

2. Fugendichtungen und

3. brennbare Ddmmstoffe in nichtbrennbaren geschlossenen Profilen der Auf3enwandkonstrukti onen.

(3) Oberflachen von Aulenwanden sowie AulRenwandbekleidungen missen einschliefdich der Dammstoffe und
Unterkonstruktionen schwerentflammbar sein; Unterkonstruktionen aus normalentflammbaren Baustoffen sind
zuldssig, wenn die Anforderungen nach Absatz 1 erflllt sind. Balkonbekleidungen, die Uber die erforderliche
Umwehrungshthe hinaus hochgefiihrt werden, und mehr as zwei Geschosse Uberbriickende Solaranlagen an



Aulenwanden muissen schwerentflammbar sein. Baustoffe, die schwerentflammbar sein miissen, in Bauteilen
nach Satz 1 Halbsatz 1 und Satz 2 diirfen nicht brennend abfallen oder abtropfen.

(4) Bei AufBenwandkonstruktionen mit geschossilbergreifenden Hohl- oder Luftraumen wie hinterl Ufteten Au-
enwandbeklei dungen sind gegen die Brandausbreitung besondere VVorkehrungen zu treffen. Satz 1 gilt fir Dop-
pelfassaden entsprechend.

(5) Die Absétze 2 und 3 und Absatz 4 Satz 1 gelten nicht fir Gebdude der Gebdudeklassen 1 bis 3; Absatz 4
Satz 2 gilt nicht fir Gebaude der Gebdudeklassen 1 und 2.

8 29 Trennwande

(1) Trennwéande nach Absatz 2 missen als raumabschlief3ende Bauteile von Raumen oder Nutzungseinheiten
innerhalb von Geschossen ausreichend lange widerstandsfahig gegen die Brandausbreitung sein.

(2) Trennwénde sind erforderlich

1. zwischen Nutzungseinheiten sowie zwischen Nutzungseinheiten und anders genutzten R&umen, ausgenom-
men notwendigen Furen,

2. zum Abschluss von Rdumen mit Explosions- oder erhéhter Brandgefahr,

3. zwischen Aufenthaltsrdumen und anders genutzten Raumen im Kellergeschoss.

(3) Trennwénde nach Absatz 2 Nr. 1 und 3 miissen die Feuerwiderstandsfahigkeit der tragenden und aussteifen-
den Bauteile des Geschosses haben, jedoch mindestens feuerhemmend sein. Trennwénde nach Absatz 2 Nr. 2
mussen feuerbesténdig sein.

(4) Die Trennwéande nach Absatz 2 sind bis zur Rohdecke, im Dachraum bis unter die Dachhaut zu fihren; wer-
den in Dachrdumen Trennwénde nur bis zur Rohdecke gefiihrt, ist diese Decke als raumabschliel3endes Bautell
einschliefdich der sie tragenden und aussteifenden Bauteile feuerhemmend herzustellen.

(5) Offnungen in Trennwénden nach Absatz 2 sind nur zuldssig, wenn sie auf die fiir die Nutzung erforderliche
Zahl und Grofl3e beschrankt sind; sie miissen feuerhemmende, dicht- und sel bstschlieffende Abschlisse haben.

(6) Die Absétze 1 bis 5 gelten nicht fir Wohngebaude der Gebaudeklassen 1 und 2.

8 30 Brandwande

(1) Brandwande muissen als raumabschliel}ende Bauteile zum Abschluss von Gebauden (Gebdudeabschluss-
wand) oder zur Unterteilung von Gebduden in Brandabschnitte (innere Brandwand) ausreichend lange die
Brandausbreitung auf andere Gebdude oder Brandabschnitte verhindern.

(2) Brandwénde sind erforderlich

1. as Gebaudeabschlusswand, ausgenommen von Gebauden ohne Aufenthaltsrédume und ohne Feuerstétten mit
nicht mehr als 50 mé Brutto-Rauminhalt, wenn diese Abschlusswénde an oder mit eéinem Abstand von weni-
ger als 2,50 Meter gegentiber der Grundstiicksgrenze errichtet werden, es sei denn, dass ein Abstand von
mindestens 5 m zu bestehenden oder nach den baurechtlichen Vorschriften zulassigen kinftigen Gebauden
gesichert it,

2. asinnere Brandwand zur Unterteilung ausgedehnter Gebdude in Absténden von nicht mehr als 40 m,

3. asinnere Brandwand zur Unterteilung landwirtschaftlich genutzter Gebdude in Brandabschnitte von nicht
mehr als 10 000 m3 Brutto-Rauminhalt.

4. als Gebdudeabschlusswand zwischen Wohngebduden und angebauten landwirtschaftlich genutzten Gebau-
den sowie als innere Brandwand zwischen dem Wohntell und dem landwirtschaftlich genutzten Teil eines
Gebaudes.

(3) Brandwande miissen auch unter zusétzlicher mechanischer Beanspruchung feuerbesténdig sein und aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.



Anstelle von Brandwéanden nach Satz 1 sind zul&ssig in den Féllen des Absatzes 2 Nummer 1 bis3

1. fir Gebdude der Gebdudeklasse 4 Wande, die auch unter zusétzlicher mechanischer Beanspruchung hoch-
feuerhemmend sind.

2. fur Gebaude der Gebaudeklassen 1 bis 3 hochfeuerhemmende Wande,

3. fur Gebadude der Gebdudeklassen 1 bis 3 Gebdudeabschlusswande, die jeweils von innen nach aul3en die
Feuerwiderstandsféhigkeit der tragenden und aussteifenden Teile des Gebaudes, mindestens jedoch feuer-
hemmende Bauteile, und von auf3en nach innen die Feuerwiderstandsféhigkeit feuerbesténdiger Bauteile ha-
ben.

In den Féllen des Absatzes 2 Nummer 4 sind anstelle von Brandwanden feuerbesténdige Wénde zuléssig, wenn
der Brutto-Rauminhalt des landwirtschaftlich genutzten Gebaudes oder Gebaudeteils nicht groRer als 2000 Ku-
bikmeter ist.

(4) Brandwande missen bis zur Bedachung durchgehen und in alen Geschossen Uibereinander angeordnet sein.
Abweichend davon dirfen angelle innerer Brandwénde Wéande geschossweise versetzt angeordnet werden,
wenn

1. dieWéandeim Ubrigen Absatz 3 Satz 1 entsprechen,

2. die Decken, soweit sie in Verbindung mit diesen Wanden stehen, feuerbesténdig sind, aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen und keine Offnungen haben,

3. dieBauteile, die diese Wande und Decken unterstiitzen, feuerbestdndig sind und aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen bestehen,

4. die AuBBenwande in der Breite des Versatzes in dem Geschoss oberhalb oder unterhab des V ersatzes feuer-
bestandig sind und

5. Offnungen in den AuRenwanden im Bereich des Versatzes so angeordnet oder andere Vorkehrungen so
getroffen sind, dass eine Brandausbreitung in andere Brandabschnitte nicht zu beflrchten ist.

(5) Brandwéande sind 0,30 m uber die Bedachung zu fuhren oder in Hohe der Dachhaut mit einer beiderseits
0,50 m auskragenden feuerbestdndigen Platte aus nichtbrennbaren Baustoffen abzuschlief3en; dartiber dirfen
brennbare Teile des Daches nicht hinweggefihrt werden. Bei Gebauden der Gebdudeklassen 1 bis 3 sind Brand-
wande mindestens bis unter die Dachhaut zu fuhren. Verbleibende Hohlrdume sind vollstdndig mit nichtbrenn-
baren Baustoffen auszufllen.

(6) Miissen Gebaude oder Gebaudeteile, die Uber Eck zusammenstol3en, durch eine Brandwand getrennt werden,
so muss der Abstand dieser Wand von der inneren Ecke mindestens 5 m betragen; das gilt nicht, wenn der Win-
kel der inneren Ecke mehr als 120 Grad betragt oder mindestens eine Aul3enwand auf 5 m Lange als 6ffnungsl o-
se feuerbestdndige Wand aus nichtbrennbaren Baustoffen, bel Gebduden der Gebdudeklassen 1 bis 4 als 6ff-
nungsl ose hochfeuerhemmende Wand, ausgebildet ist.

(7) Bauteile mit brennbaren Baugtoffen dirfen tber Brandwande nicht hinweggeftihrt werden. Bei Aul3enwand-
konstruktionen, die eine seitliche Brandausbreitung begiinstigen kénnen, wie hinterlifteten AulRenwandbeklei-
dungen oder Doppelfassaden, sind gegen die Brandausbreitung im Bereich der Brandwénde besondere Vorkeh-
rungen zu treffen. AuRenwandbekleidungen von Gebaudeabschlusswéanden miissen einschlieffdlich der Damm-
stoffe und Unterkonstruktionen nichtbrennbar sein. Bauteile dirfen in Brandwande nur soweit eingreifen, dass
deren Feuerwiderstandsfahigkeit nicht beeintréchtigt wird; fur Leitungen, Leitungsschlitze und Schornsteine gilt
dies entsprechend.

(8) Offnungen in Brandwanden sind unzuldssig. Sie sind in inneren Brandwanden nur zuléssig, wenn sie auf die
fur die Nutzung erforderliche Zahl und GrélRRe beschrankt sind; die Offnungen miissen feuerbestandige, dicht-
und sel bstschlief3ende Abschl iisse haben.

(9) In inneren Brandwéanden sind feuerbesténdige Verglasungen nur zuldssig, wenn sie auf die fur die Nutzung
erforderliche Zahl und Gréf3e beschrankt sind.

(10) Absatz 2 Nr. 1 gilt nicht fur seitliche Wande von Vorbauten im Sinne des § 6. Abs. 6, wenn sie von dem
Nachbargebdude oder der Nachbargrenze einen Abstand einhalten, der ihrer eigenen Ausladung entspricht, min-
destens jedoch 1 m betragt.

(11) Die Absétze 4 bis 10 gelten entsprechend auch fir Wande, die nach Absatz 3 Satz 2 und 3 anstelle von
Brandwéanden zuléssig sind.



8 31 Decken

(1) Decken miissen als tragende und raumabschlief3ende Bauteile zwischen Geschossen im Brandfall ausrei-
chend lange standsi cher und widerstandsfahig gegen die Brandausbreitung sein. Sie miissen

1. in Gebduden der Gebdudeklasse 5 feuerbestandig,
2. in Gebauden de Gebaudeklasse 4 hochfeuerhemmend,
3. in Gebauden de Gebaudeklassen 2 und 3 feuerhemmend

sein. Satz 2 gilt
1. fir Geschosse im Dachraum nur, wenn dartiber Aufenthaltsréume mdglich sind; § 29 Abs. 4 bleibt unbe-
rdhrt,

2. nicht fur Balkone, ausgenommen offene Gange, die al's notwendige Flure dienen.

(2) Im Kellergeschoss miissen Decken

1. in Gebduden der Gebdudeklassen 3 bis 5 feuerbestandig,
2. in Gebduden der Gebaudeklassen 1 und 2 feuerhemmend
sein. Decken miissen feuerbesténdig sein

1. unter und Uber R&umen mit Explosions- oder erhthter Brandgefahr, ausgenommen in Wohngebduden der
Gebaudeklassen 1 und 2,

2. zwischen dem landwirtschaftlich genutzten Teil und dem Wohnteil eines Gebaudes.

(3) Der Anschluss der Decken an die AufRenwand ist so herzustellen, dass er den Anforderungen nach Absatz 1
Satz 1 genuigt.

(4) Offnungen in Decken, firr die eine Feuerwiderstandsfahigkeit vorgeschrieben ist, sind nur zuldssig
1. in Gebauden der Gebaudeklassen 1 und 2,

2. innerhab derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr alsinsgesamt 400 m? Brutto-Grundflache in nicht mehr
als zwei Geschossen,

3. im Ubrigen, wenn sie auf die fiir die Nutzung erforderliche Zahl und GroRe beschrankt sind und Abschliisse
mit der Feuerwiderstandsféhigkeit der Decke haben.

8 32 Décher

(1) Bedachungen miissen gegen eine Brandbeanspruchung von auf3en durch Hugfeuer und strahlende Wérme
ausreichend lange widerstandsféhig sein (harte Bedachung).

(2) Bedachungen, die die Anforderungen nach Absatz 1 nicht erfiillen, sind zul&ssig bel Gebauden der Gebdude-
klassen 1 bis 3, wenn die Gebaude

1. enen Abstand von der Grundstiicksgrenze von mindestens 12 m,
2. von Gebduden auf demselben Grundstiick mit harter Bedachung einen Abstand von mindestens 15 m,

3. von Gebduden auf demselben Grundstiick mit Bedachungen, die die Anforderungen nach Absatz 1 nicht
erfillen, einen Abstand von mindestens 24 m,

4, von Gebauden auf demsalben Grundstiick ohne Aufenthaltsraume und ohne Feuerstétten mit nicht mehr as
50 m3 Brutto-Rauminhalt eénen Abstand von mindestens5 m

einhalten. Soweit Gebdude nach Satz 1 Abstand halten miissen, genligt bei Wohngebduden der Gebdudeklassen
lund2inden Falen

1. desSatzes1 Nr. 1 ein Abstand von mindestens 6 m.
2. desSatzes1 Nr. 2 ein Abstand von mindestens 9 m,
3. desSatzes 1 Nr. 3 ein Abstand von mindestens 12 m.

(3) Die Absétze 1 und 2 gelten nicht fur
1. Gebaude ohne Aufenthatsrdume und ohne Feuerstatten mit nicht mehr als 50 m3 Brutto-Rauminhalt,

2. lichtdurchl&ssige Bedachungen aus nichtbrennbaren Baustoffen; brennbare Fugendichtungen und brennbare
Dammstoffe in nichtbrennbaren Profilen sind zul&ssig,



3. Dachflachenfenster, Oberlichte und Lichtkuppeln von Wohngebduden,
4. Eingangsiiberdachungen und Vordacher aus nichtbrennbaren Baustoffen,
5. Eingangsiiberdachungen aus brennbaren Baustoffen, wenn die Eingange nur zu Wohnungen fihren.

(4) Abweichend von den Absétzen 1 und 2 sind
1. lichtdurchldssige Teilfléchen aus brennbaren Baustoffen in Bedachungen nach Absatz 1 und
2. begriinte Bedachungen

zulssig, wenn eine Brandentstehung bel einer Brandbeanspruchung von auf3en durch Flugfeuer und strahlende
Wérme nicht zu befiirchten ist oder VVorkehrungen hiergegen getroffen werden.

(5) Dachubersténde, Dachgesimse und Dachaufbauten, lichtdurchlédssige Bedachungen, Dachfl&chenfenster,
Lichtkuppeln und Oberlichte und Solaranlagen sind so anzuordnen und herzustellen, dass Feuer nicht auf andere
Gebaudeteile und Nachbargrundstiicke tibertragen werden kann. Von Brandwénden und von Wéanden, die anstel-
le von Brandwanden zuléssig sind, missen mindestens 1,25 m entfernt sein

1. Oberlichte, Dachflachenfenster, Lichtkuppeln und Offnungen in der Bedachung, wenn diese Wande nicht
mindestens 0,30 m Uber die Bedachung gefihrt sind,

2. Solaranlagen, Dachgauben und &hnliche Dachaufbauten aus brennbaren Baustoffen, wenn sie nicht durch
diese Wéande gegen Branduibertragung geschiitzt snd.

(6) Déacher von traufseitig aneinander gebauten Gebduden missen als raumabschliel3ende Bautelle fir eine
Brandbeanspruchung von innen nach auf3en einschlieflich der sie tragenden und aussteifenden Bauteile feuer-
hemmend sein. Offnungen in diesen Dachflachen miissen waagerecht gemessen mindestens 2 m von der Brand-
wand oder der Wand, die angtelle der Brandwand zul&ssig ist, entfernt sein.

(7) Déacher von Anbauten, die an AuRenwande mit Offnungen oder ohne Feuerwiderstandsfahigkeit anschlieen,
missen innerhalb eines Abstands von 5 m von diesen Wanden a's raumabschlief3ende Bauteile fir eine Brandbe-
anspruchung von innen nach auf3en einschliefflich der sie tragenden und aussteifenden Bauteile die Feuerwider-
standsfahigkeit der Decken des Gebaudeteils haben, an den se angebaut werden. Dies gilt nicht fir Anbauten an
Wohngebaude der Gebaudeklassen 1 bis 3.

(8) Soweit geneigte Dacher an Verkehrsflachen angrenzen, missen sie Vorrichtungen zum Schutz gegen das
Herabfallen von Schnee und Eis haben. Fir vom Dach aus vorzunehmende Arbeiten sind sicher benutzbare Vor-
richtungen anzubringen.

Funfter Abschnitt — Rettungswege, Offnungen, Umwehrungen
§ 33 Erster und zweiter Rettungsweg

(1) Fur Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum wie Wohnungen, Praxen oder selbsténdige
Betriebsstatten mussen in jedem Geschoss mindestens zwei voneinander unabhéngige Rettungswege ins Freie
vorhanden sein; beide Rettungswege dirfen jedoch innerhab des Geschosses Uiber denselben notwendigen Flur
fihren.

(2) Fur Nutzungseinheiten nach Absatz 1, die nicht zu ebener Erde liegen, muss der erste Rettungsweg Uber eine
notwendige Treppe fihren. Der zweite Rettungsweg kann eine weitere notwendige Treppe oder eine mit Ret-
tungsgerdten der Feuerwehr erreichbare Stelle der Nutzungseinheit sein. Ein zweiter Rettungsweg ist nicht erfor-
derlich, wenn die Rettung Uiber einen Sicherheitstreppenraum maoglich ist.

(3) Gebadude, deren zweiter Rettungsweg Uber Rettungsgeréte der Feuerwehr fihrt und bei denen die Oberkante
der Bristung von zum Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen mehr als 8 Meter tiber der Gel éndeoberflache
liegt, dirfen nur errichtet werden, wenn die Feuerwehr Uber die erforderlichen Rettungsgeréte wie Hubrettungs-
fahrzeuge verfiigt. Bel Sonderbauten ist der zweite Rettungsweg Uber Rettungsgeréte der Feuerwehr nur zulas-
sig, wenn keine Bedenken wegen der Personenrettung bestehen.



8§34 Treppen

(1) Jedes nicht zu ebener Erde liegende Geschoss und der benutzbare Dachraum eines Gebdudes miissen Uber
mindestens eine Treppe zugadnglich sein (notwendige Treppe). Statt notwendiger Treppen sind Rampen mit fla-
cher Neigung zul&ssig.

(2) Einschiebbare Treppen und Rolltreppen sind al's notwendige Treppen unzuldssig. In Gebduden der Gebdude-
klassen 1 und 2 sind einschiebbare Treppen und Leitern als Zugang zu einem Dachraum ohne Aufenthaltsraum
zuldssig.

(3) Notwendige Treppen sind in einem Zuge zu allen angeschl ossenen Geschossen zu fiihren; sie miissen mit den
Treppen zum Dachraum unmittelbar verbunden sein. Dies gilt nicht fir Treppen

1. in Gebauden der Gebaudeklassen 1 bis 3,
2. nach835Abs. 1 Satz 3Nr. 2.

(4) Dietragenden Teile notwendiger Treppen miissen

1. in Gebduden der Gebaudeklasse 5 feuerhemmend und aus nichtbrennbaren Baustoffen,
2. in Gebauden der Gebaudeklasse 4 aus nichtbrennbaren Baustoffen,

3. in Gebauden der Gebaudeklasse 3 aus nichtbrennbaren Baustoffen oder feuerhemmend

sein. Tragende Teile von AulRentreppen nach 8 35 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 fir Gebédude der Gebaudeklassen 3 bis 5
miissen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

(5) Die nutzbare Breite der Treppenldufe und Treppenabsitze notwendiger Treppen muss fir den gréften zu
erwartenden Verkehr ausreichen.

(6) Treppen missen einen festen und griffsicheren Handlauf haben. Fir Treppen sind Handlaufe auf beiden
Seiten und Zwischenhandl8ufe vorzusehen, soweit die Verkehrssicherheit dies erfordert.

(7) Eine Treppe darf nicht unmittelbar hinter einer Tr beginnen, die in Richtung der Treppe aufschlégt; zwi-
schen Treppe und Tir ist ein ausreichender Treppenabsatz anzuordnen.

8 35 Notwendige Treppenr aume, Ausgange

(1) Jede notwendige Treppe muss zur Sicherstellung der Rettungswege aus den Geschossen ins Freie in einem
eigenen, durchgehenden Treppenraum liegen (notwendiger Treppenraum). Notwendige Treppenrdume missen
so0 angeordnet und ausgebildet sein, dass die Nutzung der notwendigen Treppen im Brandfall ausreichend lange
moglich ist. Notwendige Treppen sind ohne eigenen Treppenraum zuléssig

1. in Gebauden der Gebaudeklassen 1 und 2,

2. fur die Verbindung von hochstens zwel Geschossen innerhalb derselben Nutzungseinheit von insgesamt
nicht mehr als 200 m? Brutto-Grundflache, wenn in jedem Geschoss ein anderer Rettungsweg erreicht wer-
den kann,

3. asAulentreppe, wenn ihre Nutzung ausreichend sicher ist und im Brandfall nicht geféhrdet werden kann.

(2) Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes sowie eines Kellergeschosses muss mindestens ein Ausgang in
einen notwendigen Treppenraum oder ins Freie in hichstens 35 m Entfernung erreichbar sein. Ubereinander-
liegende Kelergeschosse missen jeweils mindestens zwel Ausgange in notwendige Treppenrdume oder ins
Freie haben. Sind mehrere notwendige Treppenrdume erforderlich, miissen sie so verteilt sein, dass sie moglichst
entgegengesetzt liegen und dass die Rettungswege moglichst kurz sind.

(3) Jeder notwendige Treppenraum muss einen unmittelbaren Ausgang ins Freie haben. Sofern der Ausgang
eines notwendigen Treppenraumes nicht unmittelbar ins Freie fuhrt, muss der Raum zwischen dem notwendigen
Treppenraum und dem Ausgang insFreie

1. mindestens so breit sein wie die dazugehdrigen Treppenl ufe,

2. Wande haben, die die Anforderungen an die Wande des Treppenraumes erfillen,
3. rauchdichte und selbstschlief3ende Abschliisse zu notwendigen Furen haben und
4. ohne Offnungen zu anderen R&aumen, ausgenommen zu notwendigen Fluren, sein.



(4) Die Wande notwendiger Treppenraume miissen a's raumabschlief3ende Bauteile

1. in Gebauden der Gebdudeklasse 5 die Bauart von Brandwéanden haben,

2. in Gebduden der Gebaudeklasse 4 auch unter zusétzlicher mechanischer Beanspruchung hochfeuerhemmend
sein und

3. in Gebduden der Gebaudeklasse 3 feuerhemmend sain.

Dies ist nicht erforderlich fur Aulenwande von Treppenréumen, die aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen

und durch andere an diese Aulenwande anschlief3ende Gebaudeteile im Brandfall nicht geféhrdet werden kon-

nen. Der obere Abschluss notwendiger Treppenrdume muss als raumabschlief3endes Bauteil die Feuerwider-

standsfahigkeit der Decken des Gebaudes haben; dies gilt nicht, wenn der obere Abschluss das Dach ist und die
Treppenraumwande bis unter die Dachhaut reichen.

(5) In notwendigen Treppenrdumen und in Raumen nach Absatz 3 Satz 2 miissen

1. Bekleidungen, Putze, Dammstoffe, Unterdecken und Einbauten aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen,

2. Wande und Decken aus brennbaren Baustoffen eine Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen in ausrei-
chender Dicke haben,

3. Bodenbe&ge, ausgenommen Gleitschutzprofile, aus mindestens schwerentflammbaren Baustoffen bestehen.

(6) In notwendigen Treppenrdumen miissen Offnungen

1. zuKeéllergeschossen, zu nicht ausgebauten Dachraumen, Werkstétten, Laden, Lager- und dhnlichen Raumen
sowie zu sonstigen R&umen und Nutzungseinheiten mit einer Flache von mehr as 200 m? Brutto-
Grundflache, ausgenommen Wohnungen, mindestens feuerhemmende, rauchdichte und selbstschlief3ende
Abschlisse,

2. zu notwendigen Fluren rauchdichte und sel bstschliel3ende Abschllisse,

3. zu songigen Raumen und Nutzungseinheiten mindestens dicht und sel bstschliel3ende Abschliisse

haben. Die Feuerschutz- und Rauchschutzabschliisse dirfen Lichtdurchléssige Seitenteile und Oberlichter ent-
halten, wenn der Abschlussinsgesamt nicht breiter als 2,50 mist.

(7) Notwendige Treppenrdume missen zu beleuchten sein. Notwendige Treppenrdume ohne Fenster miissen in
Gebduden mit einer Hohe nach 8 2 Absatz 3 Satz 2 von mehr as 13 m eine Sicherheitsbel euchtung haben.

(8) Notwendige Treppenrdume miissen bel tftet und zur Unterstiitzung wirksamer Léscharbeiten entraucht wer-
den kdnnen. Sie miissen

1. in jedem oberirdischen Geschoss unmittelbar ins Freie fihrende Fenster mit einem freien Querschnitt von
mindestens 0,60 Meter x 0,90 Meter (Breite x Hohe) haben, die getffnet werden kénnen und eine Briistung
von nicht mehr als 1,20 Meter Hohe haben, oder

2. an der obersten Stelle eine Offnung zur Rauchableitung haben.

In den Fallen des Satzes 2 Nummer 1 ist in Gebduden der Gebadudeklasse 5 an der obersten Stelle eine Offnung

zur Rauchableitung erforderlich; in den Féllen des Satzes 2 Nummer 2 sind in Gebduden der Gebdudeklassen 4

und 5, soweit dies zur Erfullung der Anforderungen nach Satz 1 erforderlich ist, besondere Vorkehrungen zu

treffen. Offnungen zur Rauchableitung nach Satz 2 und 3 miissen in jedem Treppenraum einen freien Quer-
schnitt von mindestens einem Quadratmeter und Vorrichtungen zum Offnen ihrer Abschliisse haben, die vom

Erdgeschoss sowie vom obersten Treppenabsatz aus bedient werden kdnnen.

§ 36 Notwendige Flur e, offene Géange

(1) Flure, Gber die Rettungswege aus Aufenthaltsrdumen oder aus Nutzungseinheiten mit Aufenthaltsréumen zu
Ausgangen in notwendige Treppenrdume oder ins Freie filhren (notwendige Flure), miissen so angeordnet und
ausgebildet sein, dass die Nutzung im Brandfall ausreichend lange méglich ist. Notwendige Flure sind nicht
erforderlich

1. in Wohngebauden der Gebaudeklassen 1 und 2,

2. in songtigen Gebduden der Gebdudeklassen 1 und 2, ausgenommen in Kellergeschossen,

3. innerhab von Nutzungseinheiten mit nicht mehr als 200 Quadratmeter Brutto-Grundfldche und innerhalb
von Wohnungen,

4. innerhab von Nutzungseinheiten, die einer Buro- oder Verwaltungsnutzung dienen, mit nicht mehr als 400
Quadratmeter Brutto-Grundfléche; das gilt auch fur Teile grof3erer Nutzungsenheiten, wenn



a) diese Teile nicht mehr as 400 Quadratmeter Brutto-Grundflache und Trennwande nach 8§ 29 Absatz 2
Nummer 1 haben und

b) jeder Teil unabhdngig von anderen Teilen Rettungswege nach § 33 Absatz 1 hat.

(2) Notwendige Flure miissen so breit sein, dass Se fur den groften zu erwartenden Verkehr ausreichen. In den
Fluren ist eine Folge von weniger alsdrei Stufen unzul8ssig.

(3) Notwendige Flure sind durch nichtabschlief3bare, rauchdichte und selbstschlief3ende Abschliisse in Rauch-
abschnitte zu unterteilen. Die Rauchabschnitte sollen nicht 1&nger as 30 m sein. Die Abschliisse sind bis an die
Rohdecke zu fihren; sie dirfen bis an die Unterdecke der Flure gefiihrt werden, wenn die Unterdecke feuer-
hemmend ist. Notwendige Flure mit nur einer Fluchtrichtung, die zu einem Sicherheitstreppenraum fuhren, dir-
fen nicht langer als 15 m sein. Die Sétze 1 bis 4 gelten nicht fir offene Génge nach Absatz 5.

(4) Die Wande notwendiger Flure missen a's raumabschlief3ende Bauteil e feuerhemmend, in Kellergeschossen,
deren tragende und aussteifende Bauteile feuerbesténdig sein missen, feuerbesténdig sein. Die Wande sind bis
an die Rohdecke zu filhren. Sie dirfen bis an die Unterdecke der Flure gefiihrt werden, wenn die Unterdecke
feuerhemmend und ein nach Satz 1 vergleichbarer Raumabschluss sichergestellt ist. Turen in diesen Wéanden
miissen dicht schlielRen; Offnungen zu Lagerbereichen im Kellergeschoss miissen feuerhemmende, dicht- und
sel bstschlieRende Abschl isse haben.

(5) Fur Wande und Briistungen notwendiger Flure mit nur einer Fluchtrichtung, die als offene Gange vor den
Aulenwéanden angeordnet sind, gilt Absatz 4 entsprechend. Fenster sind in diesen Aullenwéanden ab einer Bris-
tungshohe von 0,90 m zul&ssig.

(6) In notwendigen Huren sowie in offenen Gangen nach Absatz 5 miissen
1. Bekleidungen, Unterdecken und Dammstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen,

2. Wande und Decken aus brennbaren Baustoffen eine Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen in aus-
reichender Dicke haben.

§ 37 Fenster, Tiren, sonstige (")ffnungen

(1) Kénnen die Fensterflachen nicht gefahrlos vom Erdboden, vom Innern des Gebdudes, von Loggien oder
Balkonen aus gereinigt werden, so sind Vorrichtungen, wie Aufziige, Halterungen oder Stangen anzubringen, die
eine Reinigung von aul3en ermdglichen.

(2) Glastiren und andere Glasflachen, die bis zum Fuf3boden allgemein zuganglicher Verkehrsflachen herab-
reichen. sind so zu kennzeichnen, dass sie leicht erkannt werden kdnnen. Weitere Schutzmal3nahmen sind fur
groRere Glasflachen vorzusehen, wenn dies die Verkehrssicherheit erfordert.

(3) Eingangstiiren von Wohnungen, die Uber Aufziige erreichbar sein miissen, miissen eine lichte Durchgangs-
breite von mindestens 0,90 m haben.

(4) Jedes K ellergeschoss ohne Fenster muss mindestens eine Offnung ins Freie haben, um eine Rauchableitung
zu ermdglichen. Gemeinsame Kellerlichtschéchte fiir Uibereinanderliegende Kellergeschosse sind unzul&ssig.

(5) Fenster, die als Rettungswege nach 8 33 Abs. 2 Satz 2 dienen, missen im Lichten mindestens 0,90 m x
1,20 m (Breite x H6he) grof3 und dirfen nicht héher als 1,20 m Uber der FuRbodenaoberkante angeordnet sein.
Liegen diese Fenster in Dachschrégen oder Dachaufbauten, so darf ihre Unterkante oder ein davor liegender
Austritt von der Traufkante horizontal gemessen nicht mehr als 1 m entfernt sein.

§ 38 Umwehrungen

(2) In, an und auf baulichen Anlagen snd zu umwehren:

1. FHéchen, dieim Allgemeinen zum Begehen bestimmt sind und unmittelbar an mehr als 1 m tiefer liegende
Flachen angrenzen; dies gilt nicht, wenn die Umwehrung dem Zweck der Flachen widerspricht,

2. nicht begehbare Oberlichte und Glasabdeckungen in Flachen, die im Allgemeinen zum Begehen bestimmt
sind, wenn sie weniger as 0,50 m aus diesen Flachen herausragen,

3. Décher oder Dachteile, die zum auch nur zeitweiligen Aufenthalt von Menschen bestimmt sind,



4. Offnungen in begehbaren Decken sowie in Déchern oder Dachteilen nach Nummer 3, wenn sie nicht sicher
abgedeckt sind,

5. nicht begehbare Glasfl&chen in Decken sowie in Dachern oder Dachteilen nach Nummer 3,
6. diefreien Seiten von Treppenl&ufen, Treppenabsadtzen und Treppendffnungen(Treppenaugen),

7. Kdlerlichtschachte und Betriebsschéachte, die an Verkehrsflachen liegen, wenn sie nicht verkehrssicher
abgedeckt sind.

(2) In Verkehrsflachen liegende Kdlerlichtschéachte und Betriebsschéchte sind in Hohe der Verkehrsflache ver-
kehrssicher abzudecken. An und in Verkehrsflachen liegende Abdeckungen miissen gegen unbefugtes Abheben
gesichert sein. Fenster, die unmittelbar an Treppen liegen und deren Bristung unter der notwendigen
Umwehrungshohe liegen, sind zu sichern.

(3) Fensgterbriistungen von Fléchen mit einer Absturzhéhe bis zu 12 m miissen mindestens 0,80 m, von Flachen
mit mehr als 12 m Absturzhéhe mindestens 0,90 m hoch sein. Geringere Bristungshohen sind zuldssg, wenn
durch andere Vorrichtungen wie Gelander die nach Absatz 4 vorgeschriebenen Mindesththen eingehalten wer-
den.

(4) Andere notwendige Umwehrungen miissen folgende Mindesthéhen haben:

1.  Umwehrungen zur Sicherung von Offnungen in begehbaren Decken und Déchern sowie Umwehrungen von
Fléchen mit einer Absturzhéhe von 1 m biszu 12 m 0,90 m,

2. Umwehrungen von Fl&chen mit mehr als 12 m Absturzhéhe 1,10 m.

(5) In, an und auf Gebauden dirfen Offnungen in Gelandern, Briistungen und anderen Umwehrungen mindes-
tens in einer Richtung nicht breiter als 0,12 m sein. Sie sind so auszubilden, dass das Uberklettern erschwert
wird. Ein waagerechter Zwischenraum zwischen Umwehrung und der zu sichernden Flache darf nicht groRer as
0,04 m sain.

Sechster Abschnitt — Technische Gebaudeausriistung

§ 39 Aufziige

(1) Aufziige im Innern von Gebduden miissen eigene Fahrschachte haben, um eine Brandausbreitung in andere
Geschosse ausreichend lange zu verhindern. In einem Fahrschacht dirfen bis zu drei Aufziige liegen. Aufziige
ohne eigene Fahrschéchte sind zul8ssig

1. innerhalb eines notwendigen Treppenraumes, ausgenommen in Hochhdusern.

2. innerhalb von Réumen, die Geschosse tberbriicken,

3. zur Verbindung von Geschossen, die offen miteinander in Verbindung stehen dirfen,
4. in Gebauden der Gebdudeklassen 1 und 2;

sie missen sicher umkleidet sein.

(2) Die Fahrschachtwande miissen al's raumabschlieffende Bauteile

1. in Gebduden der Gebdudeklasse 5 feuerbestdndig und aus nichtbrennbaren Baustoffen,
2. in Gebduden der Gebaudeklasse 4 hochfeuerhemmend,

3. in Gebduden der Gebdudeklasse 3 feuerhemmend

sein; Fahrschachtwénde aus brennbaren Baustoffen miissen schachtseitig eine Bekleidung aus nichtbrennbaren
Baustoffen in ausreichender Dicke haben. Fahrschachttiren und andere Offnungen in Fahrschachtwanden mit
erforderlicher Feuerwiderstandsfahigkeit sind so herzustellen, dass die Anforderungen nach Absatz 1 Satz 1
nicht beei ntréchtigt werden.

(3) Fahrschachte miissen zu liiften sein und eine Offnung zur Rauchableitung mit einem freien Querschnitt von
mindestens 2,5 Prozent der Fahrschachtgrundfléche, mindestens jedoch 0,10 m? haben. Diese Offnung darf einen
Abschluss haben, der im Brandfall selbsttdtig 6ffnet und von mindestens einer geeigneten Stelle aus bedient
werden kann. Die Lage der Rauchaudtrittsoffnungen muss so gewéahlt werden, dass der Rauchaustritt durch
Windeinfluss nicht beeintréchtigt wird.



(4) Gebaude mit mehr als vier oberirdischen Geschossen miissen Aufziige in ausreichender Zahl haben. Auf die
Zahl der Geschosse wird das oberste Geschoss nur angerechnet, wenn es Aufenthaltsréume enthat oder in ihm
Aufenthaltsrdume moglich sind. Wird bel bestehenden Gebauden ein oberstes Geschoss zu Wohnzwecken nach-
traglich errichtet oder ausgebaut, muss kein Aufzug hergestellt werden. Von den Aufziigen nach Satz 1 muss
mindestens ein Aufzug Kinderwagen, Rollstiihle, Krankentragen und Lasten aufnehmen kénnen und Haltestellen
in allen Geschossen haben. Dieser Aufzug muss von der offentlichen Verkehrsflache aus und von allen Geschos-
sen mit Aufenthaltsréumen stufenlos erreichbar sein. Soweit Obergeschosse von Rallstuhlnutzerinnen und Roll-
stuhlnutzern stufenlos zu erreichen sein miissen, gelten die Sétze 1, 4 und 5 auch fur Gebaude mit weniger als
funf oberirdischen Geschossen.

(5) Fahrkorbe zur Aufnahme einer Krankentrage miissen eine nutzbare Grundflache von mindestens 1,10 m x
2,10 m, zur Aufnahme eines Rollstuhls von mindestens 1,10 m x 1,40 m haben; Turen mussen eine lichte
Durchgangsbreite von mindestens 0,90 m haben. In einem Aufzug fur Rollstiihle und Krankentragen darf der fir
Rollstiihle nicht erforderliche Tell der Fahrkorbgrundfl&che durch eine verschlie3bare Tir abgesperrt werden.
Vor den Aufziigen muss eine ausrei chende Bewegungsflache vorhanden sein.

8 40 L eitungsanlagen, I nstallationsschachte und -kanéle

(1) Leitungen dirfen durch raumabschlief3ende Bauteile, fir die eine Feuerwiderstandsfahigkeit vorgeschrieben
ist, nur hindurchgefiihrt werden, wenn eine Brandausbreitung ausreichend lange nicht zu befiirchten ist oder
Vorkehrungen hiergegen getroffen sind; dies gilt nicht

1. fir Gebdude der Gebdudeklassen 1 und 2,
2. innerhab von Wohnungen,

3. innerhab derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr alsinsgesamt 400 m?2 Brutto-Grundflache in nicht mehr
als zwei Geschossen.

(2) In notwendigen Treppenrdumen, in Raumen nach § 35 Absatz 3 Satz 2 und in notwendigen Fluren sind Lei-
tungsanlagen nur zul&ssig, wenn eine Nutzung al's Rettungsweg im Brandfall ausreichend lange méglich ist.

(3) Fur Ingtall ationsschéachte und -kanéle gelten Absatz 1 sowie 8 41 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 entsprechend.

§ 41 L iftungsanlagen

(1) Luftungsanlagen miissen betriebssicher und brandsicher sein; sie dirfen den ordnungsgemélen Betrieb von
Feuerungsanlagen nicht beeintréchtigen.

(2) Luftungseitungen sowie deren Bekleidungen und Dammstoffe miissen aus nichtbrennbaren Baustoffen be-
stehen; brennbare Baustoffe sind zuldssig, wenn ein Beitrag der Liftungdeitung zur Brandentstehung und
Brandweiterleitung nicht zu beflirchten ist. Liftungdeitungen dirfen raumabschlief3ende Bauteile, fir die eine
Feuerwiderstandsféhigkeit vorgeschrieben ist, nur Uberbriicken, wenn eine Brandausbreitung ausreichend lange
nicht zu beflirchten ist oder wenn Vorkehrungen hiergegen getroffen sind.

(3) Luftungsanlagen sind so herzustellen, dass sie Geriiche und Staub nicht in andere Raume Gbertragen.

(4) Luftungsanlagen dirfen nicht in Abgasanlagen eingefiihrt werden; die gemeinsame Nutzung von L iftungs-
leitungen zur Liftung und zur Ableitung der Abgase von Feuerstétten ist zulassig, wenn keine Bedenken wegen
der Betriebssicherheit und des Brandschutzes bestehen. Die Abluft ist ins Freie zu fihren. Nicht zur LUftungsan-
lage gehdrende Einrichtungen sind in Liftungsleitungen unzul ssig.

(5) Die Absétze 2 und 3 gelten nicht
1. fur Gebdude der Gebaudeklassen 1 und 2,
2. innerhab von Wohnungen,

3. innerhab derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als 400 m? Brutto-Grundfl&che in nicht mehr als zwel
Geschossen

(6) Fur raumlufttechnische Anlagen und Warmluftheizungen gelten die Absétze 1 bis 5 entsprechend.



8§ 42 Feuer ungsanlagen, sonstige Anlagen zur Wa&r meer zeugung, Brennstoffver sorgung
(1) Feuerstatten und Abgasanlagen (Feuerungsanlagen) miissen betriebssicher und brandsicher sein.

(2) Feuergtétten dirfen in R&umen nur aufgestellt werden, wenn nach der Art der Feuerstédtte und nach Lage,
Grolie, baulicher Beschaffenheit und Nutzung der R&ume Gefahren nicht entstehen.

(3) Abgase von Feuerstétten sind durch Abgadleitungen, Schorngteine und Verbindungsstiicke (Abgasanlagen)
so abzufiihren, dass stehen keine Gefahren oder unzumutbaren Bel&stigungen entstehen. Abgasanlagen sind in
solcher Zahl und Lage und so herzustellen, dass die Feuerstétten des Gebdudes ordnungsgemald angeschl ossen
werden koénnen. Sie miissen leicht gereinigt werden kdnnen.

(4) Behdlter und Rohrleitungen fir brennbare Gase und Fliissigkeiten miissen betriebssicher und brandsicher
sein. Diese Behélter sowie feste Brennstoffe sind so aufzustellen oder zu lagern, dass keine Gefahren oder un-
zumutbaren Bel &stigungen entstehen

(5) Fur die Aufstellung von ortsfesten Verbrennungsmotoren, Blockhei zkraftwerken, Brennstoffzellen und Ver-
dichtern sowie die Ableitung ihrer Verbrennungsgase gelten die Absétze 1 bis 3 entsprechend.

8§ 43 Sanitére Anlagen, Wasser zahler
(1) Fensterlose Bader und Toiletten sind nur zul 8ssig, wenn eine wirksame L ftung gewahrleistet ist.

(2) Verkaufsstatten mit einer Verkaufsflache von mehr as 400 Quadratmeter miissen einen Toilettenraum fir die
Kundschaft haben.

(3) Jede Wohnung muss einen eigenen Kaltwasserzéhler haben. Dies gilt nicht bei Nutzungsénderungen, wenn
die Anforderung nach Satz 1 nur mit unverhal tnisméalZigem Mehraufwand erfiillt werden kann.

8§ 44 Anlagen fur Abwasser

(1) Grundstiicke, auf denen Abwasser anfallen und die an betriebsfahig kanalisierten Stral3en liegen oder die von
solchen Stral3en zugénglich sind, sind an die 6ffentliche Entwasserung anzuschlief3en, sobald die Entwéasserungs-
leitungen betriebsfahig hergestellt sind (Anschlusszwang). Der Anschlusszwang gilt nicht fir Niederschlagswas-
ser, wenn Mal3nahmen zu dessen Riickhaltung oder Versickerung durch Bebauungsplan festgesetzt, wasserrecht-
lich zulassig oder sonst angeordnet oder genehmigt sind. In Gebieten offener Bauweise soll Niederschlagswasser
dem Untergrund zugefuhrt werden.

(2) Kleinkléranlagen und Abwassersammelbehd ter missen wasserdicht und ausreichend grof3 sein. Sie miissen
eine dichte und sichere Abdeckung sowie Reinigungs- und Entleerungsiffnungen haben. Diese Offnungen diir-
fen nur vom Freien aus zuganglich sein. Die Anlagen sind so zu entliiften, dass Gesundheitsschdden oder unzu-
mutbare Bel&stigungen nicht entstehen. Die Zuleitungen zu Abwasserentsorgungsanlagen missen geschlossen,
dicht, und, soweit erforderlich, zum Reinigen eingerichtet sein.

§ 45 Aufbewahrung fester Abfallstoffe, Abfallschichte

(1) Fur die voriibergehende Aufbewahrung fester Abfallstoffe sind Flachen in ausreichender Grol3e fur die Auf-
stellung von Behdltern fur Abfélle zur Beseitigung und zur Verwertung zur Erflllung der abfallrechtlichen
Trennpflichten vorzuhalten.

(2) Feste Abfallstoffe dirfen innerhalb von Gebauden voribergehend aufbewahrt werden, in Gebduden der Ge-
baudeklassen 3 bis 5 jedoch nur, wenn die daftir bestimmten R&ume

1. Trennwénde und Decken als raumabschlieffende Bauteile mit der Feuerwiderstandsféhigkeit der tragenden
Wande haben,

2. Offnungen vom Gebaudeinnern zum Aufstellraum mit feuerhemmenden, dicht- und selbstschlieRenden
Abschliissen haben,



3. unmittelbar vom Freien entleert werden kénnen und
4. eine standig wirksame L tiftung haben.

(3) Abfallschachte dirfen nicht errichtet werden. Bestehende Abfallschéachte sind aul3er Betrieb zu nehmen,
wenn die Einhaltung der abfallrechtlichen Trennpflichten und die brandschutzrechtlichen Belange nicht gewéahr-
leistet sind.

8§ 46 Blitzschutzanlagen

Bauliche Anlagen, bei denen nach Lage, Bauart oder Nutzung Blitzschlag leicht eintreten oder zu schweren
Folgen fiihren kann, sind mit dauernd wirksamen Blitzschutzanlagen zu versehen.

Siebenter Abschnitt — Nutzungsbedingte Anforderungen
8§ 47 Aufenthaltsrdume

(1) Aufenthaltsraume miissen eine lichte Raumhdhe von mindestens 2,50 m haben. Aufenthatsraume im Dach-
raum missen eine lichte Raumhohe von mindestens 2,30 m Uiber mindestens der Halfte ihrer Netto-Grundflache
haben; Raumteile mit einer lichten Raumhdhe bis zu 1,50 m blelben aul3er Betracht.

(2) Aufenthaltsrdume missen ausreichend belUftet und mit Tagedlicht belichtet werden kdnnen. Sie missen
Fenster mit einem Rohbaumald der Fensteréffnungen von mindestens einem Achtel der Netto-Grundflache des
Raumes einschliefdich der Netto-Grundflache verglaster Vorbauten und Loggien haben.

(3) Aufenthaltsraume, deren Nutzung eine Beleuchtung mit Tagedlicht verbietet sowie Verkaufsréume, Schank-
und Speisegaststétten, drztliche Behandlungs-, Sport-, Spid-, Werk- und dhnliche Rdume, sind ohne Fenster
zuldssig.

§ 48 Wohnungen

(1) Jede Wohnung muss eine Kiiche oder Kochnische haben. Fensterlose Kiichen oder Kochnischen sind zuléas-
sig, wenn eine wirksame L iiftung gewahrleistet ist.

(2) In Wohngebauden der Gebaudeklassen 3 bis5 sind

1. von den o&ffentlichen Verkehrsflachen und von barrierefreien Wohnungen nach 8§ 50 Absatz 1 aus
barrierefrei erreichbare und nutzbare Abstellrdume fir Rollstiihle, Rollatoren, Kinderwagen und Fahrréder
in ausreichender Grof3e und

2. fur jede Wohnung ein ausreichend grof3er Abstellraum

herzugtellen. Abstellrdume nach Nummer 1 dirfen auch aul3erhalb des Gebaudes in zumutbarer Entfernung auf
dem Baugrundstiick hergestellt werden.

(3) Jede Wohnung muss ein Bad mit Badewanne oder Dusche und eine Toilette haben.

(4) In Wohnungen miissen

1. Aufenthaltsrdume, ausgenommen Kuchen, und

2. Hure, Uber die Rettungswege von Aufenthaltsrdumen fiihren,

jeweils mindestens einen Rauchwarnmelder haben. Die Rauchwarnmelder miissen so eingebaut oder angebracht
und betrieben werden, dass Brandrauch frihzeitig erkannt und gemeldet wird. Bestehende Wohnungen sind bis
zum 31. Dezember 2020 entsprechend auszustatten. Die Sicherstellung der Betriebsbereitschaft obliegt den Mie-

tern oder sonstigen Nutzungsberechtigten, es sa denn, die Eigentimerin oder der Eigentiimer Ubernimmt diese
Verpflichtung selbst.



§ 49 Stellplatze, Abstellplatze fur Fahrrader

(1) Bel der Errichtung dffentlich zuganglicher baulicher Anlagen sind Stellplétze in ausreichender Anzahl und
Grofie fir Menschen mit schwerer Gehbehinderung und fir Rollstuhlnutzerinnen und Rollstuhlnutzer herzustel -
len. Sie missen von den dffentlichen Stral3en aus auf kurzem Wege zu erreichen und verkehrssicher sein. Wer-
den offentlich zugéngliche bauliche Anlagen geéndert oder andert sich ihre Nutzung, so sind Stellplétze fir
Menschen mit Behinderung gemdal} Satz 1 in solcher Anzahl und Grol3e herzustellen, dass sie die infolge der
Anderung zusitzlich zu erwartenden Fahrzeuge aufnehmen konnen. Die Stellplétze konnen auf dem Baugrund-
stiick oder in zumutbarer Entfernung davon auf einem geeigneten Grundstiick hergestellt werden, dessen Benut-
zung fir diesen Zweck 6ffentlich-rechtlich gesichert ist.

(2) Bei der Errichtung von baulichen Anlagen, die Fahrradverkehr erwarten lassen, sind Abstellplétze fir Fahr-
réder in ausreichender Anzahl und Grof3e herzustellen. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. Die Abstellplétze sind
auf dem Baugrundstiick oder auf den davor gelegenen offentlichen Héachen zu schaffen.

(3) Die Herstellung der Abstellplétze fir Fahrréder nach Absatz 2 darf auch durch Zahlung eines AblGsebetrages
vor Baubeginn erflllt werden. Die fir das Bauwesen zusténdige Senatsverwaltung erl&sst durch Rechtsverord-
nung Vorschriften tber die Hohe der AblGsebetrége. Die Ablsebetrége dirfen 90 Prozent der durchschnittlichen
Herstellungskosten unter Beriicksichtigung anteiliger Grundstiicksflachen nicht Ubersteigen. Die Abldsebetrdge
sind ausschliefflich fur den Bau von Fahrradabstellpldtzen im Bereich von 6ffentlichen Verkehrsflachen oder
anderen geeigneten Grundstiicksfl&chen zu verwenden.

8 50 Barrierefreies Bauen

(1) In Gebauden mit mehr as zwei Wohnungen missen die Wohnungen eines Geschosses barrierefrel nutzbar
und Uber den Ublichen Hauptzugang barrierefrel erreichbar sein. Diese Verpflichtung kann auch durch
barrierefrei nutzbare Wohnungen in mehreren Geschossen erflllt werden. Eine Wohnung ist barrierefrel nutzbar,
wenn inshesondere

1. die Wohnung stufen- und schwellenlos erreichbar ist,

2. dielichte Breite der Wohnungstir mindestens 0,90 Meter, die der Ubrigen Turen in der Wohnung mindes-
tens 0,80 Meter betragen,

3. die Bewegungsflachen in Wohn- und Schlafraumen sowie Kiichen und Badern mindestens 1,20 Meter x
1,20 Meter betragen und

4. mindestens ein Bad einen bodengleichen Duschplatz hat.

In Gebduden mit mehr als zwel Wohnungen und mit nach § 39 Absatz 4 Satz 1 erforderlichen Aufziigen muss
ein Drittel der Wohnungen barrierefrel nutzbar sein, wenn bis zum 31. Dezember 2019 ein Bauvorhaben gemaid
8§ 62 angezeigt oder ein bauaufsichtliches Verfahren gemaR § 63 oder § 64 beantragt wird; wird ab dem 1. Januar
2020 ein Bauvorhaben gemal} § 62 angezeigt oder ein bauaufsichtliches Verfahren gemél 8§ 63 oder § 64 bean-
tragt, muss die Halfte der Wohnungen barrierefrel nutzbar sein. 8 39 Absatz 4 bleibt unberhrt.

(2) Bauliche Anlagen, die dffentlich zuganglich sind, missen in den dem allgemeinen Besucher- und Benutzer-
verkehr dienenden Tellen barrierefrel sein. Dies gilt insbesondere fur

1. Einrichtungen der Kultur und des Bildungswesens,
Sport- und Freizeitgétten,

Einrichtungen des Gesundheitswesens,

Biro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebdude,
Verkaufs-, Gast- und Beherbergungsstétten,

6. Stellpléatze, Garagen und Toil ettenanl agen.

Fir die der zweckentsprechenden Nutzung dienenden R&ume und Anlagen geniigt es, wenn sie in dem erforder-
lichen Umfang barrierefrei sind.
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(3) Bauliche Anlagen nach Absatz 2 miissen durch einen Hauptzugang mit einer lichten Durchgangsbreite von
mindestens 0,90 m stufenlos erreichbar sein. Vor Tiren muss eine ausreichende Bewegungsflache vorhanden
sein. Rampen dirfen nicht mehr als 6 Prozent geneigt sein; sie miissen mindestens 1,20 m breit sein und beidsei -
tig einen festen und griffsicheren Handlauf haben. Am Anfang und am Ende jeder Rampeist ein Podest, alle6 m
ein Zwischenpodest anzuordnen. Die Podeste miissen eine Lénge von mindestens 1,50 m haben. Treppen mis-



sen an beiden Seiten Handlaufe erhalten, die Uber Treppenabsétze und Fenster6ffnungen sowie Uber die letzten
Stufen zu fiihren sind. Die Treppen missen Setzstufen haben. Flure miissen mindestens 1,50 m breit sein. Bel
der Herstellung von Toilettenrdumen miissen diese in der erforderlichen Anzahl barrierefrei sein; sie sind zu
kennzeichnen. § 39 Abs. 4 gilt auch fir Gebdude mit weniger als funf oberirdischen Geschossen, soweit Ge-
schosse mit Rollstiihlen stufenlos erreichbar sein miissen.

(4) Sollen rechtmafdig bestehende bauliche Anlagen nach Absatz 2 in ihrer Nutzung geéndert werden, gelten die
in Absatz 2 genannten Anforderungen entsprechend.

(5) Von den Absétzen 1 bis 4 dirfen Abweichungen gemal 8§ 67 Absatz 1 nur zugelassen werden, soweit die
Anforderungen

1. wegen schwieriger Geldndeverhaltnisse,

2. wegen des Einbaus eines song nicht erforderlichen Aufzugs oder

3. wegen ungunstiger vorhandener Bebauung

nur mit eéinem unverhaltnisméfigen Mehraufwand erfiillt werden kénnen.

8 51 Sonderbauten

An Sonderbauten kénnen im Einzelfall zur Verwirklichung der algemeinen Anforderungen nach § 3 Satz 1
besondere Anforderungen gestellt werden. Erleichterungen kdnnen gestattet werden, soweit es der Einhaltung
von Vorschriften wegen der besonderen Art oder Nutzung baulicher Anlagen oder R&ume oder wegen besonde-
rer Anforderungen nicht bedarf. Die Anforderungen und Erleichterungen nach den Sétzen 1 und 2 kénnen sich
insbesondere erstrecken auf

1. die Anordnung der baulichen Anlagen auf dem Grundstiick,

2. die Absténde von Nachbargrenzen, von anderen baulichen Anlagen auf dem Grundstiick und von &ffentli-
chen Verkehrsflachen sowie auf die Grof3e der freizuhatenden Héachen der Grundstiicke,

3. die Offnungen zu offentlichen Verkehrsflachen und zu angrenzenden Grundstiicken,
die Anlage von Zu- und Abfahrten,

5. die Anlage von Griingtreifen, Baumpflanzungen und anderen Pflanzungen sowie die Begriinung oder Besei-
tigung von Halden und Gruben,

6. die Bauart und Anordnung aller fir die Stand- und Verkehrssicherheit, den Brand-, Warme-, Schall- oder
Gesundheitsschutz wesentlichen Bauteile und die Verwendung von Baustoffen,

7. Brandschutzanlagen, -einrichtungen und -vorkehrungen,

die L éschwasserriickhaltung,

9. die Anordnung und Herstellung von Aufziigen, Treppen, Treppenrdumen, Huren, Ausgangen und sonstigen
Rettungswegen,

10. die Beleuchtung und Energieversorgung,

11. die Ldftung und Rauchableitung,

12. die Feuerungsanlagen und Heizrdume,

13. die Wasserversorgung,

14. die Aufbewahrung und Entsorgung von Abwasser und festen Abfallstoffen,

15. die Stellplétze und Garagen,

16. die barrierefreie Nutzbarkeit,

17. die zuldssige Zahl der Benutzerinnen und Benutzer, Anordnung und Zahl der zuldssigen Sitz- und Stehpl &-
ze bel Versammlungsstétten, Tribiinen und Hiegenden Bauten,

18. die Zahl der Toiletten fir Besucherinnen und Besucher,

19. Umfang, Inhalt und Zahl besonderer Bauvorlagen, insbesondere eines Brandschutzkonzepts,

20. weitere zu erbringende Unterlagen und Bescheinigungen,

21. die Bestellung und Qualifikation der Bauleiterin oder des Bauleiters und der Fachbauleiterinnen und Fach-
baul eiter,

22. den Betrieb und die Nutzung einschliefdlich der Bestellung und der Qualifikation einer oder eines Brand-
schutzbeauftragten,

23. Erst-, Wiederholungs- und Nachprifungen und die Bescheinigungen, die hiertiber zu erbringen sind.

Erleichterungen von Satz 3 Nummer 16 dirfen nur unter den Voraussetzungen des 8§ 50 Absatz 5 gestattet wer-
den.

>
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VIERTER TEIL —Die am Bau Beteiligten

§ 52 Grundpflichten

Bei der Errichtung, Anderung, Nutzungsinderung und der Beseitigung von Anlagen sind die Bauherrin oder der
Bauherr und im Rahmen ihres Wirkungskreises die anderen am Bau Beteiligten dafiir verantwortlich, dass die
oOffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.

8§ 53 Bauherrin oder Bauherr

(1) Die Bauherrin oder der Bauherr hat zur Vorbereitung, Uberwachung und Ausfilhrung eines nicht verfahrens-
freien Bauvorhabens sowie der Beseitigung von Anlagen geeignete Beteiligte nach Mal3gabe der 88 54 bis 56 zu
bestellen, soweit sie oder er nicht selbst zur Erfullung der Verpflichtungen nach diesen Vorschriften geeignet ist.
Der Bauherrin oder dem Bauherrn obliegen auf3erdem die nach den 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften erforder-
lichen Antrége, Anzeigen und Nachweise. Sie oder er hat die zur Erfiillung der Anforderungen dieses Gesetzes
oder auf Grund dieses Gesetzes erforderlichen Nachweise und Unterlagen zu den verwendeten Bauprodukten
und den angewandten Bauarten bereitzuhaten. Werden Bauprodukte verwendet, die die CE-Kennzeichnung
nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 tragen, ist die Leistungserklérung bereitzuhalten. Ein Wechsel der
Entwurfsverfasserin oder des Entwurfsverfassers hat die Bauherrin oder der Bauherr der Bauaufsichtsbehorde
mitzuteilen. Sie oder er hat vor Baubeginn den Namen der Bauleiterin oder des Bauleiters und wahrend der Bau-
ausfiihrung einen Wechsel dieser Person unverziglich der Bauaufsi chtsbehdrde mitzuteilen. Wechselt die Bau-
herrin oder der Bauherr, hat die neue Bauherrin oder der neue Bauherr dies der Bauaufsi chtsbehdrde unverziig-
lich mitzuteilen.

(2) Treten bei einem Bauvorhaben mehrere Personen als Bauherrin oder Bauherr auf, so kann die Bauaufsichts-
behdrde verlangen, dassihr gegeniiber eine Vertreterin oder ein Vertreter bestellt wird, die oder der die der Bau-
herrin oder dem Bauherrn nach den &ffentlich-rechtlichen Vorschriften obliegenden Verpflichtungen zu erfillen
hat. Im Ubrigen findet § 18 Abs. 1 Satz 2 und 3 sowie Abs. 2 des V erwal tungsverfahrensgesetzes entsprechende
Anwendung.

8 54 Entwur fsverfasserin oder Entwur fsver fasser

(1) Die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser muss nach Sachkunde und Erfahrung zur Vorbereitung
des jewelligen Bauvorhabens geeignet sein. Sie oder er ist fur die Vollstdndigkeit und Brauchbarkeit ihres oder
seines Entwurfs verantwortlich. Die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser hat dafiir zu sorgen, dass
die fur die Ausfihrung notwendigen Einzelzeichnungen, Einzelberechnungen und Anweisungen den &ffentlich-
rechtlichen Vorschriften entsprechen.

(2) Hat die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser auf einzelnen Fachgebieten nicht die erforderliche
Sachkunde und Erfahrung, so sind geeignete Fachplanerinnen und Fachplaner heranzuziehen. Diese sind fir die
von ihnen gefertigten Unterlagen verantwortlich. Fir das ordnungsgemaél3e Ineinandergreifen aller Fachplanun-
gen bleibt die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser verantwortlich.

8 55 Unternehmerin oder Unter nehmer

(1) Jede Unternenmerin oder jeder Unternehmer ist fir die mit den 6ffentlich-rechtlichen Anforderungen tber-
einstimmende Ausfuhrung der von ihr oder ihm tibernommenen Arbeiten und insoweit fur die ordnungs-geméalie
Einrichtung und den sicheren Betrieb der Baustelle verantwortlich. Sie oder er hat die erforderlichen Nachweise
Uber die Verwendbarkeit der verwendeten Bauprodukte und Bauarten zu erbringen und auf der Baustelle bereit-
zuhdten. Sie oder er hat die zur Erfillung der Anforderungen dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes
erforderlichen Nachweise und Unterlagen zu den verwendeten Bauprodukten und den angewandten Bauarten zu
erbringen und auf der Baustelle bereitzuhalten. Bei Bauprodukten, die die CE-Kennzeichnung nach der Verord-
nung (EU) Nr. 305/2011 tragen, ist die Leistungserklérung bereitzuhalten.

(2) Jede Unternehmerin oder jeder Unternehmer hat auf Verlangen der Bauaufsichtsbehdrde fir Arbeiten, bel
denen die Sicherheit der Anlage in aul3ergewdhnlichem Mal3e von der besonderen Sachkenntnis und Erfahrung
der Unternehmerin oder des Unternehmers oder von einer Ausstattung des Unternehmens mit besonderen Vor-



richtungen abhéngt, nachzuweisen, dass sie oder er fir diese Arbeiten geeignet ist und Uber die erforderlichen
Vorrichtungen verfugt.

8 56 Bauleiterin oder Bauleiter

(1) Die Bauleiterin oder der Bauleiter hat dariiber zu wachen, dass die Baumalinahme entsprechend den offent-
lich-rechtlichen Anforderungen durchgeftihrt wird, und die dafiir erforderlichen Weisungen zu erteilen. Sie oder
er hat im Rahmen dieser Aufgabe auf den sicheren bautechnischen Betrieb der Baustelle, insbesondere auf das
gefahrlose Ineinandergreifen der Arbeiten der Unternehmerinnen oder Unternehmer, zu achten. Die Verantwort-
lichkeit der Unternehmerinnen oder Unternehmer bleibt unberiihrt.

(2) Die Bauleiterin oder der Bauleiter muss Uber die fir ihre oder seine Aufgabe erforderliche Sachkunde und
Erfahrung verfiigen. Verfigt sie oder er auf einzelnen Teilgebieten nicht tiber die erforderliche Sachkunde, so
sind geeignete Fachbauleiterinnen oder Fachbauleiter heranzuziehen. Diese treten insoweit an die Stelle der
Bauleiterin oder des Bauleiters. Die Bauleiterin oder der Bauleiter hat die Tatigkeit der Fachbauleiterinnen oder
Fachbauleiter und ihre oder seine Tétigkeit aufeinander abzustimmen.

8 57 Aufbau der Bauaufsichtsbehor den

Die Bauaufsichtsbehérden sind zur Durchfiihrung ihrer Aufgaben ausreichend mit geeignetem Personal zu be-
setzen und mit den erforderlichen Vorrichtungen auszustatten. Den Bauaufsi chtshehérden sollen Bedienstete, die
die Beféhigung zum héheren bautechnischen Verwaltungsdienst und die erforderlichen Kenntnisse der Bautech-
nik, der Baugestaltung und des dffentlichen Baurechts haben, und Bediengete, die die Beféhigung zum Richter-
amt oder zum héheren Verwaltungsdienst haben, angehdren.

FUNFTER TEIL — Bauaufsichtsbehérden, Verfahren

Erster Abschnitt —Bauaufsichtsbehorden
§ 58 Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehdrden

(1) Die Bauaufsichtsbehorden haben bei der Errichtung, Anderung, Nutzungsinderung und Beseitigung sowie
bel der Nutzung und Instandhaltung von Anlagen dariiber zu wachen, dass die 6ffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten eingehalten werden, soweit nicht andere Behdrden zusténdig sind. Sie haben, soweit erforderlich, in diesem
Rahmen auch zu beraten. Die Beratung ist gebihrenpflichtig, unabhdngig davon, ob die Beratung schriftlich,
mindlich oder in Textform erfolgt. In der Verordnung gemald § 86 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 kann bestimmt
werden, dass Beratungen mit geringem Verwaltungsaufwand gebiihrenfrei sind. Sie kdnnen in Wahrnehmung
dieser Aufgaben die erforderlichen Malinahmen treffen. Die Bauaufsichtsbehtrde kann bel technisch schwieri-
gen Bauausfiihrungen fir die Wahrnehmung ihrer Aufgaben und fiir die Bautiberwachung auf Kosten der Bau-
herrin oder des Bauherrn besondere Sachverstandige und sachverstandige Stellen heranziehen.

(2) Bauaufsichtliche Genehmigungen und songtige Mal3nahmen gelten auch fir und gegen Rechtsnachfolgerin-
nen oder Rechtsnachfolger.

(3) Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragten Personen sind, soweit dies zur Ausilbung ihres Amtes
erforderlich ist, berechtigt, Grundstiicke und Anlagen sowie zur Verhiitung dringender Gefahren fir die 6ffentli-
che Sicherheit und Ordnung auch Wohnungen zu betreten. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung
(Artikel 13 des Grundgesetzes, Artikel 28 Abs. 2 der Verfassung von Berlin) wird insoweit eingeschréankt.



Zweiter Abschnitt — Genehmigungspflicht, Genehmigungsfreiheit
8§ 59 Grundsatz

(1) Die Errichtung, Anderung und Nutzungsinderung von Anlagen bediirfen der Baugenehmigung, die Beseiti-
gung von Gebduden mit Wohnraum bedarf der Genehmigung, soweit in den 88 60 bis 62, 76 und 77 nichts ande-
res bestimmt ist.

(2) Die Genehmigungsfreiheit nach den §8 60 bis 62, 76 und 77 Absatz 1 Satz 3 sowie die Beschrankung der
bauaufsichtlichen Prifung nach den 88 63, 63a, 64, 66 Absatz 3 und 8 77 Absatz 3 entbinden nicht von der Ver-

pflichtung zur Einhaltung der Anforderungen, die durch offentlich-rechtliche Vorschriften an Anlagen gestellt
werden, und lassen die bauaufsi chtlichen Eingriffsbefugnisse unberiihrt.

(3) Die Bauaufsichtsbehdrde kann im Einzelfall bei geringfligigen genehmigungsbedirftigen VVorhaben von der
Erteilung der Baugenehmigung absehen; die Antragstellerin oder der Antragsteller ist entsprechend zu beschei-
den.

§ 60 Vorrang anderer Gestattungsverfahren

Keiner Baugenehmigung, Abweichung, Genehmigungsfreistellung, Zustimmung und Bautiberwachung nach
diesem Gesetz bedirfen

1. nach anderen Rechtsvorschriften zulassungsbediirftige Anlagen in oder an oberirdischen Gewéssern und
Anlagen, die dem Ausbau, der Unterhaltung oder der Nutzung eines Gewassers dienen, oder als solche gel-
ten, ausgenommen Gebaude,

2. nach anderen Rechtsvorschriften zulassungsbediirftige Anlagen fur die 6ffentliche Versorgung mit Elektrizi-
tét, Gas, Warme, Wasser und fir die 6ffentliche Verwertung oder Entsorgung von Abwassern, ausgenom-
men Gebdude, die Sonderbauten sind,

Werbeanlagen, soweit sie einer Erlaubnis nach Landesstral3enrecht bediirfen,

Anlagen, die nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz einer Genehmigung bediirfen,

Anlagen, die nach Produktsicherheitsrecht einer Genehmigung oder Erlaubnis bediirfen,

6. Anlagen, die einer Errichtungsgenehmigung nach dem Atomgesetz bediirfen.

Die Zulassung, Genehmigung oder Erlaubnisim Sinne von Satz 1 ist im Einvernehmen mit der Bauaufsichtsbe-
hérde zu erteilen. Das Einvernenmen gilt als hergestellt, wenn es nicht einen Monat nach Eingang der vollstan-
digen Unterlagen verweigert wird. Wenn zur Beurteilung einer Anlage nach Satz 1 durch die Bauaufsi chtsbehor-
de eine Behdrde oder songtige Stelle zu beteiligen i, verldngert sich die Frist um einen Monat; 8 69 Absatz 2
Satz 6 gilt entsprechend.
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8 61 Verfahrensfreie Bauvor haben, Beseitigung von Anlagen

(1) Verfahrensfrei sind
1. folgende Gebaude:
a) engeschossige Gebaude mit einer Brutto-Grundfléche bis zu 10 m?, auf3er im Aul3enbereich, sowie un-
tergeordnete Gebaude wie Kioske, Verkaufswagen und Toiletten auf 6ffentlichen Verkehrsflachen,

b) Garagen, Uberdachte Stellplétze und Uberdachte Abstellplétze fur Fahrrdder, jeweils sowie deren Ab-
stellrdume mit einer mittleren Wandhohe bis zu 3 m je Wand und einer Brutto-Grundfléche bis zu
30 m?, auf3er im Aul¥enbereich,

c) Gebdude ohne Feuerungsanlagen mit einer traufseitigen Wandhohe bis zu 5 m, die einem land- oder
forstwirtschaftlichen Betrieb im Sinne des § 35 Abs. 1 und § 201 des Baugesetzbuchs dienen, hdchstens
100 m? Brutto-Grundfl&che haben und nur zur Unterbringung von Sachen oder zum vortiber-gehenden
Schutz von Tieren bestimmt sind,

d) Gewéachshduser mit einer Firsthohe bis zu 5 m, die einem landwirtschaftlichen Betrieb im  Sinne des
§ 35 Abs. 1 und § 201 des Baugesetzbuchs dienen und héchstens 100 m? Brutto-Grundflache haben,

€) Fahrgastuntersténde, die dem 6ffentlichen Personenverkehr oder der Schiilerbeférderung dienen,



10.

f)  Schutzhiitten fir Wanderinnen oder Wanderer, die jedem zugénglich sind und keine Aufenthaltsrdume
haben,

g) Terrasseniiberdachungen mit einer Fléche biszu 30 m? und einer Tiefe biszu 3 m,

h) Gartenlauben mit hochstens 24 Quadratmetern Grundflache einschliefdich Uberdachtem Freisitz, diein
Kleingartenanlagen im Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 2 des Bundeskleingartengesetzes liegen und in
Ausfihrung und Beschaffenheit § 3 Absatz 2 des Bundeskl eingartengesetzes entsprechen,

i)  Wochenendhéuser auf Wochenendpl &tzen;

Anlagen der technischen Gebaudeausriistung, ausgenommen freistehende Abgasanlagen mit einer Héhe von
mehr als 10 Meter;

folgende Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien:

a) Solaranlagen in, an und auf Dach- und Aulenwandfl&chen, ausgenommen bel Hochhdusern, sowie die
damit verbundene Anderung der Nutzung oder der duRReren Gestalt des Gebaudes,

b) gebdudeunabhangige Solaranlagen mit einer Hohe bis zu 3 m und einer Gesamtlange biszu 9 m;
folgende Anlagen der Ver- und Entsorgung:
a) Brunnen,

b) Anlagen, die der Telekommunikation, der 6ffentlichen Versorgung mit Elektrizitat, Gas, Ol oder War-
me dienen, mit einer Hohe bis zu 5 m und einer Brutto-Grundfl&che bis zu 10 mz,

c) Windenergieanlagen bis zu 10 Meter Hohe gemessen von der Geldndeoberfldche bis zum hochsten
Punkt der vom Rotor bestrichenen Héche und einem Rotordurchmesser bis zu 3 Meter aul3er in reinen
Wohngebieten;

folgende Masten, Antennen und &hnliche Anlagen:

a) unbeschadet der Nummer 4 Buchstabe b Antennen einschliefdich der Masten mit einer Hohe bis zu 10
m und Parabolantennen mit einem Durchmesser bis zu 1,20 m und zugehdriger Versorgungseinheiten
mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 10 m? sowie, soweit siein, auf oder an einer bestehenden baulichen
Anlage errichtet werden, die damit verbundene Anderung der Nutzung oder der duReren Gestalt der
Anlage,

b) Masten und Unterstiitzungen fur Fernsprechleitungen, fur Leitungen zur Versorgung mit Elektrizitét, fir
Seilbahnen und fir Leitungen songtiger Verkehrsmittel, fir Sirenen und fir Fahnen,

c) Masten, die aus Griinden des Brauchtums errichtet werden,
d) Signalhochbauten fir die Landesvermessung,

€) Huitlichtmasten mit einer Hohe bis zu 10 m,

folgende Behdlter:

a) ortsfeste Behdlter fur Fiissiggas mit einem Fassungsvermégen von weniger als 3 Tonnen, fir nicht ver-
flissigte Gase mit eéinem Brutto-Rauminhalt bis zu 6 Kubikmeter,

b) ortsfeste Behdlter fir brennbare oder wassergeféhrdende Flissigkeiten mit eéinem Brutto-Rauminhalt bis
zu 10 Kubikmeter,

c) ortsfeste Behdlter mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 50 m? und einer Hohe bis zu 3 m,
d) Gérfutterbehalter mit einer Hohe bis zu 6 m und Schnitzel gruben,

€) Fahrsilos, Kompost- und dhnliche Anlagen,

f)  Wasserbecken mit einem Beckeninhalt bis zu 100 m3;

folgende Mauern und Einfriedungen:

a) Mauern einschliefdich Stitzmauern und Einfriedungen mit einer Héhe bis zu 2 m, auf3er im Aul3enbe-
reich,

b) offene, sockellose Einfriedungen fur Grundstticke, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb im
Sinnedes § 35 Abs. 1 und § 201 des Baugesetzbuchs dienen;

private Verkehrsanlagen einschliefflich Briicken und Durchl&ssen mit einer lichten Weite bis zu 5 m und
Untertunnelungen mit einem Durchmesser biszu 3 m;

Aufschittungen und Abgrabungen mit einer Hohe oder Tiefe bis zu 2 m und einer Grundfl&che bis zu 30m?,
im AuRenbereich bis zu 300 m?;

folgende Anlagen in Gérten und zur Freizeitgestaltung:

a) Schwimmbecken mit einem Beckeninhat bis zu 100 m?® einschliefdlich dazugehdriger luftgetragener
Uberdachungen, aufer im AuRenbereich,

b) Sprungschanzen, Sprungtirme und Rutschbahnen mit einer Hohe bis zu 10 m,



d)

€)

Anlagen, die der zweckentsprechenden Einrichtung von Spid-, Abenteuerspiel-, Bolz- und Sport-
plétzen, Reit- und Wanderwegen, Trimm- und Lehrpfaden dienen, ausgenommen Gebaude und  Tribi-
nen,

Wohnwagen, Zelte und bauliche Anlagen, die keine Gebdude sind, auf Camping-, Zelt- und Wochen-
endplétzen,

Anlagen, die der Gartennutzung, der Gartengestaltung oder der zweckentsprechenden Einrichtung von
Gérten dienen, ausgenommen Gebadude und Einfriedungen;

11. folgende tragende und nichttragende Bauteile:

a)
b)

c)
d)

€)

nichttragende und nichtaussteifende Bauteile in baulichen Anlagen,

die Anderung tragender oder aussteifender Bauteile innerhalb von Wohngebéuden der Gebaudeklassen
1lund?2,

Fenster und Tiiren sowie die dafiir bestimmten Offnungen,

Aulenwandbekleidungen einschlieflich Malinahmen der Warmedéammung, ausgenommen bei Hoch-
hdusern, Verblendungen und Verputz baulicher Anlagen,

Bedachung einschliefdlich Maltnahmen der Wérmeddmmung, ausgenommen bei Hochhéusern;

12. folgende Werbeanlagen und Warenautomaten:

a)
b)

©)

Werbeanlagen mit einer Andchtsflache biszu 1 m2, an der Stétte der Leistung bis zu 2,50 mz,

Werbeanlagen in durch Bebauungsplan festgesetzten Gewerbe-, Industrie- und vergleichbaren Sonder-
gebieten an der Stétte der Leistung mit einer Hohe bis zu 3 m Uber der Geldndeoberfl&che sowie, soweit
siein, auf oder an einer bestehenden baulichen Anlage errichtet werden, die damit verbundene Ande-
rung der Nutzung oder der &ul3eren Gestalt der Anlage,

Warenautomaten;

13. folgende voriibergehend aufgestellte oder benutzbare Anlagen:

a)

b)
©)
d)
€)

f)

Baustelleneinrichtungen einschliefdlich der Lagerhallen, Schutzhallen, nicht dem Wohnen dienende Un-
terkiinfte und Baustellenbiiros,

Gerlste,
Toilettenwagen.
Behelfsbauten, die der Landesverteidigung, dem Katastrophenschutz oder der Unfallhilfe dienen.

bauliche Anlagen, die fir htchstens drei Monate auf genehmigtem Messe- und Ausstellungsgel énde er-
richtet werden, ausgenommen Fliegende Bauten,

Verkaufsstdnde und andere bauliche Anlagen auf Stral3enfesten, Volksfesten und Mérkten, ausgenom-
men Fiegende Bauten;

14. folgende Plétze:

a)
b)

©)

unbefestigte Lager- und Abstellplétze, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb im Sinne des
§ 35 Absatz 1 Nummer 1 und 2 und § 201 des Baugesetzbuchs dienen,

nicht Gberdachte Stellpldtze und nicht Uberdachte Abstellplétze fir Fahrréder jeweils mit einer Flache
bis zu 30 m2 und deren Zufahrten,

Kinderspielplétzeim Snne des 8§ 8 Abs. 2 Satz 1,

15. folgende sonstige Anlagen:

a)
b)
©)

d)

Zapfsiulen und Tankautomaten genehmigter Tankstellen,
Regale mit einer Hohe bis zu 7,50 m Oberkante Lagergut,

Grabdenkmale auf Friedhdfen, Feldkreuze, Denkméler und sonstige Kunstwerke jeweils mit einer Hohe
biszu4m,

andere unbedeutende Anlagen oder unbedeutende Teile von Anlagen wie Hauseingangsiiberdachungen,
Markisen, Rolll&den, Terrassen, Strallenfahrzeugwaagen, Pergolen, Jagdstdnde, Wildfitterungen, Bie-
nenfreistdnde, Taubenhauser, Hofeinfahrten und Teppi chstangen.

(2) Verfahrensfrei ist die Anderung der Nutzung von Anlagen, wenn

1. fir die neue Nutzung keine anderen dffentlich-rechtlichen Anforderungen als fir die bisherige Nutzung in
Betracht kommen, die in eéinem Genehmigungsverfahren nach 88 63, 63a und 64 geprift werden, oder

2. dieErrichtung oder Anderung der Anlagen nach Absatz 1 verfahrensfrei wére.



(3) Verfahrendfrei ist die Beseitigung von

1. Anlagen nach Absatz 1,

2. freistehenden Gebduden der Gebaudeklassen 1 und 3,

3. sonstigen Anlagen, die keine Gebdude sind, mit einer Hohe bis zu 10 m.

Im Ubrigen ist die beabsichtigte Beseitigung von Anlagen mindestens einen Monat zuvor der Bauaufsichtsbe-
hérde anzuzeigen. Die Sétze 1 und 2 gelten nicht fir die Beseitigung von Gebauden mit Wohnraum. Bel nicht
freistehenden Gebauden muss die Standsicherheit des Gebaudes oder der Gebdude, an die das zu beseitigende
Gebdude angebaut ist, durch einen qudifizierten Tragwerksplaner im Sinn des § 66 Absatz 2 beurteilt und im
erforderlichen Umfang Uberwacht werden; die Beseitigung ist, soweit notwendig, durch den qudifizierten Trag-
werksplaner zu Uberwachen. Satz 4 gilt nicht, soweit an verfahrensfreie Gebdude angebaut ist. 8 72 Absatz 1 und
2 Nummer 2 gilt entsprechend.

(4) Verfahrensfrei sind Instandhaltungsarbeiten.

(5) Verfahrensfreie Bauvorhaben und die Beseitigung von Anlagen miissen den 6ffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten entsprechen. Die Bauaufsi chtshehdrde kann jederzeit bauaufsi chtliche Malinahmen ergreifen.

§ 62 Genehmigungsfreistellung

(1) Keiner Genehmigung bedarf unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 die Errichtung, Anderung oder Nut-
zungsanderung baulicher Anlagen, die keine Sonderbauten sind. Satz 1 gilt nicht fur die Schaffung von Ersatz-
wohnraum und fiir Werbeanlagen. Satz 1 gilt nicht fir die Errichtung, Anderung oder Nutzungsanderung

1. enesoder mehrerer Gebaude, wenn dadurch dem Wohnen dienende Nutzungseinheiten mit einer Grofe von
insgesamt mehr a's 2500 Quadratmeter Brutto-Grundfléche geschaffen werden, und

2. baulicher Anlagen, die 6ffentlich zuganglich sind, wenn dadurch die gleichzeitige Nutzung durch mehr as
50 zusétzliche Besucher erméglicht wird,

die innerhalb des angemessenen Sicherheitsabstands eines Betriebsbereichs im Sinne des § 3 Absatz 5a des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274), das
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBI. | S. 2771) gedndert worden igt, in der jeweils
geltenden Fassung liegen; ist der angemessene Sicherheitsabstand nicht bekannt, ist maf3geblich, ob sich das
Vorhaben innerhalb des Achtungsabstands des Betriebsberei chs befindet

(2) Nach Absatz 1 ist ein Bauvorhaben genehmigungsfrei gestellt, wenn
1 es

a) im Geltungsbereich eines Bebauungsplans im Sinne des 8§ 30 Abs. 1 oder 2 des Baugesetzbuchs liegt
und den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht widerspricht oder die erforderlichen Befreiungen und
Ausnahmen nach § 31 des Baugesetzbuchs erteilt worden sind oder

b) in einem planungsrechtlichen Bescheid gemald § 75 Absatz 2 abschlief3end als insgesamt planungsrecht-
lich zuléssig festgestel It worden ist,

2. dieErschlieffung im Sinne des Baugesetzbuchs gesichert ist und

3. die Bauaufsichtsbehdrde nicht innerhalb der Frist nach Absatz 3 Satz 2 erklért, dass das vereinfachte Bau-
genehmigungsverfahren durchgefiihrt werden soll, oder eine vorldufige Untersagung nach 8 15 Abs. 1
Satz 2 des Baugesetzbuchs ausspricht.

(3) Die Bauherrin oder der Bauherr hat die erforderlichen Unterlagen bel der Bauaufsi chtsbehérde einzureichen.
Mit dem Bauvorhaben darf einen Monat nach Vorlage der erforderlichen Unterlagen bel der Bauaufsi chtsbehor-
de begonnen werden, sofern nicht die Frist um einen weiteren Monat verléngert oder sofern nicht die Bauausfih-
rung untersagt wird. Tellt die Bauaufsichtsbehérde der Bauherrin oder dem Bauherrn vor Ablauf der Frist mit,
dass kein Genehmigungsverfahren durchgefiihrt werden soll und sie eine vorldufige Untersagung nach § 15
Abs. 1 Satz 2 des Baugesetzbuchs nicht aussprechen wird, darf die Bauherrin oder der Bauherr mit der Ausfiih-
rung des Bauvorhabens beginnen. Will die Bauherrin oder der Bauherr mit der Ausfiihrung des Bauvorhabens
mehr als drel Jahre, nach-dem die Bauausfilhrung nach den Sétzen 2 und 3 zuldssig geworden ist, beginnen,
gelten die Sétze 1 bis 3 entsprechend.

(4) Die Erklérung der Bauaufsichtsbehdrde nach Absatz 2 Nr. 3 erge Alternative kann insbesondere deshalb
erfolgen, weil sie eine Uberpriifung der sonstigen Voraussetzungen des Absatzes 2 oder des Bauvorhabens aus
anderen Grinden fur erforderlich hdlt. Darauf, dass die Bauaufsichtsbehérde von ihrer Erkléarungsmdglichkelt



keinen Gebrauch macht, besteht kein Rechtsanspruch. Erklart die Bauaufsichtsbehdrde, dass das vereinfachte
Baugenehmigungsverfahren durchgefiihrt werden soll, hat sie der Bauherrin oder dem Bauherrn die vorgel egten
Unterlagen zurtickzureichen; dies gilt nicht, wenn die Bauherrin oder der Bauherr bel der Vorlage der Unterl a-
gen bestimmt hat, dass ihre oder seine Vorlage im Fall der Erklérung nach Absatz 2 Nr. 3 als Bauantrag zu be-
handeln it.

(5) 8 66 bleibt unbertinrt. § 68 Absatz 2 Satz 1 sowie 8 72 Absatz 1, 2 Nummer 2 und Absatz 3 sind entspre-
chend anzuwenden.

Dritter Abschnitt — Genehmigungsverfahren
8 63 Verenfachtes Baugenehmigungsver fahren

Auler bei Sonderbauten werden geprift

1. die Ubereinstimmung mit den Vorschriften (iber die Zulassigkeit der baulichen Anlagen nach den 8§ 29
bis 38 des Baugesetzbuchs,

beantragte Zulassungen von Abweichungen im Sinnedes § 67 Absatz 1 und 2 Satz 2,

die Einhaltung anderer dffentlich-rechtlicher Anforderungen, soweit wegen der Baugenehmigung eine Ent-
scheidung nach anderen 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften entféllt oder ersetzt wird sowie

. die Einhaltung der VVorschriften Gber das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum.
66 bleibt unberiihrt.

w N

4
8§

8§ 63a Vereinfachtes Baugenehmigungsver fahren fur Werbeanlagen

Bel Werbeanlagen, die nicht gemal3 § 61 Absatz 1 Nummer 12 verfahrensfrel sind, werden gepriift

1. die Ubereinstimmung mit den Vorschriften tiber die Zul&ssigkeit der baulichen Anlagen nach den 88 29 bis
38 des Baugesetzbuchs,

die Einhaltung der Regelungen in Gestaltungsverordnungen,

die Ubereinstimmung mit den Anforderungen gemaf? den 88 6, 9 Absatz 1 und 2, 88 10 und 16 Absatz 2
sowi e beantragte Abweichungen im Sinne des § 67 Absatz 1 und 2 Satz 2 und

4. die Einhaltung anderer offentlich-rechtlicher Anforderungen, soweit wegen der Baugenehmigung eine Ent-
scheidung nach anderen 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften entfallt oder ersetzt wird.

8§ 66 bleibt unberthrt.

w N

8 63b Genehmigungsverfahren fir die Beseitigung von Gebauden mit Wohnraum

Bel der Beseitigung von Gebduden mit Wohnraum werden gepr iift
1. dieEinhaltung der Vorschriften tiber das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum und

2. die Einhaltung anderer offentlich-rechtlicher Anforderungen, soweit wegen der Genehmigung eine Ent-
scheidung nach anderen 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften entfallt oder ersetzt wird.

Ist die Beseitigung von Gebduden mit Wohnraum nur bei Schaffung von Ersatzwohnraum zuléssig, ist die Ge-
nehmigung erst zu erteilen, wenn eine Baugenehmigung fir das Gebdude mit Ersatzwohnraum vorliegt. Es gel-
ten die 88 61 Absatz 3 Satz 4 und 5; 68; 69 Absatz 1 bis 3; 71 bis 73 entsprechend.

§ 64 Baugenehmigungsver fahren

Bel Sonderbauten wird geprift:

1. die Ubereinstimmung mit den Vorschriften (iber die Zulassigkeit der baulichen Anlagen nach den 88 29 bis
38 des Baugesetzbuchs,

2. dieEinhaltung der Anforderungen nach den Vorschriften dieses Gesetzes und auf Grund dieses Gesetzes,

3. die Einhaltung anderer dffentlich-rechtlicher Anforderungen, soweit wegen der Baugenehmigung eine Ent-
scheidung nach anderen 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften entfallt oder ersetzt wird, sowie



4. die Erhaltung der Vorschriften tber das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum.
8§ 66 bleibt unberihrt.

§ 65 Bauvor lageber echtigung

(1) Bauvorlagen fir die nicht verfahrensfreie Errichtung und Anderung von Gebauden miissen von einer Ent-

wurfsverfasserin oder einem Entwurfsverfasser erstellt sein, die oder der bauvorlageberechtigt ist. Dies gilt nicht

far

1. Bauvorlagen, die tblicherweise von Fachkraften mit anderer Ausbildung a's nach Absatz 2 verfasst werden,
und

2. geringfiigige oder technisch einfache Bauvorhaben.

(2) Bauvorlageberechtigt ist, wer
1. dieBerufsbezeichnung , Architektin® oder , Architekt” fihren darf,

2. in die von der Baukammer Berlin gefiihrte Liste der Bauvorlageberechtigten eingetragen ist; Eintragungen
anderer Lander gelten auch im Land Berlin,

3. die Berufsbezeichnung , Innenarchitektin“ oder , Innenarchitekt” fihren darf, fir die mit der Berufsaufgabe
der Innenarchitektin oder des Innenarchitekten verbundenen baulichen Anderungen von Gebauden, oder

4. einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss eines Studiums der Fachrichtung Architektur oder des
Bauingenieurwesens nachweist, nach dem Hochschulabschluss mindestens zwei Jahre auf dem Gebiet Ge-
baudeplanung praktisch tétig gewesen ist und Bedienstete oder Bediensteter einer juristischen Person des 6f-
fentlichen Rechtsist, fir die dienstliche Tétigkeit.

(3) In die Liste der Bauvorlageberechtigten ist auf Antrag von der Baukammer Berlin einzutragen, wer

1. auf Grund eines berufsqualifizierenden Hochschul abschlusses eines Studiums des Bauingenieurwesens die
Berufsbezeichnung ,, Ingenieurin® oder ,, Ingenieur” zu fihren berechtigt ist und

2. nach dem Hochschulabschluss mindestens zwei Jahre auf dem Gebiet der Gebédudeplanung praktisch tétig
gewesen ist;

bisherige rechtméldge Eintragungen in die Liste der Bauvorlageberechtigten bleiben hiervon unbertihrt. Dem

Antrag sind die zur Beurteilung erforderlichen Unterlagen beizufligen. Die Baukammer Berlin bestétigt unver-

zlglich den Eingang der Unterlagen und teilt gegebenenfalls mit, welche Unterlagen fehlen. Die Eingangsbestd-

tigung muss folgende Angaben enthalten:

1. diein Satz 5 genannte Frist,

2. dieverfugbaren Rechtsbehelfe,

3. dieErkldrung, dass der Antrag als genehmigt gilt, wenn Uber ihn nicht rechtzeitig entschieden wird und
4

im Fall der Nachforderung von Unterlagen die Mitteilung, dass die Frist nach Satz 5 erst beginnt, wenn die
Unterlagen vollstdndig sind.

Uber den Antrag ist innerhalb von drei Monaten nach Vorlage der vollstandigen Unterlagen zu entscheiden; die
Baukammer Berlin kann die Frist gegeniiber der Antragstellerin oder dem Antragsteller einmal um bis zu zwei
Monate verldngern. Die Fristverlangerung und deren Ende sind ausreichend zu begriinden und der Antrag-
stellerin oder dem Antragsteller vor Ablauf der urspriinglichen Frist mitzuteilen. Der Antrag gilt als genehmigt,
wenn Uber ihn nicht innerhalb der nach Satz 5 mal3geblichen Frist entschieden worden ist.

(4) Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Européischen Union oder einem nach dem Recht der Euro-
péischen Gemeinschaften gleichgestellten Staat al's Bauvorlageberechtigte niedergelassen sind, sind ohne Eintra-
gung in die Liste nach Absatz 2 Nummer 2 bauvorlageberechtigt, wenn sie

1. eneim Staat ihrer Niederlassung vergleichbare Berechtigung besitzen und

2. dafur Anforderungen erfiillen mussten, die den in Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 genannten Anforderun-
gen vergleichbar sind.

Sie haben das erstmalige Tétigwerden als Bauvorlageberechtigte vorher der Baukammer Berlin anzuzeigen und

dabei

1. ene Beschenigung dariber, dass sie in einem Mitgliedstaat der Européischen Union oder einem nach dem
Recht der Européischen Gemeinschaften gleichgestellten Staat rechtméfiig as Bauvorlageberechtigte nie-

dergelassen sind und ihnen die Ausiibung dieser Tatigkeiten zum Zeitpunkt der Vorlage der Bescheinigung
nicht, auch nicht vortbergehend, untersagt ist, und



2. enen Nachwes darliber, dass sie im Staat ihrer Niederlassung fur die Tétigkeit als Bauvorlageberechtigte
mindestens die in Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 genannten Anforderungen erfiillen mussten,

vorzulegen; sie sind in einem Verzeichnis zu fihren.

Die Baukammer Berlin hat auf Antrag zu bestdtigen, dass die Anzeige nach Satz 2 erfolgt ist; Se kann das
Téatigwerden a s Bauvorlageberechtigte oder Bauvorlageberechtigter untersagen und die Eintragung in dem Ver-
zeichnis nach Satz 2 |6schen, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 nicht erfallt sind.

(5) Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Européischen Union oder einem nach dem Recht der Euro-
paischen Gemeinschaften gleichgestellten Staat as Bauvorlageberechtigte niedergelassen sind, ohne im Sinne
des Absatzes 4 Satz 1 Nummer 2 vergleichbare Anforderungen zu erfiillen, sind bauvorlageberechtigt, wenn
ihnen die Baukammer Berlin bescheinigt hat, dass se die Anforderungen des Absatzes 3 Satz 1 Nummer 1 und 2
erfillen; siesind in einem Verzeichnis zu fihren. Die Bescheinigung wird auf Antrag erteilt. Absatz 3 Satz 2 bis
7 ist entsprechend anzuwenden.

(6) Anzeigen und Bescheinigungen nach den Absétzen 4 und 5 sind nicht erforderlich, wenn bereits in eéinem
anderen Land eine Anzeige erfolgt ist oder eine Bescheinigung erteilt wurde; eine weitere Eintragung in die von
der Baukammer Berlin gefihrten Verzeichnisse erfolgt nicht. Verfahren nach den Absétzen 3 bis 5 kénnen Uber
eine einheitliche Stelle abgewickelt werden. Es gelten die Vorschriften des Teils V Abschnitt 1a des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes in Verbindung mit 8 1 Absatz 1 des Gesetzes Uiber das Verfahren der Berliner Verwal-
tung.

(7) Bauvorlageberechtigt fur
1. Gebdude mit nicht mehr als zwei Wohnungen und insgesamt nicht mehr a's 250 m? Brutto-Grundfl&che,

2. engeschossige gewerbliche Gebdude bis zu 250 m? Brutto-Grundfl&che und bis zu 5 m Wandhdhe, gemes-
sen von der Geléndeoberflache bis zur Schnittlinie zwischen Dachhaut und Auf3enwand,

3. Garagen biszu 250 m? Nutzfl&che

sind ferner die Angehdrigen der Fachrichtungen Architektur, Hochbau oder Bauingenieurwesen, die an einer
deutschen Hochschule, einer deutschen dffentlichen oder gtaatlich anerkannten Ingenieurschule oder an einer
dieser gleichrangigen deutschen Lehreinrichtung das Studium erfolgreich abgeschlossen haben, sowie die staat-
lich gepriften Technikerinnen oder Techniker der Fachrichtung Bautechnik mit Schwerpunkt Hochbau und die
Handwerksmeisterinnen oder Handwerksmeister des Maurer- und Beton- oder Zimmererfachs. Staatsangehdrige
eines anderen Mitgliedstaates der Européischen Union oder eines nach dem Recht der Européischen Gemein-
schaft gleichgestellten Staates sind im Sinne des Satzes 1 bauvorl ageberechtigt, wenn siein einem dieser Staaten
eine vergleichbare Berechtigung besitzen und dafiir dem Satz 1 vergleichbare Anforderungen erfiillen mussten.
Die Absitze 4 bis 6 gelten entsprechend.

8 66 Bautechnische Nachweise

(1) Die Einhatung der Anforderungen an die Standsicherheit, den Brand-, Schall- und Erschiitterungsschutz
sowie an die Energieeingparung ist nach ndherer Mal’gabe der Verordnung auf Grund des § 86 Absatz 3 nach-
zuwei sen (bautechnische Nachweise); dies gilt nicht fir verfahrensfreie Bauvorhaben, einschliefdlich der Beseaiti-
gung von Anlagen, soweit nicht in diesem Gesetz oder in der Rechtsverordnung auf Grund des 8 86 Absatz 3
anderes bestimmt ist. Die Bauvorlageberechtigung nach 8 65 Absatz 2 Nummer 1, 2 und 4 schlief} die Berechti-
gung zur Erstellung der bautechnischen Nachweise ein, soweit nicht nachfolgend Abweichendes bestimmt ist.
Fir die Bauvorlageberechtigung nach 8 65 Absatz 7 gilt die Berechtigung zur Erstellung der bautechnischen
Nachweise nur fur die dort unter den Nummern 1 bis 3 genannten Vorhaben.

(2) Be
1. Gebauden der Gebdudeklassen 1 bis 3,
2. sonstigen baulichen Anlagen, die keine Gebdude sind,

muss der Standsi cherheitsnachweis von einer Person mit einem berufsqualifizierenden Hochschul abschluss eines
Studiums der Fachrichtung Architektur, Hochbau oder des Bauingenieurwesens mit einer mindestens dreijéhri-
gen Berufserfahrung in der Tragwerksplanung erstellt sein, der unter Beachtung des 8 65 Absatz 3 Satz 2 bis 7 in
einer von der Baukammer Berlin zu flihrenden Liste eingetragen ist; Eintragungen anderer Lander gelten auch
im Land Berlin. Auch bei anderen Bauvorhaben darf der Standsicherheitsnachweis von einer Tragwerksplanerin
oder einem Tragwerksplaner nach Satz 1 erstellt werden.



(3) Der Standsi cherheitsnachweis muss bauaufsi chtlich geprift sein
1. bei Gebauden der Gebdudeklassen 4 und 5,

2. wenn dies nach Mal3gabe eines in der Rechtsverordnung nach 8 86 Absatz 3 geregelten Kriterienkatal ogs
erforderlich i, bel

a) Gebduden der Gebaudeklassen 1 bis 3,
b) Behdltern, Bricken, Stiitzmauern, Triblnen,
C) sonstigen baulichen Anlagen, die keine Gebdude sind, mit einer Hohe von mehr as 10 Metern;

das gilt nicht fir Wohngebdude der Gebdudeklassen 1 und 2. Der Brandschutznachweis muss bauaufsichtlich
geprift sein bei

1. Sonderbauten,
2. Mittd- und Grof3garagen,
3. Gebauden der Gebaudeklasse 4 und 5.

(4) Auler in den Féllen des Absatzes 3 werden bautechnische Nachweise nicht gepriift; 8 67 bleibt unberthrt.
Einer bauaufsichtlichen Prifung bedarf es ferner nicht, soweit fir das Bauvorhaben Standsi cherheitsnachweise
vorliegen, die von einem Prifamt fir Standsicherheit allgemein gepriift sind (Typenprifung); Typenprifungen
anderer Lander gelten auch im Land Berlin.

§ 67 Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen

(1) Die Bauaufsichtsbehdrde kann Abweichungen von Anforderungen dieses Gesetzes und auf Grund dieses
Gesetzes erlassener Vorschriften zulassen, wenn sie unter Beriicksichtigung des Zwecks der jeweiligen Anforde-
rung und unter Wirdigung der offentlich-rechtlich geschitzten nachbarlichen Belange mit den &ffentlichen Be-
langen, insbesondere den Anforderungen des 8 3 Satz 1, vereinbar sind. 8 86a Absatz 1 Satz 4 bleibt unberihrt.
Der Zulassung einer Abweichung bedarf es nicht, wenn bautechnische Nachweise bauaufsichtlich gepriift wer-
den, es sai denn, offentlich-rechtlich geschitzte nachbarliche Belange werden bertihrt.

(2) Die Zulassung von Abweichungen nach Absatz 1, von Ausnahmen und Befreiungen nach § 31 des Bauge-
setzbuchs, von Ausnahmen nach § 14 Abs. 2 des Baugesetzbuchs, von Abweichungen, die eine Ermessensent-
scheidung nach der Baunutzungsverordnung verlangen, sowie von Ausnahmen nach anderen Rechtsverordnun-
gen ist gesondert zu beantragen; der Antrag it zu begriinden. Fir Anlagen, die keiner Genehmigung bediirfen,
sowie fir Abweichungen von Vorschriften, die im Genehmigungsverfahren nicht gepriift werden, gilt Satz 1
entsprechend. Es gelten die 88 68 bis 73 entsprechend. § 212a Absatz 1 des Baugesetzbuchs findet Anwendung.

(3) Ist eine Abweichung, Ausnahme oder Befreiung unter Bedingungen, befristet oder unter dem Vorbehalt des
Widerrufs zugel assen worden, so ist die Genehmigung entsprechend einzuschranken.

§ 68 Bauantrag, Bauvorlagen

(1) Der Bauantrag ist bel der Bauaufsi chtsbehdrde einzureichen.

(2) Mit dem Bauantrag sind alle fur die Beurteilung des Bauvorhabens und die Bearbeitung des Bauantrags er-
forderlichen Unterlagen (Bauvorlagen) einzureichen. Es kann gestattet werden, dass einzelne Bauvorlagen nach-

gereicht werden.

(3) In besonderen Féllen kann zur Beurteilung der Einwirkung der baulichen Anlage auf die Umgebung verlangt
werden, dass die bauliche Anlage in geeigneter Weise auf dem Grundstiick dargestellt wird.

(4) Ist die Bauherrin oder der Bauherr nicht Grundstiickseigentimerin oder Grundstiickseigentimer, kann die
Zustimmung der Grundstiickseigentiimerin oder des Grundstiickseigentimers zu dem Bauvorhaben gefordert
werden.

§ 69 Behandlung des Bauantr ags

(1) Die Bauaufsichtsbehorde priift innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des Bauantrags dessen Vollstan-
digkeit. Ist der Bauantrag vollsténdig, ist dies der Bauherrin oder dem Bauherrn unverziglich zu bestétigen. 1t



der Bauantrag unvollstdndig oder weist er sonstige erhebliche Mangel auf, fordert die Bauaufsichtsbehérde die
Bauherrin oder den Bauherrn unverziiglich zur Behebung der Mangd innerhalb einer angemessenen Frist auf.
Werden die Mangel innerhalb der Frist nicht behoben, gilt der Antrag as zuriickgenommen.

(2) Ist der Bauantrag vollsténdig, holt die Bauaufsi chtsbehdrde unverziiglich die Stellungnahmen der Behdrden
und sonstigen Stellen ein,

1. deren Betelligung oder Anhdrung fur die Entscheidung Uber den Bauantrag durch Rechtsvorschrift vorge-
schrieben it oder

2. ohne deren Stellungnahme die Genehmigungsféhigkeit des Bauantrags nicht beurteilt werden kann, insbe-
sondere der fir die Beurteillung des Bauplanungsrechts zusténdigen Stelle;

die Beteiligung oder Anhoérung entféllt, wenn die jeweilige Behorde oder sonstige Stelle dem Bauantrag bereits
vor Einleitung des Baugenehmigungsverfahrens zugestimmt hat. Bedarf die Erteilung der Baugenehmigung der
Zustimmung oder des Einvernehmens einer Behdrde oder sonstigen Stelle nach Satz 1 Nummer 1, so gilt diese
als erteilt, wenn se nicht einen Monat nach Eingang des Ersuchens verweigert wird; durch Rechtsvorschrift
vorgeschriebene léngere Zustimmungs- und Einvernehmendristen bleiben unbertihrt. Die Frist verldngert sich
um einen Monat, wenn das Einvernehmen mit der Denkmalfachbehdrde herzustellen ist; sie verldngert sich um
einen weiteren Monat, wenn die oberste Denkmal schutzbehorde die Entscheidung zu treffen hat. AuRern sich die
Behorden und Stellen nach Satz 1 Nummer 2 nicht innerhalb eines Monats, so kann die Bauaufsichtsbehtrde
davon ausgehen, dass die von diesen Behorden und Stellen wahrzunehmenden offentlichen Belange durch den
Bauantrag nicht beriihrt werden. Die Bauaufsichtsbehdrde kann die Stellungnahme-Frist fir die Beurteilung des
Bauplanungsrechts um einen Monat verléngern, insbesondere wenn weitere Stellen zu beteiligen sind. Wenn zur
Beurteilung eines V orhabens durch eine beteiligte Behtrde oder sonstige Stelle noch zusétzliche Unterlagen oder
Angaben erforderlich sind, werden die Fristen nach Satz 2 bis 4 bis zum Eingang der nachgeforderten Unterla
gen oder Angaben unterbrochen. Sie werden auch bis zum Eingang eines erforderlichen Antrags auf Zulassung
einer Ausnahme, Befreiung oder Abwei chung unterbrochen.

(3) Die Bauaufsichtsbehdrde entscheidet Uber den Bauantrag innerhalb einer Frist von einem Monat. Die Frist
beginnt, sobald alle fir die Entscheidung notwendigen Stellungnahmen und Nachweise vorliegen oder die Frist
nach Absatz 2 Satz 3 abgelaufen igt.

(4) Im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach § 63 und im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren
fur Werbeanlagen nach 8 63a sind die nach Absatz 1 Satz 3 fehlenden Unterlagen und Méngel abschliel3end zu
benennen. Ein Bauantrag gilt in den Verfahren nach Satz 1 nach Ablauf von drei Wochen nach dessen Eingang
als vollstdndig, wenn die Bauaufsichtsbehérde der Bauherrin oder dem Bauherrn entgegen Absatz 1 Satz 2 die
Vollsténdigkeit des Bauantrags nicht bestdtigt oder sie oder ihn entgegen Absatz 1 Satz 3 nicht zur Behebung
von Méangeln des Bauantrags auffordert; Absatz 2 Satz 4 bleibt unberihrt. Ist in den Verfahren nach Satz 1 nicht
innerhalb einer Frist nach Absatz 3 Satz 1 entschieden worden, gilt die Baugenehmigung als erteilt; dies gilt im
vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach 8 63 nicht, wenn die Bauherrin oder der Bauherr auf diese
Rechtsfolge verzichtet hat. Im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren fir Werbeanlagen nach § 63a tritt bei
Werbeanlagen, die an Baugertisten angebracht werden, die Genehmigungsfiktion nicht ein oder endet diese,
wenn die Dauer von sechs Monaten gemal3 8§ 10 Absatz 2 Satz 4 erreicht ist. Der Eintritt der Genehmigungsfikti-
on nach Satz 3 ist auf Verlangen der Bauherrin oder dem Bauherrn zu bescheinigen.

§ 70 Beteiligung der Nachbarn und der Offentlichkeit

(1) Die Bauaufsichtshehérde soll die Eigentiimer benachbarter Grundstiicke (Nachbarn) vor Zulassung von Ab-
weichungen, Ausnahmen und Befreiungen benachrichtigen, wenn zu erwarten ist, dass offentlich-rechtlich ge-
schiitzte nachbarliche Belange berthrt werden. Einwendungen sind innerhalb von zwei Monaten nach Zugang
der Benachrichtigung bel der Bauaufsichtsbehdrde vorzubringen. Die benachrichtigten Nachbarn werden mit
allen Einwendungen ausgeschlossen, die im Rahmen der Beteiligung nicht fristgemél? geltend gemacht worden
sind; auf diese Rechtsfolgeist in der Benachrichtigung hinzuwei sen.

(2) Die Benachrichtigung entféllt, wenn die zu benachrichtigenden Nachbarn die Lagepl&ne und Bauzei chnun-
gen unterschrieben oder dem Bauvorhaben auf andere Weise zugestimmt haben. Haben die Nachbarn dem Bau-
vorhaben nicht im Sinne von Satz 1 zugestimmt, sind ihnen die Baugenehmigung, Befreiung und Abweichungs-
oder Ausnahmezulassung zuzustellen.

(3) Bei baulichen Anlagen, die auf Grund ihrer Beschaffenheit oder ihres Betriebs geeignet sind, die Allgemein-
heit oder die Nachbarschaft zu geféhrden, zu benachteiligen oder zu bel&stigen, kann die Bauaufsichtsbehdrde



auf Antrag der Bauherrin oder des Bauherrn das Bauvorhaben im Amtsblatt fir Berlin und auf3erdem entweder
im Internet oder in 6rtlichen Tageszeitungen, die im Bereich des Standorts der Anlage verbreitet sind, 6ffentlich
bekannt machen. Bei der Errichtung, Anderung oder Nutzungsinderung

1. enesoder mehrerer Gebaude, wenn dadurch dem Wohnen dienende Nutzungseinheiten mit einer Grofe von
insgesamt mehr a's 2500 Quadratmeter Bruttogrundflache geschaffen werden,

2. baulicher Anlagen, die offentlich zuganglich sind, wenn dadurch die gleichzeitige Nutzung durch mehr
als 50 zusétzliche Besucher ermdglicht wird, und

3. von Sonderbauten nach 8 2 Absatz 4 Nummer 9, 10, 12, 13, 15 oder 16,

ist das Bauvorhaben nach Satz 1 bekannt zu machen, wenn es innerhalb des angemessenen Sicherheitsabstands
eines Betriebsbereichsim Sinne des 8§ 3 Absatz 5a des Bundes-1mmissionsschutzgesetzes liegt; ist der angemes-
sene Sicherheitsabstand nicht bekannt, ist mal3geblich, ob sich das Vorhaben innerhalb des Achtungsabstands
des Betriebsbereichs befindet. Satz 2 gilt nicht, wenn die fir die Stadtplanung zusténdige Stelle zu dem Ergebnis
kommt, dass dem Gebot, den angemessenen Sicherheitsabstand zu wahren, bereits in einem Bebauungsplan
Rechnung getragen ist. Verfahrt die Bauaufsichtsbehdrde nach Satz 1 oder 2, finden Absatz 1 und 2 keine An-
wendung.

(4) In der Bekanntmachung nach Absatz 3 Satz 1 und 2 ist Uber Folgendes zu informieren:
1. Uber den Gegenstand des Vorhabens,

2. Uber diefur die Genehmigung zustdndige Behorde, bei der der Antrag nebst Unterlagen zur Einsicht ausge-
legt wird, sowie wo und wann Eind cht genommen werden kann,

3. dariiber, dass Personen, deren Belange bertihrt sind, und Vereinigungen, welche die Anforderungen von § 3
Absatz 1 oder § 2 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. August 2017 (BGBI. | S. 3290), das durch Artikel 2 Absatz 18 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBI. |
S. 2808) gesndert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung erfiillen (betroffene Offentlichkeit), Einwen-
dungen bei einer in der Bekanntmachung bezeichneten Stelle bis zu zwei Wochen nach Ablauf der Aude-
gungsfrist nach Absatz 5 Satz 1 erheben kdnnen; dabel ist darauf hinzuweisen, dass mit Ablauf der Frist alle
offentlich-rechtlichen Einwendungen ausgeschlossen sind und der Ausschluss von umweltbezogenen Ein-
wendungen nur fur das Genehmigungsverfahren gilt,

4. dass die Zustellung der Entscheidung Uber die Einwendungen durch &ffentliche Bekanntmachung ersetzt
werden kann.

Bel der Bekanntmachung nach Absatz 3 Satz 2 ist zusétzlich Gber Folgendes zu informieren:

1. gegebenenfalls die Feststellung der Pflicht zur Durchfihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP-
Pflicht) des VVorhabens nach 8§ 5 des Gesetzes Uiber die Umweltvertréglichkeitsprifung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBI. | S. 94), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom
8. September 2017 (BGBI. | S. 3370) gedndert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, 8§ 3 des Berliner
Gesetzes Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung vom 7. Juni 2007 (GVBI. S. 222) in der jeweils geltenden
Fassung und 8§ 8 des Landeswaldgesetzes vom 16. September 2004 (GVBI. S. 391), das zuletzt durch
Artikd 3 des Gesetzes vom 4. Februar 2016 (GVBI. S. 26, 55) geéndert worden ist, in der jeweils geltenden
Fassung sowie erforderlichenfalls die Durchfihrung einer grenziberschreitenden Beteiligung nach den
88 54 bis 59 des Gesetzes Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung,

2. die Art mdglicher Entscheidungen oder, soweit vorhanden, den Entschei dungsentwurf,

3. gegebenenfalls weitere Einzelheiten des Verfahrens zur Unterrichtung der Offentlichkeit und Anhorung der
betroffenen Offentlichkeit.

(5) Nach der Bekanntmachung sind der Antrag und die Bauvorlagen sowie die entschei dungserheblichen Berich-
te und Empfehlungen, die der Bauaufsichtsbehérde im Zeitpunkt der Bekanntmachung vorliegen, einen Monat
zur Einsicht auszulegen. Bauvorlagen, die Geschéfts- oder Betriebsgehei mnisse enthalten, sind nicht auszul egen;
fur siegilt 8 10 Absatz 2 des Bundes-I mmissionsschutzgesetzes entsprechend. Bis zu zwel Wochen nach Ablauf
der Auslegungsfrist kann die Offentlichkeit gegeniiber der zustdndigen Behdrde schriftlich Einwendungen erhe-
ben; mit Ablauf dieser Frigt sind alle 6ffentlich-rechtlichen Einwendungen ausgeschlossen. Satz 2 gilt fur um-
weltbezogene Einwendungen nur fir das Genehmigungsverfahren.

(6) Bei mehr as 20 Nachbarn, denen die Bescheide nach Absatz 2 Satz 2 zuzustellen sind, kann die Zustellung
durch 6ffentliche Bekanntmachung ersetzt werden; wurde eine Offentlichkeitsbeteiligung nach Absatz 4 durch-
gefuhrt, sind die Bescheide offentlich bekannt zu machen. Die &ffentliche Bekanntmachung wird dadurch be-
wirkt, dass der verfiigende Teil der Bescheide und die Rechtsbehelfsbelehrung in entsprechender Anwendung
des Absatzes 3 Satz 1 bekannt gemacht werden; auf Nebenbestimmungen ist hinzuweisen. Eine Ausfertigung des
gesamten Bescheids ist vom Tage nach der Bekanntmachung an zwei Wochen zur Einsicht auszul egen.



Ist eine Offentlichkeitsbeteiligung nach Absatz 3 Satz 2 erfolgt, sind die wesentlichen tatsichlichen und rechtli-
chen Griinde, die die Behérde zu ihrer Entscheidung bewogen haben, die Behandlung der Einwendungen sowie
Angaben Uber das Verfahren zur Beteiligung der Offentlichkeit zugénglich zu machen; § 71 Absatz 2 bleibt
unbertihrt. In der offentlichen Bekanntmachung ist anzugeben, wo und wann die Bescheide und die ihnen zu-
grunde liegenden Griinde eingesehen und nach Satz 7 angefordert werden kénnen. Mit dem Ende der Aude-
gungsfrist gelten die Bescheide auch Dritten gegentiber, die keine Einwendungen erhoben haben, als zugestellt;
darauf ist in der Bekanntmachung hinzuweisen. Nach der 6ffentlichen Bekanntmachung kénnen die Bescheide
und ihre Begrindungen bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist von den Personen, die Einwendungen erhoben
haben, angefordert werden.

§ 71 Baugenehmigung

(1) Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn dem Bauvorhaben keine dffentlich-rechtlichen Vorschriften ent-
gegenstehen, die im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren zu prifen sind. Die durch eine Umweltvertrag-
lichkeitsprifung ermittel ten, beschriebenen und bewerteten Umwel tauswirkungen sind nach Mal3gabe der hierfur
geltenden Vorschriften zu berlicksichtigen. Die Bauaufsichtsbehtrde darf den Bauantrag ablehnen, wenn das
Bauvorhaben gegen sonstige dffentlich-rechtliche VVorschriften verstoft.

(2) Die Baugenehmigung ist nur insoweit zu begriinden als Abweichungen, Ausnahmen oder Befreiungen von
nachbarschiitzenden Vorschriften zugelassen werden und die Nachbarin oder der Nachbar nicht nach 8 70 Ab-
satz 2 zugestimmt hat.

(3) Die Baugenehmigung kann unter Auflagen, Bedingungen und dem Vorbehalt der nachtréglichen Aufnahme,
Anderung oder Erganzung einer Auflage sowie befristet erteilt werden.

(4) Die Baugenehmigung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

§ 72 Baubeginn

(1) Die Bauherrin oder der Bauherr hat den Ausfihrungsbeginn nicht verfahrensfreier Vorhaben mindestens eine
Woche vorher der Bauaufsichtsbehérde mitzuteilen (Baubeginnanzeige).

(2) Mit der Bauausfiihrung oder mit der Ausfiihrung des jeweiligen Bauabschnitts darf erst begonnen werden,
wenn

1. die Baugenehmigung der Bauherrin oder dem Bauherrn zugegangen ist oder die Frist nach 8 69 Absatz 4
Satz 3 Halbsatz 1 abgelaufen ist sowie

2. die bautechnischen Nachwei se und das Ergebnis der Prifung nach 8 66 Absatz 3 und
3. dieBaubeginnanzeige
der Bauaufsichtsbehdrde vorliegen.

(3) Vor Baubeginn eines Gebaudes missen die Grundrissflache abgesteckt und seine Hohenlage festgelegt sein.
Baugenehmigungen, Bauvorlagen sowie bautechnische Nachweise und Ergebnisse der Prifung nach § 66
Absatz 3 missen an der Baustelle von Baubeginn an vorliegen.

§ 73 Geltungsdauer der Baugenehmigung

(1) Die Baugenehmigung und die Teilbaugenehmigung erlschen, wenn

1. innerhalb von zwei Jahren nach ihrer Erteilung mit der Ausfiihrung des Bauvorhabens nicht begonnen wur-
de, oder

2. das Bauvorhaben nach Ablauf von sechs Jahren nach ihrer Erteilung nicht fertig gestellt worden ist.

Satz 1 gilt auch fir die Entscheidungen Uber andere offentlich-rechtliche Anforderungen, die in die Baugeneh-
migung eingeschl ossen werden.

(2) Die Frist nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 kann auf Antrag dreimal, jeweils bis zu einem Jahr verlangert
werden. Se kann auch riickwirkend verlangert werden, wenn der Antrag vor Fristablauf bei der Bauaufsi chtsbe-
hérde eingegangen ist.



§ 74 Teilbaugenehmigung

Ist ein Bauantrag eingereicht, so kann der Beginn der Bauarbeiten fir die Baugrube und fir einzelne Bauteile
oder Bauabschnitte auf Antrag schon vor Erteilung der Baugenehmigung gestattet werden (Teilbaugenehmi-
gung). 88 71 und 72 gelten entsprechend.

8 75 Vorbescheid, planungsrechtlicher Bescheid

(1) Ist die Erteilung einer Baugenehmigung vorgeschrieben, ist vor Einreichung des Bauantrags auf Antrag der
Bauherrin oder des Bauherrn zu einzelnen in der Baugenehmigung zu entscheidenden Fragen des Bauvorhabens
ein Vorbescheid zu erteillen. Der Vorbescheid gilt zwei Jahre. Die Frist kann auf Antrag zweimal jeweils bis zu
einem Jahr verléngert werden. 8 58 Absatz 2, 88 68, 69 Absatz 1 bis 3 und § 73 Absatz 2 Satz 2 gelten entspre-
chend.

(2) Fur ein Bauvorhaben, welches dem vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach 8 63 unterféllt, ist auf
Antrag der Bauherrin oder des Bauherrn ein planungsrechtlicher Bescheid zu erteilen. Das Vorhaben wird in die
Genehmigungsfreistellung nach § 62 tibergel eitet, wenn durch diesen Bescheid insgesamt die planungsrechtliche
Zulssigkeit des Vorhabens festgestel It worden ist. Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt snngemal3.

§ 76 Genehmigung Fliegender Bauten

(1) Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, die geeignet und bestimmt sind, an verschiedenen Orten wiederholt
aufgestellt und zerlegt zu werden. Baustelleneinrichtungen und Baugeriste sind keine Fliegenden Bauten.

(2) Fliegende Bauten bediirfen, bevor sie erstmals aufgestellt und in Gebrauch genommen werden, einer Ausfih-
rungsgenehmigung. Dies gilt nicht fir

1. Hiegende Bauten mit einer Hohe bis zu 5 m, die nicht dazu bestimmt sind, von Besucherinnen und Besu-
chern betreten zu werden,

2. Hiegende Bauten mit einer Hohe bis zu 5 m, die fur Kinder betrieben werden und eine Geschwindigkeit von
hochstens 1 m/s haben,

3. Biihnen, die Fliegende Bauten sind, einschliellich Uberdachungen und sonstiger Aufbauten mit einer Hohe
biszu 5 m, mit einer Brutto-Grundfl&che bis zu 100 m? und einer Ful3bodenhthe bis zu 1,50 m,

4. erdgeschossige Zelte und betretbare Verkaufsstdnde, die Fliegende Bauten sind, jeweils mit einer Grundfl &
chebiszu 75 m?,

5. aufblasbare Spielgerdte mit einer Hohe des betretbaren Bereichs von bis zu 5 Meter oder mit Uberdachten
Bereichen, bei denen die Entfernung zum Ausgang nicht mehr als 3 Meter, sofern ein Absinken der Uber-
dachung konstruktiv verhindert wird, nicht mehr als 10 Meter, betragt.

(3) Die Ausfuihrungsgenenmigung wird von der Bauaufsichtsbehdrde erteilt, in deren Bereich die Antragstellerin
oder der Antraggteller ihre oder seine Hauptwohnung oder gewerbliche Niederlassung hat. Hat die Antrag-
stellerin oder der Antragsteller ihre oder seine Hauptwohnung oder gewerbliche Niederlassung auf3erhalb der
Bundesrepublik Deutschland, so ist die Bauaufsichtsbehtrde zustandig, in deren Bereich der Fliegende Bau
erstmals aufgestel It und in Gebrauch genommen werden soll.

(4) Die Genehmigung wird fur eine bestimmte Frist erteilt, die hdchstens fiinf Jahre betragen soll; sie kann auf
Antrag von der fur die Ertellung der Ausfihrungsgenehmigung zustdndigen Behorde jewells bis zu funf Jahren
verlangert werden; 8§ 73 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. Die Genehmigungen werden in ein Prifbuch einge-
tragen, dem eine Ausfertigung der mit eéinem Genehmigungsvermerk zu versehenden Bauvorlagen beizufligen
ist. Ausfihrungsgenehmigungen anderer Lander gelten auch im Land Berlin.

(5) Die Inhaberin oder der Inhaber der Ausfiihrungsgenehmigung hat den Wechsdl ihres oder seines Wohnsitzes
oder ihrer oder seiner gewerblichen Niederlassung oder die Ubertragung eines Fliegenden Baus an Dritte der
Bauaufsi chtsbehorde anzuzeigen, die die Ausfiihrungsgenenmigung erteilt hat. Die Behorde hat die Anderungen
in das Prufbuch einzutragen und sie, wenn mit den Anderungen ein Wechsel der Zustandigkeit verbunden ist, der
nunmehr zusténdigen Behdrde mitzuteilen.



(6) Fliegende Bauten, die nach Absatz 2 Satz 1 einer Ausfithrungsgenehmigung bedirfen, dirfen unbeschadet
anderer Vorschriften nur in Gebrauch genommen werden, wenn ihre Aufstellung der Bauaufsichtsbehdrde des
Aufstellungsortes unter Vorlage des Priifbuches angezeigt ist. Die Bauaufsi chtsbehdrde kann die Inbetriebnahme
dieser Fliegenden Bauten von einer Gebrauchsabnahme abhéngig machen. Das Ergebnis der Abnahme ist in das
Prifbuch einzutragen. In der Ausfiihrungsgenehmigung kann bestimmt werden, dass Anzeigen nach Satz 1 nicht
erforderlich sind, wenn eine Gefahrdung im Sinne des 8 3 Satz 1 nicht zu erwarten ist.

(7) Die fur die Erteilung der Gebrauchsabnahme zusténdige Bauaufsichtsbehdrde kann Auflagen machen oder
die Aufstellung oder den Gebrauch Fliegender Bauten untersagen, soweit dies nach den ortlichen Verhdtnissen
oder zur Abwehr von Gefahren erforderlich ist, insbesondere weil die Betriebssicherheit oder Standsicherheit
nicht oder nicht mehr gewéhrleistet ist oder weil von der Ausfiihrungsgenehmigung abgewichen wird. Wird die
Aufstellung oder der Gebrauch untersagt, ist dies in das Prifbuch einzutragen. Die ausstellende Behdrde ist zu
benachrichtigen, das Prifbuch ist einzuziehen und der ausstellenden Behdrde zuzuleiten, wenn die Herstellung
ordnungsgeméal3er Zustande innerhalb angemessener Frist nicht zu erwarten ist.

(8) Bel Fliegenden Bauten, die von Besucherinnen und Besuchern betreten und langere Zeit an einem Auf-
stellungsort betrieben werden, kann die fir die Gebrauchsabnahme zustdndige Bauaufsi chtsbehorde aus Griin-
den der Sicherheit Nachabnahmen durchfiihren. Das Ergebnis der Nachabnahmeist in das Priifbuch einzutragen.

(9) 868 Absatz 1, 2 und 4 sowie 8§ 82 Absatz 1 und 4 gelten entsprechend.

§ 77 Bauaufsichtliche Zustimmung

(1) Nicht verfahrensfreie Bauvorhaben bedirfen keiner Genehmigung, Genehmigungsfreistellung und Bauiiber-
wachung, wenn

1. dieLeitung der Entwurfsarbeiten und die Bautiberwachung einer innerhalb einer Behdrde fur die Vorberei-
tung und Durchfiihrung von Bauaufgaben zustdndigen Stelle des Bundes oder eines Landes (Baudienststd -
le) Ubertragen ist und

2. die Baudienststelle mindestens mit einer oder einem Bediensteten mit der Befahigung zum héheren bau-
technischen Verwaltungsdienst und mit sonstigen geeigneten Fachkréaften ausrechend besetzt ist.

Solche baulichen Anlagen bediirfen jedoch der Zustimmung der fiir das Bauwesen zusténdigen Senatsverwal-
tung, aul3er bei

1. der Beseitigung baulicher Anlagen und
2. Baumalahmen in oder an bestehenden Gebauden, die
a) nicht zu einer Erweiterung des Bauvolumens oder
b) zu einer nicht verfahrensfreien Nutzungsdnderung
fuhren. Die Zustimmung der fir das Bauwesen zustandigen Senatsverwaltung entfallt, wenn

1. keine Nachbarn in ihren offentlich-rechtlich geschiitzten Belangen von Abweichungen, Ausnahmen und
Befreiungen beriihrt sind oder

2. die Nachbarn, deren offentlich-rechtlich geschiitzte Belange von Abweichungen, Ausnahmen und Befreiun-
gen berlhrt sein kénnen, dem Vorhaben zustimmen.

Satz 3 gilt nicht fur bauliche Anlagen, fir die nach § 70 Absatz 3 eine Offentlichkeitsbeteiligung durchzufiihren
ist.

(2) Der Antrag auf Zustimmung ist bel der fir das Bauwesen zustdndigen Senatsverwaltung einzureichen. Fir
das Zustimmungsverfahren gelten die 88 66 bis 74 sinngemdl3; eine Prifung bautechnischer Nachweise findet
nicht statt.

(3) Diefur das Bauwesen zusténdige Senatsverwaltung pruift

1. die Ubereinstimmung mit den Vorschriften (iber die Zul&ssigkeit der baulichen Anlagen nach den 88 29
bis 38 des Baugesetzbuchs,

2. die Einhaltung anderer tffentlich-rechtlicher Anforderungen, soweit wegen der Zustimmung eine Entschei-
dung nach anderen 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften entfallt oder ersetzt wird und

3. diebeantragten Zulassungen von Abweichungen (8 67 Absatz 1) von nachbarschiitzenden Vorschriften.

Sie fiihrt bei den in Absatz 1 Satz 4 genannten Anlagen die Offentlichkeitsbeteiligung nach § 70 Absatz 3 bis 6
durch.



Die fir das Bauwesen zusténdige Senatsverwaltung entscheidet Uber die Zulassung von Ausnahmen, Befreiun-
gen sowie Abweichungen nach Satz 1 Nummer 3. Im Ubrigen bedarf die Zulassigkeit von Abweichungen keiner
bauaufsi chtlichen Entscheidung.

(4) Anlagen, die der Landesverteidigung, dienstlichen Zwecken der Bundespolizei oder dem zivilen Bevilke-
rungsschutz dienen, sind abweichend von den Absétzen 1 bis 3 der fur das Bauwesen zusténdigen Senatsverwal-
tung vor Baubeginn in geeigneter Weise zur Kenntnis zu bringen. Im Ubrigen wirken die Bauaufsi chtsbehdrden
nicht mit. 8 76 Absatz 2 bis 9 findet auf Fliegende Bauten, die der Landesverteidigung dienen, keine Anwen-
dung.

(5) Die fur das Bauwesen zusténdige Senatsverwaltung kann bestimmen, dass Absatz 1 auf Vorhaben Berlins
ganz oder teilwel se nicht anzuwenden ist.

Vierter Abschnitt — Bauaufsichtliche M al3nahmen

§ 78 Verbot unrechtmafig gekennzeichneter Baupr odukte

Sind Bauprodukte entgegen § 21 mit dem U-Zeichen gekennzeichnet, kann die Bauaufsichtsbehdrde die Ver-
wendung dieser Bauprodukte untersagen und deren Kennzeichnung entwerten oder beseitigen lassen.

§ 79 Einstellung von Arbeiten

(1) Werden Anlagen im Widerspruch zu &ffentlich-rechtlichen Vorschriften errichtet, gedndert oder beseitigt,
kann die Bauaufsi chtsbehérde die Eingtellung der Arbeiten anordnen. Dies gilt auch dann, wenn

1. dieAusfihrung eines Vorhabens entgegen den Vorschriften des 8 72 Absatz 1 und 2 begonnen wurde,
2. be der Ausfiihrung

a) enes genehmigungsbedirftigen Bauvorhabens von den genehmigten Bauvorlagen,

b) enesgenehmigungsfreigesteliten Bauvorhabens von den eingereichten Unterlagen

c) abgewichen wird,

3. Bauprodukte verwendet werden, die entgegen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 keine CE-Kennzeichnung
oder entgegen § 21 kein U-Zeichen tragen,

4. Bauprodukte verwendet werden, die unberechtigt mit der CE-Kennzeichnung oder dem U-Zeichen (§ 21
Absatz 3) gekennzeichnet sind.

(2) Werden unzuléssige Arbeiten trotz einer verfligten Einstellung fortgesetzt, kann die Bauaufsichtsbehérde die
Baustelle versiegeln oder die an der Baustelle vorhandenen Bauprodukte, Geréte, Maschinen und Bauhilfsmittel
in amtlichen Gewahrsam bringen.

§ 80 Besaitigung von Anlagen, Nutzungsunter sagung

Werden Anlagen im Widerspruch zu 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften errichtet oder geéndert, kann die Bau-
aufsichtsbehérde die teilweise oder vollsténdige Beseitigung der Anlagen anordnen, wenn nicht auf andere Wei-
se rechtmélidige Zustadnde hergestel It werden kénnen. Werden Anlagen im Widerspruch zu 6ffentlich-rechtlichen
Vorschriften genutzt, kann diese Nutzung untersagt werden.

§ 81 Bestehende bauliche Anlagen

(1) Rechtméaldig bestehende bauliche Anlagen sind, soweit sie nicht den Vorschriften dieses Gesetzes oder den
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften gentigen, mindestens in dem Zustand zu erhaten, der den bei
ihrer Errichtung geltenden Vorschriften entspricht. Sie sind so zu erhalten, dass ihre Verunstaltung sowie eine
Storung des Stral3en-, Orts- oder Landschaftsbildes vermieden werden. Satz 2 gilt auch fir Baugrundstiicke.

(2) Werden in diesem Gesetz oder in auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften andere Anforderungen
als nach dem hisherigen Recht gestellt, so kann verlangt werden, dass rechtméfiig bestehende oder nach geneh-



migten Bauvorlagen bereits begonnene bauliche Anlagen angepasst werden, wenn dies zur Vermeidung einer
Geféhrdung der dffentlichen Sicherheit oder Ordnung insbesondere von Leben oder Gesundheit, erforderlich ist.
Fir Aufenthaltsrédume im Kellergeschoss konnen die Vorschriften dieses Gesetzes und die auf Grund dieses
Gesetzes erlassenen Vorschriften jedoch auch dann angewendet werden, wenn ihr baulicher Zustand den heuti-
gen Anforderungen nicht entspricht, insbesondere der FuRboden 1,50 m oder mehr unter dem anschlief3enden
Gelénde liegt.

(3) Sallen rechtméfiig bestehende bauliche Anlagen wesentlich geéndert werden, so kann gefordert werden, dass
auch die nicht unmittelbar beriihrten Teile der baulichen Anlage mit diesem Gesetz oder den auf Grund dieses
Gesetzes erlassenen Vorschriften in Einklang gebracht werden, wenn die Bauteile, die diesen Vorschriften nicht
mehr entsprechen, mit den beabsichtigten Arbeiten in einem konstruktiven Zusammenhang stehen und die
Durchfiihrung dieser Vorschriften bei den von den Arbeiten nicht beriihrten Teilen der baulichen Anlage keine
unzumutbaren Mehrkosten verursacht.

(4) Bei Modernisierungsvorhaben ist Absatz 3 nicht anzuwenden, es sei denn, dass anderenfalls Gefahren eintre-
ten.

Funfter Abschnitt — Bautberwachung
§ 82 Bauliberwachung

(1) Die Bauaufsichtsbehdrde kann die Einhaltung der offentlich-rechtlichen Vorschriften und Anforderungen
und die ordnungsgemal3e Erfullung der Pflichten der am Bau Beteiligten Uberprifen.

(2) Die Bauaufsichtsbehérde Uberwacht nach néherer Mal3gabe der Rechtsverordnung nach 8 86 Absatz 2 die
Bauausfiihrung bel baulichen Anlagen

1. nach 8§66 Absatz 3 Satz 1 hinsichtlich des von ihr bauaufsichtlich gepriften Standsi cherheitsnachwel ses,
2. nach 8 66 Absatz 3 Satz 2 hind chtlich des von ihr bauaufsichtlich gepriften Brandschutznachwei ses.

(3) Im Rahmen der Bauiiberwachung kdnnen Praben von Bauprodukten, soweit erforderlich, auch aus fertigen
Bauteilen zu Prufzwecken entnommen werden.

(4) Im Rahmen der Bautiberwachung ist jederzeit Einblick in die Genehmigungen, Zulassungen, Prifzeugnisse,
Ubereingtimmungserklarungen, Ubereinstimmungszertifikate, Uberwachungsnachweise, Zeugnisse und Auf-
zeichnungen Uber die Prifungen von Bauprodukten, in die CE-Kennzeichnungen und Leistungserklérungen nach
der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, in die Bautagebiicher und andere vorgeschriebene Aufzeichnungen zu ge-
wahren.

(5) Die Bauaufsichtsbehdrde soll, soweit sie im Rahmen der Baulberwachung Erkenntnisse tiber systematische
Rechtsverstolie gegen die Verordnung (EU) Nr. 305/2011 erlangt, diese der fur die Marktiiberwachung zusténdi-
gen Senatsverwaltung mitteilen.

(6) Die Kosten fiir die Probenentnahmen und Prifungen nach Absatz 3 sowie fiir Priifungen, Uberwachungen
und Nachweise auf Grund dieses Gesetzes oder der Rechtsverordnung nach 8 86 Absatz 2 tragt die Bauherrin
oder der Bauherr.

§ 83 Bauzustandsanzeigen, Aufnahme der Nutzung

(1) Die Bauaufsi chtsbehdrde kann verlangen, dass ihr Beginn und Beendigung bestimmter Bauarbeiten angezeigt
werden. Die Bauarbeiten dirfen erst fortgesetzt werden, wenn die Bauaufsichtsbehdrde der Fortfiihrung der
Bauarbeiten zugestimmt hat.

(2) Die Bauherrin oder der Bauherr hat die beabsichtigte Aufnahme der Nutzung einer nicht verfahrensfreien
baulichen Anlage mindestens zwei Wochen vorher der Bauaufsichtsbehérde anzuzeigen. Mit der Anzeige nach
Satz 1 sind vorzulegen

1. bel Bauvorhaben nach § 66 Absatz 3 Satz 1 das Ergebnis der Uberwachung der ordnungsgeméien Bauaus-
fuhrung hing chtlich der Standsicherheit gemal3 § 82 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1,



2. bei Bauvorhaben nach § 66 Absatz 3 Satz 2 das Ergebnis der Uberwachung der ordnungsgeméien Bauaus-
fuhrung hing chtlich des Brandschutzes geméal? § 82 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2.

Eine bauliche Anlage darf erst benutzt werden, wenn sie selbst, Zufahrtswege, Wasserversorgungs- und Abwas-
serentsorgungs- sowie Gemeinschaftsanlagen in dem erforderlichen Umfang sicher benutzbar sind, nicht jedoch
vor dem in Satz 1 bezeichneten Zeitpunkt.

(3) Feuerstdtten dirfen erst in Betrieb genommen werden, wenn die bevollméachtigte Bezirksschornsteinfegerin
oder der bevollméachtigte Bezirksschornsteinfeger die Tauglichkeit und die sichere Benutzbarkeit der Abgasanla-
gen bescheinigt hat; Verbrennungsmotoren und Blockheizkraftwerke dirfen erst dann in Betrieb genommen
werden, wenn sie oder er die Tauglichkeit und sichere Benutzbarkeit der Leitungen zur Abfihrung von Verbren-
nungsgasen bescheinigt hat.

Sechster Abschnitt —Baulasten
8 84 Baulasten, Baulastenver zeichnis

(1) Durch Erklérung gegeniiber der Bauaufsichtsbehdrde kdnnen Grundstiickseigentimerinnen oder Grund-
stiickseigentimer  6ffentlich-rechtliche Verpflichtungen zu einem ihre Grundstiicke betreffenden Tun, Dulden
oder Unterlassen tibernehmen, die sich nicht schon aus 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften ergeben. Erbbaube-
rechtigte konnen ihr Erbbaurecht in entsprechender Weise belasten. Baulasten werden unbeschadet der Rechte
Dritter mit der Eintragung in das Baulastenverzeichnis wirksam und wirken auch gegeniiber Rechtsnachfolge-
rinnen oder Rechtsnachfolgern.

(2) Die Erkldrung nach Absatz 1 bedarf der Schriftform. Die Unterschrift muss 6ffentlich beglaubigt oder von
eing Vermessungsstelle nach § 2 des Gesetzes Uber das Vermessungswesen in Berlin in der Fassung vom
9. Januar 1996 (GVBI. S. 56), das zuletzt durch Artikel | des Gesetzes vom 18. Dezember 2004 (GVBI. S. 524)
gedndert worden i, in der jeweils geltenden Fassung beglaubigt sein, wenn sie nicht vor der Bauaufsi chtsbehtr-
de geleistet oder vor ihr anerkannt wird.

(3) Die Baulast geht durch Verzicht der Bauaufsichtsbehdrde unter. Der Verzicht ist zu erkldren, wenn ein 6f-
fentliches Interesse an der Baulast nicht mehr besteht. Vor dem Verzicht sollen die oder der Verpflichtete und
die durch die Baulast Begiinstigten angehdrt werden. Der Verzicht wird mit der Loschung der Baulast im Bau-
lastenverzeichnis wirksam.

(4) Das Baulastenverzeichnis wird von der Bauaufsichtsbehérde gefiihrt. In das Baulasenverzeichnis kdnnen
auch eingetragen werden

1. andere baurechtliche Verpflichtungen der Grundstiickseigentiimerin oder des Grundstiickseigentimers zu
einem ihr oder sein Grundstiick betreffenden Tun, Dulden oder Unterlassen,

2. Auflagen, Bedingungen, Befristungen und Widerrufsvorbehalte.

(5) Wer ein berechtigtes Interesse darlegt, kann in das Baulastenverzeichnis Eins cht nehmen oder sich Abschrif-
ten erteilen lassen.

SECHSTER TEIL —Ordnungswidrigkeiten, Rechtsvorschriften, Zustandigkeit
8 85 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsétzlich oder fahrléssig

1. ener vollziehbaren Anordnung der Bauaufsichtsbehdrde zuwiderhanddt, die auf Grund dieses Gesetzes
oder auf Grund einer nach diesem Gesetz zuldssigen Rechtsverordnung erlassen worden ist, sofern die An-
ordnung auf diese Buf3gel dvorschrift verwel s,

2. Bauprodukte entgegen § 21 Absatz 3 ohne das U-Zeichen verwendet,

3. Bauarten entgegen § 16a ohne Bauartgenehmigung oder allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis fur Bau-
arten anwendet,



4. Bauprodukte mit dem U-Zeichen kennzeichnet, ohne dass dafiir die Voraussetzungen nach § 21 Absatz 3
vorliegen,

5. den Vorschriften dieses Gesetzes tiber die barrierefreie bauliche Gestaltung in 8 39 Abs. 4 und 5. § 49 Ab-
satz 1 Satz 1 und § 50 zuwiderhanddt,

6. dsBauherrin oder Bauherr, Entwurfsverfasserin oder Entwurfsverfasser, Unternehmerin oder Unternehmer,
Bauleiterin oder Bauleiter oder als deren Vertreterin oder Vertreter den Vorschriften des § 53 Absatz 1 Satz
1,2,4bis7, 854 Absatz 1 Satz 3, 8 55 Absatz 1 Satz 1 und 2 oder § 56 Absatz 1 zuwiderhanddt,

7. ohne die erforderliche Baugenehmigung (8 59 Absatz 1), Teilbaugenehmigung (8 74) oder Abweichung,
Ausnahmen oder Befreiungen (8 67) oder abweichend davon bauliche Anlagen errichtet, éndert, benutzt
oder ohne die erforderliche Genehmigung (8 63b) oder entgegen 8§ 61 Absatz 3 Satz 2 his5 besaitigt,

8. entgegen der Vorschrift des § 72 Absatz 2 Bauarbeiten beginnt, entgegen der Vorschrift des § 61 Absatz 3
Satz 6 und des § 63b Satz 3 mit der Beseitigung einer Anlage beginnt, entgegen den Vorschriften des § 83
Absatz 1 Bauarbeiten fortsetzt oder entgegen der Vorschrift des 8 83 Absatz 2 bauliche Anlagen nutzt,

9. entgegen der Vorschrift des § 62 Absatz 3 Satz 2 bis 4 mit der Ausfiihrung eines Bauvorhabens beginnt,

10. die Baubeginnanzeige (8 72 Absatz 1, § 62 Absatz 5, § 61 Absatz 3 Satz 2) nicht oder nicht fristgerecht
erstattet,

11. Hiegende Bauten ohne Ausfiihrungsgenehmigung (8 76 Absatz 2) in Gebrauch nimmt oder ohne Anzeige
und Abnahme (8 76 Absatz 6) in Gebrauch nimmt,

12. einer nach § 86 Absatz 1 his 3 erlassenen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, sofern die Rechtsverordnung
fur einen bestimmten Tatbestand auf diese Buf3gel dvorschrift verweist.

Ist eine Ordnungswidrigkeit nach Satz 1 Nummer 2 bis 4 begangen worden, kdnnen Gegenstdnde, auf die sich
die Ordnungswidrigkeit bezieht, eingezogen werden; § 19 des Gesetzes tiber Ordnungswidrigkeiten ist anzuwen-
den.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer wider besseres Wissen

1. unrichtige Angaben macht oder unrichtige Pléane oder Unterlagen vorlegt, um einen nach diesem Gesetz
vorgesehenen Verwaltungsakt zu erwirken oder zu verhindern,

2. asPrifingenieurin oder Prifingenieur unrichtige Prifberichte erstellt,
3. unrichtige Erklérungen zum Kriterienkatal og nach § 66 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 abgibt.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuf3e bis zu 500 000 Euro geahndet werden.

(4) Verwaltungshbehdrde im Sinne des 8 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten sind in den
Fallen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 bis 4 und des Absatzes 2 Nr. 2 die fur das Bauwesen zustandige Senatsver-
waltung und in den tbrigen Féllen die Bezirksdmter.

§ 86 Rechtsver ordnungen und Verwaltungsvor schriften

(1) Zur Verwirklichung der in 8 3 Satz 1, § 16a Absatz 1 und § 16b Absatz 1 bezeichneten Anforderungen wird
die fir das Bauwesen zusténdige Senatsverwaltung erméchtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen
Uber

1. diendhere Bestimmung algemeiner Anforderungen der 88 4 bis 48,

2. Anforderungen an Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Wérmeerzeugung, Brennstoffversorgung,

3. Anforderungen an Garagen und Stellplétze und Abstellplétze fur Fahrréader,

4. besondere Anforderungen oder Erleichterungen, die sch ausder besonderen .Art oder Nutzung von Anlagen
oder Raumen fir Errichtung, Anderung, Unterhaltung, Betrieb und Benutzung ergeben (88 50 und 51), so-
wie Uber die Anwendung solcher Anforderungen auf bestehende bauliche Anlagen dieser Art,

5. Erst-, Wiederholungs- und Nachprifung von Anlagen, die zur Verhiitung erheblicher Gefahren oder Nach-
teile stdndig ordnungsgemal’ unterhalten werden miissen, und die Erstreckung dieser Nachpriifungspflicht
auf bestehende Anlagen,

6. die Anwesenheit fachkundiger Personen beim Betrieb technisch schwieriger baulicher Anlagen und Einrich-

tungen wie Bihnenbetriebe und technisch schwierige Fliegende Bauten einschliefdich des Nachweises der
Befahigung dieser Personen.

(2) Die fur das Bauwesen zustdndige Senatsverwaltung wird erméchtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften
zu erlassen Uber



1

2.

Prifingenieurinnen oder Prifingenieure und Prifdmter, denen bauaufsichtliche Prifaufgaben einschlief3lich
der Bautiberwachung und der Bauzustandsbesi chtigung nach Bauanzeige Ubertragen werden, sowie

Prifsachverstandige, Sachversténdige, sachverstdndige Personen oder Stellen, die im Auftrag der Bauherrin
oder des Bauherrn oder der oder des sonstigen nach Bauordnungsrecht Verantwortlichen die Einhaltung
bauordnungs-rechtlicher Anforderungen prifen und bescheinigen.

Die Rechtsverordnung nach Satz 1 regelt, soweit erforderlich,

1

o s~ wD

die Fachbereiche und die Fachrichtungen, in denen Prifingenieurinnen oder Prifingenieure, Priféamter,
Prifsachverstandige, Sachverstandige und sachverstdndige Personen oder Stellen tétig werden,

die Anerkennungsvoraussetzungen und das Anerkennungsverfahren,

Erl8schen, Ricknahme und Widerruf der Anerkennung einschliefdich der Festlegung einer Altersgrenze,

die Aufgabenerledigung,

die Vergitung einschliefdlich des Erlasses von Gebuihrenbescheiden durch die Prifingenieurinnen oder Prif-
ingenieure selbst,

die Einrichtung einer Stelle zur gemeinsamen und einheitlichen Bewertung, Berechnung und Erhebung der
Kosten der Priifingenieurinnen und Prifingenieure und die Aufsicht Uber diese Stelle,

die Ubertragung der Aufgaben einer Widerspruchsbehérde fiir Entscheidungen tiber Widerspriiche gegen
Gebiihrenbescheide der Prifingenieurinnen und Prifingenieure auf einen zu bildenden Widerspruchsaus-
schuss bei der nach Nummer 6 eingerichteten Stelle.

Die fur das Bauwesen zusténdige Senatsverwaltung kann durch Rechtsverordnung ferner

1

den Leiterinnen oder den Leitern und den stellvertretenden Leiterinnen oder den stellvertretenden Leitern
von Priféamtern sowie den Leiterinnen oder den Leitern und den stellvertretenden Leiterinnen oder den
stellvertretenden Leitern von Brandschutzdienststellen die Stellung einer oder eines Priifsachverstandigen
nach Satz 1 Nummer 2 zuweisen,

soweit fur bestimmte Fachbereiche und Fachrichtungen Prifsachversténdige nach Satz 1 Nummer 2 noch
nicht in ausreichendem Umfang anerkannt sind, anordnen, dass die von solchen Priifsachversténdigen zu
prifenden und zu bescheinigenden bauordnungsrechtlichen Anforderungen bauaufsichtlich gepriift werden
konnen,

soweit Tragwerksplanerinnen oder Tragwerksplaner nach 8 66 Absatz 2 Satz 1 noch nicht in ausreichendem
Umfang eingetragen sind, anordnen, dass die Standsi cherheitsnachwei se bauaufsi chtlich geprift werden und
die Bauausfiihrung bauaufsichtlich Uberwacht wird.

(3) Die fur das Bauwesen zustdndige Senatsverwaltung wird erméchtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften
zu erlassen Uber

1

3.

4.

Form, Umfang, Inhat und Zahl der erforderlichen Unterlagen einschliefdlich der Vorlagen bel der Anzeige
der beabsichtigten Beseitigung von Anlagen nach § 61 Absatz 3 Satz 2 und bel der Genehmigungsfreistel-
lung nach § 62,

die erforderlichen Antrége, Anzeigen, Nachweise, Bescheinigungen und Bestétigungen einschliefdlich deren
Formerfordernissen, auch bei verfahrensfreien Bauvorhaben,

das Verfahren im Einzelnen, insbesondere Uber die Vorprifung von Antrégen, Betelligungsverfahren und
Fristen,

die Beratungsgebiihr nach § 58 Absatz 1 Satz 3 und Gebiihrenfreiheit bel Beratungen mit geringem Verwal-
tungsaufwand.

Sie kann dabei fir verschiedene Arten von Bauvorhaben unterschiedliche Anforderungen und Verfahren festle-

gen.

(4) Die fur das Bauwesen zusténdige Senatsverwaltung wird erméchtigt, durch Rechtsverordnung

1

die Zustandigkeit fir die vorhabenbezogene Bauartgenehmigung nach 8 16a Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und
den Verzicht darauf im Einzelfall nach § 16a Absatz 4 sowie die Zustimmung und den Verzicht auf Zu-
stimmung im Einzelfall (8 20) ganz oder teilweise auf andere Stellen zu Ubertragen,

2. die Zustandigkeit fir die Anerkennung von Priif-, Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen (§ 24) auf ande-

3.

re Stellen zu Ubertragen; die Zustdndigkeit kann auch auf eine Behdrde eines anderen Landes tibertragen
werden, die der Aufsicht einer obersten Bauaufsichtsbehtrde untersteht oder an deren Willensbildung die
oberste Bauaufsi chtsbehdrde mitwirkt,

das U-Zeichen festzulegen und zu diesem Zeichen, zusitzliche Angaben zu verlangen,



4. das Anerkennungsverfahren nach § 24, die Voraussetzungen fir die Anerkennung, ihre Riicknahme, ihren
Widerruf und ihr Erlschen zu regeln, insbesondere auch Altersgrenzen festzulegen, sowie eine ausreichen-
de Haftpflichtversicherung zu fordern.

(4a) Die fur das Bauwesen zusténdige Senatsverwaltung kann durch Rechtsverordnung vorschreiben, dass fur
bestimmte Bauprodukte und Bauarten, auch soweit sie Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften unterlie-
gen, hinsichtlich dieser Anforderungen § 16a Absatz 2 und die 88 17 bis 25 ganz oder teilweise anwendbar sind,
wenn die anderen Rechtsvorschriften dies verlangen oder zulassen.

(5) Diefur das Bauwesen zustdndige Senatsverwaltung wird erméchtigt, durch Rechtsverordnung zu bestimmen,
dass die Anforderungen der auf Grund des § 34 des Produkts cherheitsgesetzes vom 8. November 2011 (BGBI. |
S. 2178, 2179; 2012 | S. 131), das durch Artikel 435 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI. | S. 1474)
gedndert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung und des § 49 Abs. 4 des Energiewirtschaftsgesetzes erlas-
senen Rechtsverordnungen entsprechend fir Anlagen gelten, die weder gewerblichen noch wirtschaftlichen
Zwecken dienen und in deren Gefahrenbereich auch keine Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer beschéftigt
werden. Sie kann auch die Verfahrensvorschriften dieser Verordnungen fir anwendbar erkléren oder selbst das
Verfahren bestimmen sowie Zustandigkeiten und Gebihren regeln. Dabei kann sie auch vorschreiben, dass da-
nach zu erteilende Erlaubnisse die Baugenehmigung oder die Zustimmung nach 8 77 einschliefdlich der zugeho-
rigen Abwei chungen einschlief3en und dass § 35 Absatz 2 des Produktsi cherheitsgesetzes insoweit Anwendung
findet.

(6) Die fur das Bauwesen zustdndige Senatsverwaltung wird erméchtigt, durch Rechtsverordnung im Einver-
nehmen mit der fir das Verkehrswesen und der fur Umweltschutz zustandigen Senatsverwaltung Bereiche fest-
zulegen, in denen aus Grinden der vorherrschenden Nutzung, des Umwaeltschutzes, der stral3enverkehrlichen
Belange oder der Erschlie3ungsqualitét durch den offentlichen Personennahverkehr die Herstellung von Stell-
plétzen eingeschrankt oder ausgeschlossen wird. Bei Vorhaben, die wegen der Nutzungsart oder des Nutzungs-
umfangs das Vorhandensein von Stellplétzen in besonderem Mal3e erfordern, kdnnen abweichende Regelungen
vorgesehen werden. Die Rechtsverordnungen werden im Benehmen mit den davon berihrten Bezirksverwaltun-
gen erlassen.

(7) Diefir das Bauwesen zusténdige Senatsverwaltung erldsst die zur Ausfihrung dieses Gesetzes erforderlichen
Verwaltungsvorschriften.

(8) Diefur das Bauwesen zustdndige Senatsverwaltung wird erméchtigt, durch Rechtsverordnung zu bestimmen,
dass fir Fliegende Bauten die Aufgaben der Bauaufsichtsbehorde nach § 76 Absatz 1 bis 9 ganz oder teilweise
auf andere Stellen Gibertragen werden kénnen und diese Stellen fiir ihre Tétigkeit Gebiihren erheben kénnen.

(9) Die fur das Bauwesen zustdndige Senatsverwaltung wird erméchtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften
zu erlassen Uber die Erhebung und Hohe der Widerspruchsgebiihr im Falle von Drittwiderspriichen.

§ 86a Technische Baubestimmungen

(1) Die Anforderungen nach § 3 kdnnen durch Verwaltungsvorschrift der fir das Bauwesen zustdndigen Senats-
verwaltung Uber Technische Baubestimmungen nach Anhdrung der beteiligten Kreise konkretisert werden.
Soweit bereits eine Anhdrung der beteiligten Kreise vor der Bekanntmachung des Musters der Verwaltungsvor-
schrift Uber Technische Baubestimmungen nach Absatz 5 erfolgt ist, ist die Anhdrung entbehrlich. Die Techni-
schen Baubestimmungen sind zu beachten. Von den in den Technischen Baubestimmungen enthaltenen Pla-
nungs-, Bemessungs- und Ausfihrungsregelungen kann formlos abgewichen werden, wenn mit einer anderen
Losung in gleichem Malie die Anforderungen erflillt werden und in der Technischen Baubestimmung eine Ab-
weichung nicht ausgeschlossen ist; 8 16aAbsatz 2, 8 17 Absatz 1 und § 67 Absatz 1 bleiben unbertihrt.

(2) Die Konkretisierungen kdnnen durch Bezugnahmen auf technische Regeln und deren Fundstellen oder auf
andere Weise erfolgen, insbhesondere in Bezug auf:

1. bestimmte bauliche Anlagen oder ihre Teile,

2. diePlanung, Bemessung und Ausfiihrung baulicher Anlagen und ihrer Teile,

3. dieLeistung von Bauprodukten in bestimmten baulichen Anlagen oder ihren Teilen, insbesondere:
a) Planung, Bemessung und Ausfihrung baulicher Anlagen bei Einbau eines Bauprodukts,

b) Merkmale von Bauprodukten, die sich fir einen Verwendungszweck auf die Erfillung der Anforderun-
gen nach § 3 Satz 1 auswirken,



¢) Verfahren fir die Feststellung der Leistung eines BauProduktes im Hinblick auf Merkmale, die sich fir
einen Verwendungszweck auf die Erfillung der Anforderungen nach 8 3 Satz 1 auswirken,

d) zuléssige oder unzuldssige besondere VVerwendungszwecke,

€) dieFestlegung von Klassen und Stufen in Bezug auf bestimmte V erwendungszwecke,

f) die fir einen bestimmten Verwendungszweck anzugebende oder erforderliche und anzugebende Leis-
tung in Bezug auf ein Merkmal, das sich fur einen Verwendungszweck auf die Erfullung der Anforde-
rungen nach 8 3 Satz 1 auswirkt, soweit vorgesehen in Klassen und Stufen,

4. die Bauarten und die Bauprodukte, die nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses nach § 16a
Absatz 3 oder nach § 19 Absatz 1 bedirfen,
5. Voraussetzungen zur Abgabe der Ubereingtimmungserklarung fur ein Bauprodukt nach § 22,

6. dieArt, den Inhalt und die Form technischer Dokumentation.

(3) Die Technischen Baubestimmungen sollen nach den Grundanforderungen geméf3 Anhang | der Verordnung
(EU) Nr. 305/2011 gegliedert sein.

(4) Die Technischen Baubestimmungen enthalten diein 8 17 Absatz 3 genannte Ligte.

(5) Das Deutsche Ingtitut fur Bautechnik macht nach Anhérung der beteiligten Kreise im Einvernehmen mit der
fur das Bauwesen zustdndigen Senatsverwaltung ein Muster einer Verwaltungsvorschrift tiber Technische Bau-
bestimmungen bekannt und hat das bekannt gemachte Muster dauerhaft allgemein zugénglich zu machen. Die
fur das Bauwesen zusténdige Senatsverwaltung kann sich bei dem Erlass der Verwaltungsvorschrift Uber Tech-
ni sche Baubestimmungen auf das bekannt gemachte Muster beziehen.

8 87 Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Die Bauaufsichtsbehdrden sind befugt, zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach 8§ 58 einschliefdlich der Erhe-
bung von Gebiihren, zur Fihrung des Baulastenverzei chnisses nach § 84 sowie zur Verfolgung von Ordnungs-
widrigkeiten nach § 85 die erforderlichen personenbezogenen Daten von den nach den 88 53 bis 56 am Bau
verantwortlich Betelligten, Grundstiickseigentiimerinnen oder Grundstiickseigentiimern, Nachbarinnen oder
Nachbarn, Baustoffproduzentinnen oder Baustoffproduzenten, Nutzungsberechtigten sowie sonstigen am Ver-
fahren zu Beteiligenden zu verarbeiten. Darliber hinaus ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten nur mit
Einwilligung der oder des Betroffenen zul&ssig.

(2) Die Daten sind grundsétzlich bel den in Absatz 1 Satz 1 genannten Betroffenen mit deren Kenntnis zu erhe-
ben. Die Betroffenen sind verpflichtet, den Bauaufsichtsbehdrden sowie den sonst am Verfahren beteiligten
Behdrden und Stellen auf Verlangen die erforderlichen Auskiinfte zu erteilen; hierauf sind sie hinzuweisen. Die
Bauaufsi chtsbehdrden durfen die Daten bel Dritten ohne Kenntnis der Betroffenen erheben, wenn

1. eine Rechtsvorschrift dies erlaubt.
2. dieoder der Betroffenein diese Form der Datenerhebung eingewilligt hat oder
3. anderenfalls die Erflllung der Aufgaben nach § 58 gefahrdet wére.

(3) Die Ubermittlung der personenbezogenen Daten an die am Verfahren beteiligten Behdrden, 6ffentlichen und
privaten Stellen und Personen ist zuldssig. Die Ubermittlung an andere Behorden, Stellen und Personen ist nur
zul3ssig, wenn

1. dieszur Erflllung der gesetzlichen Aufgaben dieser Behtrden oder Stellen erforderlichiist,

2. diese enrechtliches Interesse an der Kenntnis der Daten glaubhaft machen und die schutzwiirdigen Interes-
sen der oder des Betroffenen nicht tberwiegen oder

3. dieoder der Betroffenein die Datentibermittlung eingewilligt hat.
Gesetzliche Ubermittlungsvorschriften bleiben unbertihrt.

(4) Die fur das Bauwesen zugténdige Senatsverwaltung erldsst durch Rechtsverordnung néhere Bestimmungen
Uber Art, Umfang und Zweck

1. der Datenerhebung in den verschiedenen Verfahren,

2. regelmdliger Datentibermittlungen unter Festlegung des Anlasses, der Empféangerinnen oder Empféanger und
der zu tbermittelnden Daten.

(5) Im Ubrigen gelten die Bestimmungen des Berliner Datenschutzgesetzes.



§ 88 Zustandigkeit fir den Erlass des Wider spruchsbescheides

Die fir das Bauwesen zustdndige Senatsverwaltung entscheidet Gber den Widerspruch gegen einen Verwal-
tungsakt. einer Bezirksverwaltung und damit verbundene Malinahmen der Verwaltungsvallstreckung, wenn der
Verwaltungsakt im bauaufsichtlichen Verfahren ergangen ist

1. im Getungsbereich von Bebauungspléanen von auf3ergewdhnlicher stadtpolitischer Bedeutung, von Be-
bauungsplénen der Hauptstadtplanung, von Bebauungsplénen, bei denen die fir das Bauwesen zusténdige
Senatsverwaltung das Verfahren wegen dringender Gesamtinteressen Berlins an sich gezogen hat, sowie
von entsprechenden vorhabenbezogenen Bebauungsplénen,

2. zu Vorhaben mit ener Geschossflache von mehr als 1 500 mz,

3. zur Festsetzung von besonderen Anforderungen zur Gefahrenabwehr, die auf 8 51 oder auf zu diesem
Zweck erlassene Rechtsverordnungen gestiitzt sind.

8§ 89 Abwicklung eingeleiteter Verfahren, Ubergangsvor schriften

(1) Die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingeleiteten Verfahren sind nach den bis zum Inkrafttreten gel-
tenden Vorschriften fortzufiihren; die Vorschriften dieses Gesetzes sind mit Ausnahme des Funften Teils jedoch
anzuwenden, soweit diese flr die Bauherrin oder den Bauherrn giingtiger sind.

(2) Die vor dem 1. Januar 2017 eingeleiteten Verfahren sind nach den bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Vor-
schriften fortzufiihren; die nach diesem Zeitpunkt geltenden Vorschriften sind mit Ausnahme des Finften Teils
jedoch anzuwenden, soweit diese fur die Bauherrin oder den Bauherrn giinstiger sind.

(3) Die vor dem 20. April 2018 eingeleiteten Verfahren sind nach den bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Vor-
schriften fortzufiihren; die nach diesem Zeitpunkt geltenden Vorschriften sind mit Ausnahme des Finften Teils
jedoch anzuwenden, soweit diese fiir die Bauherrin oder den Bauherrn giinstiger sind.

(4) Die Verwendung des U-Zeichens auf Bauprodukten, die die CE-Kennzeichnung auf Grund der Verordnung
(EU) Nr. 305/2011 tragen, ist ab dem 20. April 2018 nicht mehr zuldssig. Sind bereits in Verkehr gebrachte
Bauprodukte, die die CE- Kennzeichnung auf Grund der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 tragen, mit dem
U-Zeichen gekennzeichnet, verliert das U-Zeichen ab diesem Zeitpunkt seine Guiltigkeit.

(5) Bis zum 20. April 2018 fir Bauarten erteilte allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen oder Zustimmungen
im Einzelfall gelten als Bauartgenehmigung fort.

(6) Bestehende Anerkennungen as Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstellen bleiben in dem bis zum
20. April 2018 geregelten Umfang wirksam. Vor diesem Zeitpunkt gestellte Antrége gelten as Antrége nach
diesem Gesetz.

I nkr afttr eten, Aul3erkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am ersten Tage des auf die Verkiindung im Gesetz- und Verordnungsblatt fir Berlin fol-
genden vierten Kalendermonats in Kraft. Abweichend hiervon treten die Vorschriften Uber die Erméchtigung
zum Erlass von Rechtsverordnungen in Artikel | 8 17 Abs. 4 bis 6, § 21 Abs. 2, 8 50 Abs. 3, § 59 Abs. 4 und
884 Abs. 1 bis6 und 8 am Tage nach der Verkiindung im Gesetz- und Verordnungsblatt fir Berlin in Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes nach Absatz 1 Satz 1 tritt die Bauordnung fir Berlin in der Fassung
vom 3. September 1997 (GVBI. S. 421, 512), zuletzt gedndert durch Artikel XLV des Gesetzes vom 16. Juli
2001 (GVBI. S. 260), aul3er Kraft.

Berlin, den 29. September 2005

Der Prasident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Walter Momper

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkiindet.

Der Regierende Birgermeister
KlausWowereit



	ERSTER TEIL – Allgemeine Vorschriften
	§ 1 Anwendungsbereich
	§ 2 Begriffe
	§ 3 Allgemeine Anforderungen

	ZWEITER TEIL – Das Grundstück und seine Bebauung
	§ 4 Bebauung der Grundstücke mit Gebäuden
	§ 5 Zugänge und Zufahrten auf den Grundstücken
	§ 6 Abstandsflächen, Abstände
	§ 6a Abstandsflächen, Abstände für Lauben in Kleingärten
	§ 7 Teilung von Grundstücken
	§ 8 Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke, Kinderspielplätze

	DRITTER TEIL – Bauliche Anlagen
	Erster Abschnitt – Gestaltung
	§ 9 Gestaltung
	§ 10 Anlagen der Außenwerbung, Warenautomaten

	Zweiter Abschnitt – Allgemeine Anforderungen an die Bauausführung
	§ 11 Baustelle
	§ 12 Standsicherheit
	§ 13 Schutz gegen schädliche Einflüsse
	§ 14 Brandschutz
	§ 15 Wärme-, Schall-, Erschütterungsschutz
	§ 16 Verkehrssicherheit
	§ 16a Bauarten

	Dritter Abschnitt – Bauprodukte
	§ 16b Allgemeine Anforderungen für die Verwendung von Bauprodukten
	§ 16c Anforderungen für die Verwendung von CE-gekennzeichneten Bauprodukten
	§ 17 Verwendbarkeitsnachweise
	§ 18 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
	§ 19 Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
	§ 20 Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im Einzelfall
	§ 21 Übereinstimmungsbestätigung
	§ 22 Übereinstimmungserklärung der Herstellerin oder des Herstellers
	§ 23 Zertifizierung
	§ 24 Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstellen
	§ 25 Besondere Sachkunde- und Sorgfaltsanforderungen

	Vierter Abschnitt – Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Wände, Decken, Dächer
	§ 26 Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
	§ 27 Tragende Wände, Stützen
	§ 28 Außenwände
	§ 29 Trennwände
	§ 30 Brandwände
	§ 31 Decken
	§ 32 Dächer

	Fünfter Abschnitt – Rettungswege, Öffnungen, Umwehrungen
	§ 33 Erster und zweiter Rettungsweg
	§ 34 Treppen
	§ 35 Notwendige Treppenräume, Ausgänge
	§ 36 Notwendige Flure, offene Gänge
	§ 37 Fenster, Türen, sonstige Öffnungen
	§ 38 Umwehrungen

	Sechster Abschnitt – Technische Gebäudeausrüstung
	§ 39 Aufzüge
	§ 40 Leitungsanlagen, Installationsschächte und -kanäle
	§ 41 Lüftungsanlagen
	§ 42 Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Wärmeerzeugung, Brennstoffversorgung
	§ 43 Sanitäre Anlagen, Wasserzähler
	§ 44 Anlagen für Abwasser
	§ 45 Aufbewahrung fester Abfallstoffe, Abfallschächte
	§ 46 Blitzschutzanlagen

	Siebenter Abschnitt – Nutzungsbedingte Anforderungen
	§ 47 Aufenthaltsräume
	§ 48 Wohnungen
	§ 49 Stellplätze, Abstellplätze für Fahrräder
	§ 50 Barrierefreies Bauen
	§ 51 Sonderbauten


	VIERTER TEIL – Die am Bau Beteiligten
	§ 52 Grundpflichten
	§ 53 Bauherrin oder Bauherr
	§ 54 Entwurfsverfasserin oder Entwurfsverfasser
	§ 55 Unternehmerin oder Unternehmer
	§ 56 Bauleiterin oder Bauleiter
	§ 57 Aufbau der Bauaufsichtsbehörden

	FÜNFTER TEIL – Bauaufsichtsbehörden, Verfahren
	Erster Abschnitt – Bauaufsichtsbehörden
	§ 58 Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden

	Zweiter Abschnitt – Genehmigungspflicht, Genehmigungsfreiheit
	§ 59 Grundsatz
	§ 60 Vorrang anderer Gestattungsverfahren
	§ 61 Verfahrensfreie Bauvorhaben, Beseitigung von Anlagen
	§ 62 Genehmigungsfreistellung

	Dritter Abschnitt – Genehmigungsverfahren
	§ 63 Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren
	§ 63a Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren für Werbeanlagen
	§ 63b Genehmigungsverfahren für die Beseitigung von Gebäuden mit Wohnraum
	§ 64 Baugenehmigungsverfahren
	§ 65 Bauvorlageberechtigung
	§ 66 Bautechnische Nachweise
	§ 67 Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen
	§ 68 Bauantrag, Bauvorlagen
	§ 69 Behandlung des Bauantrags
	§ 70 Beteiligung der Nachbarn und der Öffentlichkeit
	§ 71 Baugenehmigung
	§ 72 Baubeginn
	§ 73 Geltungsdauer der Baugenehmigung
	§ 74 Teilbaugenehmigung
	§ 75 Vorbescheid, planungsrechtlicher Bescheid
	§ 76 Genehmigung Fliegender Bauten
	§ 77 Bauaufsichtliche Zustimmung

	Vierter Abschnitt – Bauaufsichtliche Maßnahmen
	§ 78 Verbot unrechtmäßig gekennzeichneter Bauprodukte
	§ 79 Einstellung von Arbeiten
	§ 80 Beseitigung von Anlagen, Nutzungsuntersagung
	§ 81 Bestehende bauliche Anlagen

	Fünfter Abschnitt – Bauüberwachung
	§ 82 Bauüberwachung
	§ 83 Bauzustandsanzeigen, Aufnahme der Nutzung

	Sechster Abschnitt – Baulasten
	§ 84 Baulasten, Baulastenverzeichnis


	SECHSTER TEIL – Ordnungswidrigkeiten, Rechtsvorschriften, Zuständigkeit
	§ 85 Ordnungswidrigkeiten
	§ 86 Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften
	§ 86a Technische Baubestimmungen
	§ 87 Verarbeitung personenbezogener Daten
	§ 88 Zuständigkeit für den Erlass des Widerspruchsbescheides
	§ 89 Abwicklung eingeleiteter Verfahren, Übergangsvorschriften
	Inkrafttreten, Außerkrafttreten


